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Gemeinde Testorf-Steinfort
Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Tagesordnung
Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

2 Bestätigung der Tagesordnung

3 Bericht des Bürgermeisters

4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 24.09.2020

5 Einwohnerfragestunde

6 Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Testorf-
Steinfort

VO/09GV/2020-326

7 Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 
für den Doppelhaushalt 2021/2022

VO/09GV/2020-327

8 Annahme von Spenden für das Jahr 2020 VO/09GV/2020-331

9 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Testorf-Steinfort 
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge 
der Wasser- und Bodenverbände Stepenitz-Maurine und Schweriner 
See/Obere Sude

VO/09GV/2020-325

10 Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses zur Anpassung der 
Bewertungsrichtlinie und der Inventurrichtlinie bzgl. der Behandlung 
von GWG

VO/09GV/2020-328

11 Diskussion und Beschluss "Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung 
der Erschließung des B-Planes Nr. 3 Amt Gutshof Testorf"

12 Antrag auf Personalkostenzuschuss 2021 für die Jugendsozialarbeit VO/09GV/2020-323

13 Beschluss über die Schutzzielbestimmung zur 
Brandschutzbedarfsplanung der Gemeinde Testorf-Steinfort

VO/09GV/2020-324

14 Satzung über den Bebauungsplan Nr. 4 "Wohnen und Beherbergung 
auf dem Lottihof " im Ortsteil Seefeld der Gemeinde Testorf-Steinfort 

Hier: Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf, Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss

VO/09GV/2020-334

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort, Nr: SI/09GV/2021/43

Sitzungstermin: Donnerstag, 21.01.2021, 19:00 Uhr
Ort, Raum: Sportlerheim Testorf, 23936 Testorf-Steinfort OT Testorf; Steinforter Straße 
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15 Antrag auf Einleitung eine Bebauungsplanverfahren gem. § 12 BauGB 
für den B-Plan Nr. 1, 2. Änderung

VO/09GV/2020-336

16 Beschluss über eine überplanmäßige Auszahlung für die Zahlung von 
Aufwandsentschädigung

VO/09GV/2020-332

17 Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters gemäß § 39 (3) 
KV M-V vom 14.12.2020

VO/09GV/2020-337

18 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

19 Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters zur 
Auftragsvergabe von Bauleistungen zur Maßnahme "Ausbau und 
Erneuerung des Verbindungsweges Innerörtliche Straßen Ortslage 
Wüstenmark"

VO/09GV/2020-333

20 Ergänzung des Nutzungsvertrages mit dem FSV Testorf Upahl e.V. zur 
Pflege des Sportplatzes

VO/09GV/2020-320

21 Anfragen und Mitteilungen

Öffentlicher Teil

22 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im 
nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Vitense
Bürgermeister
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2020-326
öffentlich

12.11.2020
Möller, Doreen

Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde 
Testorf-Steinfort
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort beschließt die Fortschreibung des 
Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2021 und die Finanzplanjahre 2022-
2024.

Das Konzept muss in den folgenden Jahren fortgeschrieben werden.          
  
Sachverhalt: 
Gesetzliche Grundlage für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bildet der § 
43 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern.

Gemäß § 43 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist das 
Haushaltssicherungskonzept über den Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich 
fortzuschreiben und diese Fortschreibung bei negativen Abweichungen vom bereits 
beschlossenen Konzept von der Gemeindevertretung zu beschließen.

      

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept
      
Anlage/n:

Haushaltssicherungskonzept      

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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I. Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Testorf-Steinfort 

Die Gemeindevertretung Testorf – Steinfort hat erstmalig für das Haushaltsjahr 2009 
ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Dieses wird seit 2010 jährlich fortge-
schrieben. 
 
Gemäß § 43 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
ist das Haushaltssicherungskonzept über den Konsolidierungszeitraum min-
destens jährlich fortzuschreiben und diese Fortschreibung bei negativen Ab-
weichungen vom bereits beschlossenen Konzept von der Gemeindevertretung 
zu beschließen.  

Bezweckt wird hiermit, den gebotenen Haushaltsausgleich möglichst bald wiederzu-
erlangen oder eine drohende Fehlentwicklung zu verhindern. Als Instrument zur 
Haushaltssicherung verbindet sich mit dem Konzept die Erwartung, die erforderlichen 
Anpassungsmaßnahmen anzustoßen, zu koordinieren und zu unterstützen. Zum an-
deren soll damit erreicht werden, dass der Haushalt nach erfolgreicher Konsolidie-
rung so gesteuert werden kann, dass er auch in Zukunft nachhaltig auszugleichen 
ist. 
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II. Entwicklung der Haushaltssituation  
 
Jahresabschluss für das Jahr 2019  

 
In der vorläufigen Finanzrechnung beträgt der Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen (ursprünglich geplant -87.800 Euro) nunmehr -22.179,07 Euro. Grund 
für die Verbesserung sind Mehreinzahlungen in der Gewerbesteuer (+ 37,1 T€) und 
eine Zuweisung vom Land aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (27,5 T€).  
 
Der Saldo ist negativ und somit nicht ausreichend, die planmäßigen 
Tilgungsleistungen (32,2 T€) zu decken, womit der Jahresabschluss in der 
Finanzrechnung jahresbezogen nicht ausgeglichen ist. Da zu Jahresbeginn bereits 
negative Vorträge aus Vorjahren in Höhe von -371.881,83 zu verzeichnen sind, kann 
auch unter Berücksichtigung von Vorträgen die Finanzrechnung nicht ausgeglichen 
werden. 
 
Investitionen wurden in Höhe von 94,7 T€ umgesetzt, wobei die Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Verkaufserlöse) 36,3 T€ betrugen. Der Saldo 
der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -58,4 T€. Der 
Finanzmittelfehlbetrag (in der Haushaltsplanung -30,1 T€) hat sich aufgrund der 
obigen Salden auf -80,6 T€ verschlechtert. Hinzu kommen Tilgungsleistungen in 
Höhe von 32 T€. Die Gemeinde stand zum Jahresbeginn 2020 mit 631.702,43 Euro 
in der Kassenkreditlinie und verfügt seit 2010 über keine liquide Mittel. Der 
Kassenkredit wurde im Laufe des Haushaltsjahres durchgängig in Anspruch 
genommen. Die Gemeinde ist zahlungsunfähig. 
 
In der Ergebnisrechnung war ursprünglich ein Fehlbetrag von -169,1 T€ geplant, mit 
dem Jahresabschluss wird die Gemeinde ein Jahresergebnis von -10,3 T€ (unter 
Annahme, dass die bislang hochgerechneten Abschreibungen und Sonderposten 
annähernd den Vorjahreswerten entsprechen) ausweisen. Da jedoch ein negativer 
Vortrag von -891 T€ besteht, kann die Ergebnisrechnung nicht ausgeglichen werden. 
Der negative Vortrag erhöht sich auf 901T€. 
 

Haushaltsjahr 2020:  

Im Finanzhaushalt für das Jahr 2020 ist ein jahresbezogener Saldo der laufenden 
Ein- und Auszahlungen in Höhe von -15.100 Euro geplant. Unter Berücksichtigung 
der ordentlichen Tilgung (37.700 Euro) und des Vortrages aus Vorjahren (-426,2 T€) 
entsteht ein negativer laufender Saldo von -479 T€, so dass der Ausgleich des Fi-
nanzhaushaltes nicht erreicht wird.  

Nach Beschluss des Haushaltes durch die Gemeindevertretung ist die Neufassung 
des Finanzausgleichsgesetzes in Kraft getreten. Damit stehen der Gemeinde im Jahr 
2020 ca. 150 T€ mehr zur Verfügung, als ursprünglich geplant. Durch die untere 
Rechtsaufsichtsbehörde wurde verfügt, dass Mehreinzahlungen bzw. Erträge nicht 
zur Finanzierung zusätzlicher Maßnahmen genutzt werden dürfen. Demnach wird 
sich der Haushaltsausgleich mit dem Jahresabschluss erheblich verbessern, zumal 
sich auch bei den Gewerbesteuereinnahmen Verbesserungen abzeichnen (Stand 
30.11.2020: +116 T€). Aufgrund dieser Entwicklung wird der jahresbezogenen Saldo 
der laufenden Ein- und Auszahlungen 2020 positiv sein, womit die Gemeinde Hilfen 
zum Haushaltsausgleich beim Land beantragen kann. Diese werden den laufenden 
Saldo einschließlich der Vorträge aus Vorjahren zusätzlich reduzieren.  

Investitionen wurden in Höhe von 769,1 T€ eingeplant, wobei die Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Fördermittel) 827,8 T€ betragen. Der Saldo der Ein- und Aus-
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zahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt –139.300 T€. Hinzu kommen Tilgungsleis-
tungen in Höhe von 37,7 T€. Die Gemeinde verfügt zum Jahresende 2020 über keine 
finanziellen Mittel, bei Umsetzung aller Maßnahmen würde sich mit 824 T€ in der 
Kassenkreditlinie befinden.  

Das Jahresergebnis wird sich auf -81.100 Euro belaufen.  

Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2021/22:  
Der Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2021/22 befindet sich zum Redaktions-
schluss noch in der Vorbereitung. 

Im Entwurf des Doppelhaushaltes weist die Gemeinde weder für die Haushaltsjahre 
2021 und 2022 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushalt-
sausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.  

Das neue Finanzausgleichsgesetz zieht zwar höhere Erträge und Einzahlungen aus 
dem Finanzausgleich an die Gemeinde nach sich, diese sind aber nicht ausreichend, 
die Aufwendungen und Auszahlungen zu decken.  

Nach den Kriterien zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit von Gemeinden 
(Anlage 6 zur Gemeindehaushaltsverordnung Doppik) ist von einem Wegfall der 
dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Testorf-Steinfort auszugehen, da der 
Ausgleich des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes im Haushaltsjahr und 
im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht wird und innerhalb des im Haushaltssiche-
rungskonzeptes angegebenen Konsolidierungszeitraum nicht dargestellt werden 
kann. 

In einem gemeinsamen Gespräch des Bürgermeisters der Gemeinde, des 
Amtsvorstehers, der Verwaltung, der unteren Rechtsaufsichtbehörde und des 
Innenministeriums im Oktober 2020 wurde noch einmal deutlich, dass die Gemeinde 
mit der Neuordnung des Finanzausgleiches 2020 zusätzliche Mittel erhält, die 
ausreichend sind, den Finanzhaushalt ab 2020 jahresbezogen auszugleichen und 
einen positiven jahresbezogenen Saldo zu erwirtschaften. Dieser ist wiederum 
Voraussetzung für die Beantragung von zusätzlichen Mitteln zum 
Haushaltsausgleich. Damit könnten der vollständige Ausgleich des Finanzhaushaltes 
und damit auch der Abbau des Kassenkredites nach Einschätzung des Ministeriums 
für Inneres und Europa in drei bis fünf Jahren erreicht werden.  

Dafür ist es jedoch notwendig, dass die Gemeinde im Haushaltsjahr 2021 und 
folgende keine neuen Verpflichtungen eingeht, die Aufwendungen und Auszahlungen 
über den bisherigen Rahmen hinaus nach sich ziehen. Zudem wurde deutlich 
gemacht, dass Investitionen, auch wenn sie über Fördermittel finanziert werden, nur 
getätigt werden dürfen, wenn sie den pflichtigen Bereich betreffen oder wenn das 
Vorhaben der Wiedererlangung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit dient 
oder ihr zumindest nicht entgegensteht. Diese Vereinbarkeit mit der dauernden 
Leistungsfähigkeit wird durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde geprüft.  

Da die Finanzierung der Eigenanteile von Investitionen nicht über den 
Kassenkreditrahmen erfolgen darf, müssen diese über Investitionskredite finanziert 
werden. Die Tilgungsleistungen für diese Kredite beeinflussen erheblich den 
Ausgleich des Finanzhaushaltes, da sie in die Berechnung des Saldos der laufenden 
En- und Auszahlungen einfließen. Insofern kann der Gemeinde nur angeraten 
werden, in den kommenden Jahren auf Investitionen weitestgehend zu verzichten, 
um das durch das Ministerium vorgegebene Ziel des vollständigen Ausgleichs des 
Finanzhaushaltes nicht zu gefährden.  
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III. Stand der Umsetzung der bisher beschlossenen Maßnahmen  
 
Haushaltssicherungskonzept 2009: 

Lfd. Nr. Inhalt Status 
2009/1 Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A 

von 230 auf 250 % (Mehreinnahmen in Höhe von 
1.500 Euro) 

Realisierung ab Haushaltsjahr 2010 

2009/2 Streichung des Zuschusses für die Bereichsju-
gendsozialarbeiterin (Einsparung von 1.600 Eu-
ro/Jahr) 

Beschluss vom 01.12.2016 
VO/09GV/2016-191 
Streichung ab 2019  

2009/3 Streichung Zuschuss an FSV Testorf/Upahl, da 
Nutzung Sportlerheim bisher kostenlos (Einspa-
rung von 3.000 Euro/Jahr) 

ab 2010 realisiert 

2009/4 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Sportler-
heims (Einsparung von 5.000 Euro/Jahr) 

ab 2010 Beteiligung des Sportver-
eins an den Bewirtschaftungskos-
ten; Rückgang der Bewirtschaf-
tungskosten gegenüber 2009 um 
ca. 4.400 Euro 

2009/5 Veräußerung von Vermögen/Wohnungsbestand  in 2010 ein Grundstück (ca. 31 T€) 
verkauft; 2014 Lindenallee 5/5a 
verkauft (120 T€),  

2009/6 
 

Veräußerung FFW-Gebäude Testorf-Steinfort in 2010 für 50.200 Euro verkauft 

2009/7 Kürzung der Ausgaben für die Rentnerbetreuung 
und für Repräsentationen 

ab 2010 wurde der Planansatz für 
Repräsentationen auf null gesetzt, 
der Planansatz für die Rentnerbe-
treuung betrug weiterhin 900 Euro, 
es gab aber eine Mehreinnahme 
aus Spenden (250 Euro) 

2009/8 Differenzierung der Benutzungsgebühr für das 
Dorfgemeinschaftshaus (Privat-Unternehmen) 

bisher noch nicht erfolgt, in der Re-
gel Nutzung durch Privatpersonen 
(Privat-Unternehmen 1x jährlich) 

 

Haushaltssicherungskonzept 2010: 

Lfd. Nr. Inhalt Status 
2010/1 Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A siehe 2009/1) 

2010/2 Streichung Zuschuss an FSV und Beteiligung des Vereins 
an den Kosten 

siehe 2009/3) 

2010/3 Reduzierung der Ausgaben für Rentnergeburtstage und 
Rentnerbetreuung 

siehe 2009/7) 
ab 2011 Planansatz auf Null 

2010/4 Veräußerung von gemeindlichem Vermögen  siehe 2009/5) und 2009/6) 

2010/5 Überarbeitung der Nutzungsgebührensatzung für die 
Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses 

siehe 2009/8) 

2010/6 Streichung der Stelle des Gemeindearbeiters in 2010 gab es noch eine 
75%ige Förderung, Vertrag 
zum 31.01.2011 beendet; 
2014: Kosten für geringfügig 
Beschäftigten und 1 BuFDi 
geplant  

2010/7 Erlass einer Straßenbausatzung Anfang 2011 beschlossen 
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Haushaltssicherungskonzept 2011: 

Lfd.Nr. Maßnahme Umsetzung Konsolidierungseffekt 

   geplant tatsächlich 

2011/1 
Anhebung des Hebesatzes 
für die Grundsteuer B 

auf 355 % 

mit Beschluss der 
Haushaltssatzung 
2011 umgesetzt  

1.400 €/a 
2.300 €/a  

(2012 gegenüber 2011) 

2011/2 
Anhebung des Hebesatzes 
für die Gewerbesteuer 

auf 340 % 

mit Beschluss der 
Haushaltssatzung 
2011 umgesetzt 

1.100 €/a 

22.100 € 

(2012 gegenüber 2011, 
jedoch abhängig von 
den Steuermessbeträ-
gen, weil Aufkommen 
stark schwankend ist) 

2011/3 
Anhebung der Hundesteu-
ersätze 

Satzungsbeschluss 
am 01.12.2011, 
wirksam ab 2012 

1.400 €/a 
1.360 €/a 

(2012 gegenüber 2011) 

 

Haushaltssicherungskonzept 2012: 

-Keine weiteren Maßnahmen- 

 
Haushaltssicherungskonzept 2013: 

Lfd.Nr. Maßnahme Umsetzung Konsolidierungseffekt 

   geplant tatsächlich 

2013/1 
Anhebung des Hebesatzes 
für die Grundsteuer A 

auf 265 % 

mit Beschluss der 
Haushaltssatzung 
2013 umgesetzt  

1.500 €/a 

3.200 €/a  

(2013 gegenüber 
2012) 

 
Haushaltssicherungskonzept 2014: 
Keine weiteren Maßnahmen 
 
 
Haushaltssicherungskonzept 2015: 

Lfd.Nr. Maßnahme Umsetzung Konsolidierungseffekt 

   geplant tatsächlich 

F2015/1 
Anhebung des Hebesatzes für 
die Grundsteuer A  

auf 280 % 

mit Beschluss der 
Haushaltssatzung 
2015 umgesetzt 

1.600 €/a 

1.690 €/a 

(2015 gegenüber 
2014) 

 
Haushaltssicherungskonzept 2016: 

Lfd.Nr. Maßnahme Umsetzung Konsolidierungseffekt 

   geplant tatsächlich 

2009/2 
F 
2016/1 

Streichung des Zuschusses 
für die Bereichsjugendsozial-
arbeiterin (Einsparung von 
1.600 Euro/Jahr) 

Beschluss vom 
01.12.2016 

1.600 Euro Nicht umgesetzt, im 
Jahr 2020 wurden 
2.358 Euro ausge-
zahlt 

F2016/2 
Anhebung des Hebesatzes 
für die Grundsteuer A  

auf 300 % 
mit Beschluss der 
Hebesatzsatzung 

2.100 €/a 
1.766 €/a 
(2016 gegenüber 
2015) 
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2016 umgesetzt 

F2016/3 
Anhebung des Hebesatzes 
für die Grundsteuer B  

auf 390 % 
mit Beschluss der 
Hebesatzsatzung 
2016 umgesetzt 

3.800 €/a 
4.490 €/a 
(2016 gegenüber 
2015) 

F2016/4 
Anhebung des Hebesatzes 
für die Gewerbesteuer  

auf 380 % 
mit Beschluss der 
Hebesatzsatzung 
2016 umgesetzt 

7.800 €/a 
6.935 €/a 
(bei Nivellierung des 
Aufkommens) 

 
Haushaltssicherungskonzept 2017: 

Keine neuen Maßnahmen 
 
Haushaltssicherungskonzept 2018: 
 
Lfd.Nr. Maßnahme Umsetzung Konsolidierungseffekt 

   geplant tatsächlich 

F2018/1 
Anhebung des Hebesatzes 
für die Grundsteuer A  

auf 310 % 
mit Beschluss der 
Haushaltssatzung 
2018 umgesetzt 

1.000 €/a 
1.228 €/a 
(2018 gegenüber 
2017) 

F2018/2 
Anhebung des Hebesatzes 
für die Grundsteuer B  

auf 400 % 
mit Beschluss der 
Haushaltssatzung 
2018 umgesetzt 

1.100 €/a 
4.386 €/a 
(2018 gegenüber 
2017) 

 
Haushaltssicherungskonzept 2019/2020: 
 
Keine neuen Maßnahmen 
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IV. Festlegung von weiteren Maßnahmen 

Folgende Maßnahmen wurden neu in das Haushaltssicherungskonzept aufgenom-
men: 

F 2021/1 Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A 

F 2021/2 Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B 

F 2021/3 Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer 

F 2021/4 Verringerung der durch die Gemeinde zu tragenden Bewirtschaf-
tungskosten für die Sportanlage Testorf  

 

Die Konsolidierungsmaßnahmen führen in den Maßnahmen 1 bis 3 zu einer Ver-
besserung des Ergebnis-/Finanzhaushaltes um insgesamt 8.700 Euro jährlich 
allein aus den Steuermehreinzahlungen. Hinzu kommen höhere Schlüsselzuweisun-
gen und geringere Umlagebeträge aus dem Finanzausgleich ab dem Jahr 2023 mit 
einem positiven Gesamteffekt auf den Haushalt von 5.000 Euro jährlich. Aus der 
Maßnahme 4 ergibt sich eine jährliche Haushaltsverbesserung von 1.000 Euro jähr-
lich, insgesamt in Jahren 2021-2022 also 9.700 Euro, ab 2023 insgesamt 14.700 
Euro jährlich.  

Dies ist nicht ausreichend, um den Haushalt dauerhaft auszugleichen. Erforderlich 
wären im Haushaltsjahr 2021 mindestens 74.300 Euro (199.300 Euro in 2022), um 
den laufenden Saldo im Finanzhaushalt bzw. 108.300 € (199.300 in 2022), um den 
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt auszugleichen.  

Weitere Konsolidierungsmöglichkeiten sieht die Gemeinde derzeit nicht. 
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Anlage zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 

Gemeinde: Testorf-Steinfort 

Teilhaushalt: 2 Produkt: 61101  

Budget-VA: Frau Lenschow Produkt-VA 
bzw. zugeord-
netes PSK: 

Frau Lenschow 
4011 

Lfd. Nr. F 2021/1 

Maßnahme  

Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A  

Erläuterungen/Bemerkungen 

Der aktuelle Hebesatz der Gemeinde für die Grundsteuer A liegt mit 310 v.H. unter 
dem landesdurchschnittlichen Hebesatz der kreisangehörigen Gemeinden in Meck-
lenburg-Vorpommern von 323 v.H., welcher der Berechnung der Zahlungen der Fi-
nanzausgleichsleistungen zugrunde liegt. Dadurch verzichtet die Gemeinde auf 
Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und zahlt zudem höhere Amts- und 
Kreisumlagebeträge.  

Zudem liegt der gemeindliche Hebesatz auch unter dem für eine eventuelle Beantra-
gung von Sonderzuweisungen maßgeblichen Durchschnittshebesatz der Gemeinde-
größenklasse (320 v.H.).  

Die Gemeindevertretung beschließt eine Anhebung auf 323 v.H. ab dem Haushalts-
jahr 2021 (01.01.). 

 

Zeitliches Wirksamwerden 

◙  kurzfristig                   ◙ mittelfristig                             □  langfristig 

Besonders betroffen von der Maßnahme 

Eigentümer und Pächter von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken 

Einsparungsmöglichkeiten/Vorteile 

Es ergeben sich Mehrerträge von rund   1.400 Euro pro Jahr sowie Minderausgaben 
bei der Kreis- und Amtsumlage und Mehrerträge in den Schlüsselzuweisungen. 

 

 

Mögliche nachteilige Wirkungen 

Zusätzliche Belastung der Grundstückseigentümer 

Begleitmaßnahmen/Voraussetzungen 

Beschluss, Genehmigung und Veröffentlichung der Haushaltssatzung bzw. einer He-
besatzsatzung mit dem erhöhten Hebesatz bis spätestens 30.06.2021. 
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Anlage zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 

Gemeinde: Testorf-Steinfort 

Teilhaushalt: 2 Produkt: 61101  

Budget-VA: Frau Lenschow Produkt-VA 
bzw. zugeord-
netes PSK: 

Frau Lenschow 
4012 

Lfd. Nr. F 2021/2 

Maßnahme  

Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B  

Erläuterungen/Bemerkungen 

Der aktuelle Hebesatz der Gemeinde für die Grundsteuer B liegt mit 400 v.H. unter 
dem landesdurchschnittlichen Hebesatz der kreisangehörigen Gemeinden in Meck-
lenburg-Vorpommern von 427 v.H., welcher der Berechnung der Zahlungen der Fi-
nanzausgleichsleistungen zugrunde liegt. Dadurch verzichtet die Gemeinde auf 
Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und zahlt zudem höhere Amts- und 
Kreisumlagebeträge.  

Der gemeindliche Hebesatz sollte zudem für eine eventuelle Beantragung von Son-
derzuweisungen über dem Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse (378 
v.H.) liegen.  

Die Gemeindevertretung beschließt eine Anhebung auf 427 v.H. ab dem Haushalts-
jahr 2021 (01.01.). 

 

Zeitliches Wirksamwerden 

◙  kurzfristig                   ◙ mittelfristig                             □  langfristig 

Besonders betroffen von der Maßnahme 

Eigentümer von bebauten Grundstücken 

Einsparungsmöglichkeiten/Vorteile 

Es ergeben sich Mehrerträge von rund   3.100 Euro pro Jahr sowie Minderausgaben 
bei der Kreis- und Amtsumlage und Mehrerträge in den Schlüsselzuweisungen. 

 

 

Mögliche nachteilige Wirkungen 

Zusätzliche Belastung der Eigentümer von bebauten Grundstücken 

Begleitmaßnahmen/Voraussetzungen 

Beschluss, Genehmigung und Veröffentlichung der Haushaltssatzung bzw. einer He-
besatzsatzung mit dem erhöhten Hebesatz bis spätestens 30.06.2021. 

 

TOP 6

14 von 320 in Zusammenstellung



 12 

Anlage zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 

Gemeinde: Testorf-Steinfort 

Teilhaushalt: 2 Produkt: 61101  

Budget-VA: Frau Lenschow Produkt-VA 
bzw. zugeord-
netes PSK: 

Frau Lenschow 
4013 

Lfd. Nr. F 2021/3 

Maßnahme  

Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer  

Erläuterungen/Bemerkungen 

Der aktuelle Hebesatz der Gemeinde für die Gewerbesteuer liegt mit 380 v.H. unter 
dem landesdurchschnittlichen Hebesatz der kreisangehörigen Gemeinden in Meck-
lenburg-Vorpommern von 381 v.H., welcher der Berechnung der Zahlungen der Fi-
nanzausgleichsleistungen zugrunde liegt. Dadurch verzichtet die Gemeinde auf 
Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und zahlt zudem höhere Amts- und 
Kreisumlagebeträge.  

Der gemeindliche Hebesatz sollte zudem für eine eventuelle Beantragung von Son-
derzuweisungen über dem Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse (338 
v.H.) liegen.  

Die Gemeindevertretung beschließt eine Anhebung auf 390 v.H. ab dem Haushalts-
jahr 2020 (01.01.). 

 

Zeitliches Wirksamwerden 

◙  kurzfristig                   ◙ mittelfristig                             □  langfristig 

Besonders betroffen von der Maßnahme 

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe 

Einsparungsmöglichkeiten/Vorteile 

Es ergeben sich Mehrerträge von rund 4.200 Euro pro Jahr sowie Minderausgaben 
bei der Kreis- und Amtsumlage und Mehrerträge in den Schlüsselzuweisungen. 

 

 

Mögliche nachteilige Wirkungen 

Zusätzliche Belastung der Gewerbetreibenden 

Begleitmaßnahmen/Voraussetzungen 

Beschluss, Genehmigung und Veröffentlichung der Haushaltssatzung bzw. einer He-
besatzsatzung mit dem erhöhten Hebesatz bis spätestens 30.06.2021. 
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Anlage zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 

Gemeinde: Testorf-Steinfort 

Teilhaushalt: 2 Produkt: 11401 Lfd. Nr. 

Budget-VA: Frau Scheiderer Produkt-VA: 
Sachkonto: 

Frau Herpich 
11401.52312 

F 2021/4 

Maßnahme 

Verringerung der durch die Gemeinde zu tragenden Bewirtschaftungskosten 
für die Sportanlage Testorf  

Erläuterungen/Bemerkungen 

Die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Sportanlage stellen sich in den letzten Jahren wie folgt dar: 

 2017 2018 2019 

Abfall 54,32 67,95 119,00 

Heizkosten 2.855,69 1.610,28 3.026,09 

Strom 1.326,83 1.316,44 1.055,00 

Wasser/Abwasser 463,74 1.633,38 2.180,45 

Unterhaltung Grundstück und Drainagen 8.465,51 3.708,22 64,74 

Unterhaltung Sportplatz und Außenanlagen  5.731,47 5.871,73 6.190,62 

   (Davon Rasenpflege Dienstleister) (5.407,48) (5.569,71) (5.989,88) 

Unterhaltung Gebäude 2.746,04 5.469,75 2.960,42 

Reinigung 907,80 1.433,38 940,44 

Summe Aufwendungen Sportanlage 22.551,40 21.111,13 16.536,76 

Betriebskostenerstattung durch FSV aktuell -3.360,71 -1.009.,94 -4.017,62 

Die Gesamtkosten für die Sportanlage (Gebäude und Sportplatz), die überwiegend durch den Verein 
genutzt wird, belaufen sich durchschnittlich auf rund 20.000 Euro pro Jahr.  

Die Gemeinde hat mit dem Verein im Jahr 2016 eine „Vereinbarung über die beiderseitigen Aufgaben 
zur Förderung des Sports in der Gemeinde Testorf-Steinfort und die Nutzungsüberlassung des Sport-
platzes und der dazugehörigen baulichen Anlagen“ geschlossen. Nach dieser trägt der Verein 50% der 
gebäudebezogenen Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Versicherung, GEZ), 
wonach der Verein im Durchschnitt der letzten drei Jahre ca. 2.800 Euro gezahlt hat. An den Kosten für 
die Pflege des Sportplatzes (Rasenpflege durch ein Dienstleistungsunternehmen) wird der Sportverein 
bislang nicht beteiligt.  

In den Jahren 2021 bis 2023 soll der Verein mit 1.000 Euro an den Kosten für die Pflege des Sportplat-
zes beteiligt werden. An dem Jahr 2024 soll der Verein 50% der Kosten übernehmen. 

Zeitliches Wirksamwerden 

◙  kurzfristig                   ◙ mittelfristig                             □  langfristig 

Einsparungsmöglichkeiten/Vorteile 

Es ergeben sich zusätzliche Erträge von 1.000 Euro pro Jahr. 

Mögliche nachteilige Wirkungen 

Zusätzliche finanzielle Belastung des Sportvereins 

Begleitmaßnahmen/Voraussetzungen 

Anpassung der bestehenden Vereinbarung mit dem FSV Testorf Upahl e.V. 
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2020-327
öffentlich

12.11.2020
Möller, Doreen

Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum 
Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2021/2022
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort beschließt die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2021/2022.

      
Sachverhalt: 

Die Gemeindevertretung Testorf-Steinfort hat am 26.04.2018 beschlossen, für die 
Haushaltsjahre 2019/2020 und für die Folgejahre jeweils Doppelhaushalte aufzustellen.

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45-47 der Kommunalverfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für den 
Doppelhaushalt 2021/2022 aufgestellt.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert.

   

Finanzielle Auswirkungen: siehe Vorbericht
  
Anlage/n:
Haushaltssatzung und Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2021/2022
   

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Inhaltsverzeichnis 
 

 

Haushaltssatzung  

Vorbericht  

Ergebnishaushalt  

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen  

Finanzhaushalt  

Investitionsprogramm   

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 

Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der 
wesentlichen Produkte 

Stellenplan 

 

Auswertung Rubikon  

  

Sonstige Anlagen  

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die 
Gemeinde mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind: 

- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, 
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen 
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden 

Auszahlungen. 

Die Übersichten über  

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres  

- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im 
Finanzplanungszeitraum  

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen 
beizufügen. 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Testorf-Steinfort 
für die Haushaltsjahre  2021 und 2022 

 
Aufgrund der §§ 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der 
Gemeindevertretung Testorf-Steinfort vom 10.12.2020 Beschluss Nr. VO/09GV/2020-327 und nach Bekanntgabe der 
rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird 
              in 2021           in 2022 
1. im Ergebnishaushalt auf  
 einen Gesamtbetrag der Erträge von 903.700 754.100 EUR 
 einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 1.040.000 1.003.900 EUR 
 ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen -136.700 -249.800 EUR 
 
2. im Finanzhaushalt auf 
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 777.500 621.800 EUR 
 einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen1 von 885.800 821.100 EUR 
 einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -108.300 -199.300 EUR 
     
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 524.200 179.600 EUR 
 einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 882.300 824.500 EUR 
 einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von  -358.100 -644.900 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden wie folgt veranschlagt. 

153.000 EUR in 2021 
  44.900 EUR in 2022 

 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 

1.000.000 EUR in 2021 
1.900.000 EUR in 2022 

 
§ 5 Hebesätze 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
1    
 a) Für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen  
  (Grundsteuer A) auf 323 v.H. 
 b) Für die Grundstücke  
  (Grundsteuer B) auf 427 v.H. 
    
2  Gewerbesteuer auf 390 v.H. 
 

§ 6 (entfällt) 
 

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan 
Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0 Vollzeitäquivalente. 
 

§ 8 Weitere Vorschriften 
8.1. Wertgrenze für die Darstellung von Investitionen 
Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO-Doppik, nach der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen für jede Investition und Investitionsfördermaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 
10.000 Euro festgesetzt. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung in jedem Teilhaushalt insgesamt.  
 
8.2. Erlass einer Nachtragssatzung 
Die Gemeindevertretung hat nach § 48 Abs. 2 KV M-V eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn 

                                                           
1 Einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
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a. sich zeigt, dass nach § 48 Absatz 2 Nr. 1 im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von mehr als 2% der ordentlichen Aufwendungen 
entstehen oder sich ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag um mehr als 2% der ordentlichen Aufwendungen erhöhen wird, 

b. sich zeigt, dass nach § 48 Absatz 2 Nr. 2 im Finanzhaushalt eine Deckungslücke von mehr als 2 % der ordentlichen Auszahlungen 
entsteht oder sich eine vorhandene Deckungslücke um mehr als 2 % der ordentlichen Auszahlungen erhöhen wird, 

c. nach § 48 Absatz 2 Nr. 3 im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen 
Aufwandspositionen in einem Verhältnis von mehr als 2 % zu den Gesamtaufwendungen getätigt werden müssen, das gleiche gilt für 
die Auszahlungen einschließlich der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 48 Absatz 2 Nr. 4 im Finanzhaushalt, 

d. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die 
entsprechenden Stellen nicht enthält.  

e. Die Regelungen nach Nr. a bis c gelten nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen (wie z. B. Abschreibungen). 

f. Nach § 48 (3) Nr. 1 gilt eine Geringfügigkeitsgrenze für unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen 
von 50.000 Euro. 

 

Nachrichtliche Angaben: 

1. Zum Ergebnishaushalt  
1.1. Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 beträgt 

voraussichtlich         -1.119.144 EUR 
1.2. Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 beträgt 

voraussichtlich         -1.368.944 EUR 
2. Zum Finanzhaushalt 

2.1. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember  
des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich        -621.323 EUR 

2.2. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 
des Haushaltsjahres 2022 beträgt voraussichtlich        -786.623 EUR 

3. Zum Eigenkapital 
3.1. Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021  

beträgt voraussichtlich         1.299.982 EUR 
3.2. Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 

beträgt voraussichtlich        1.050.182 EUR 

 
Grevesmühlen,  ...............      __________________________ 
Ort, Datum       gez. Vitense / Bürgermeister 

Siegel 
 
Hinweis:  
Die nach § 47 Abs. 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Nordwestmecklenburg 
(Rechtsaufsichtsbehörde) zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am XX.XX.XXXX wie folgt bekannt gegeben worden: 
- XX 
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zu Einsichtnahme vom xx.xx. bis xx.xx.xxxx zu den Öffnungszeiten im Rathaus in 
Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.10 öffentlich aus. 
 
 
Grevesmühlen,  ...............      __________________________ 
Ort, Datum       gez. Vitense / Bürgermeister 

Siegel 
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Vorbericht 

zum Haushaltsplan der Gemeinde Testorf-Steinfort 

 

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde 
Die Gemeinde Testorf-Steinfort liegt im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Nordwestmecklenburg 
und umfasst die Ortsteile Testorf-Steinfort als Hauptort, Schönhof, Seefeld, Fräulein-Steinfort, Wüstenmark, Testorf und 
Harmshagen. 

Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung übersteigt die Anzahl der Sterbefälle die der Geburten minimal, zusätzlich es 
gab mehr Fortzüge als Zuzüge. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten Jahren ist sinkend. 

Bevölkerungsstand  
lt. Statistischem 
Amt 

31.12.2000 31.12.2005 31.12.2010 31.12.2015 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Einwohner 712 685 651 636 620 626 623 
 
Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahlen 

 
 

Gemeindegröße 2.386 ha 

Anzahl der gemeindlichen Grundstücke 90 

Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen 14 

- davon Leerstand 1 

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien 
 

Flurstücke 348 und 347, Flur 1, Gem. Rütinger 
Steinfort 

Gemeindliche Straßenkilometer 20,54 km 
 

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbetriebe bestimmt. Die Ge-
meinde möchte die Landwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Der Anteil der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche an der Gesamtfläche beträgt 81%. Forstwirtschaftlich werden ca. 234 ha genutzt. Außerdem befinden sich in auf 
dem Gebiet der Gemeinde mehrere Windkraftanlagen. 
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2.  Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 

 
2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs 
 
 
2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im 

Finanzplanungszeitraum 
 
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der 
Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen 
Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist. 
 
 
Lfd. 
Nr. 

 Jahr Jahres-
ergebnis 

Jahresergebnis 
je Einwohner 

in € 

1 2 3 

1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge 

1.1 Weitere Haushaltsvorträge in Summe vor 2019 -891.041 -1.430 

1.2 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) 2019 -10.304 -17 

1.3 1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2020 -81.100 -130 

2. Ansatz des Haushaltsjahres 2021 -136.700 -219 

3. Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 2021 -1.119.144 -1.796 

4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre 

4.1 1. Haushaltsfolgejahr 2022 -249.800 -401 

4.2 2. Haushaltsfolgejahr 2023 -118.100 -190 

4.3 3. Haushaltsfolgejahr 2024 -108.300 -174 

5. Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2024 -1.595.344 -2.561 

 
 

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie die Finanzplanjahre 2023 und 2024 wird ein negatives Jahresergebnis vor 
Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert weist die Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein 
negatives Jahresergebnis von 1.595.344 Euro aus. Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt in den 
Haushaltsjahren 2021 und 2022 und in der Finanzplanung nicht gegeben.  
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2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des 
Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum 

 
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum: 
 
 

 
 
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im 
Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 
(Zeile 7) besteht. 

In den Zeilen 1 bis 3 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden 
Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die Gemeinde weist zum 31.12.2020 
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 823.802,43 Euro aus. Zum Ende des 
Finanzplanungszeitraumes steigen diese Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf über 1.351.000 Euro.  

In den Zeilen 4 bis 17 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite 
unterschieden nach  

Muster 5 b Gemeinde Testorf-Steinfort HH-Plan 2021/2022

Ergebnisse des 

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des 

Haushalts-

vorjahres 

Ansätze des 

Haushaltsjahres

Planungsdaten 

des Haushalts-

folgejahres

Planungsdaten 

des zw eiten 

Haushalts-

folgejahres

Planungsdaten 

des dritten 

Haushalts-

folgejahres

1 2 3 4 5 6

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 - 529.017,66 631.702,43 823.802,43 1.171.202,43 1.970.502,43 1.691.802,43

3 = -529.017,66 -631.702,43 -823.802,43 -1.171.202,43 -1.970.502,43 -1.691.802,43 

4 -371.881,83 -426.223,59 -479.023,59 -621.323,59 -820.623,59 -918.523,59

5 + Korr. des Vortrages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 +
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein-

und Auszahlungen (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 37 GemHVO-D)
54.341,76 -      52.800,00 -      -142.300,00 -199.300,00 -97.900,00 -51.900,00 

7 + -426.223,59 -479.023,59 -621.323,59 -820.623,59 -918.523,59 -970.423,59 

8 -159.639,90 -218.054,91 -357.354,91 -562.454,91 -1.162.454,91 -785.854,91 

9 + Korr. des Vortrages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 +
Saldo Ein- und Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 29 GemHVO-D)
-58.415,01 -139.300,00 -358.100,00 -644.900,00 376.600,00 391.900,00

11 +

Saldo  Ein-/Auszahlungen aus Krediten für 

Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen  (ohne 

planmäßige Tilgung)

0,00 0,00 153.000,00 44.900,00 0,00 0,00

12 + -218.054,91 -357.354,91 -562.454,91 -1.162.454,91 -785.854,91 -393.954,91 

13 2.504,07 12.576,07 12.576,07 12.576,07 12.576,07 12.576,07

14 + Korrektur des Vortrages

15 +

Saldo der durchlfd. Gelder + ungekl. 

Zahlungsvorgängen
(§ 3 (1) Satz 1 Nr. 35 GemHVO-D)

10.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 + 12.576,07 12.576,07 12.576,07 12.576,07 12.576,07 12.576,07

174 = -631.702,43 -823.802,43 -1.171.202,43 -1.970.502,43 -1.691.802,43 -1.351.802,43 

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel

lfd.

Nr.

in €

Liquide Mittel z. 31.12. des Haushaltsvorjahres 

(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-D)

Kassenkredite z. 31.12. des Vorjahres

Saldo liquide Mittel und Kassenkredite 

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres

Saldo laufende Ein-/Auszahlungen

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres

Saldo laufenden Ein- und Auszahlungen 

zum 31.12. des Haushaltsjahres

Saldo der durchlfd. Gelder und ungeklärten 

Zahlungsvorgängen z. 31.12. des 

Haushaltsjahres

Saldo der liquiden Mittel + Kassenkredite 

zum 31.12. des HH-Jahres

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres

Saldo Ein- und Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit zum 31.12. des 

Haushaltsjahres

Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern 

+ ungeklärten Zahlungsvor-gängen z. 31.12. des 

Vorjahres
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- dem laufenden Bereich mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen  
- dem Investitionsbereich mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der 

Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich 
zugeordnet ist 

- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen. 

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Sofern in der 
Zeile 7 ein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr kein Haushaltsausgleich im 
Finanzhaushalt gegeben. Der Saldo ist in den Jahren 2021 und 2022 jahresbezogen negativ, auch unter 
Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren sowohl in den beiden Planjahren als auch bis zum Ende des 
Finanzplanungszeitraumes (2024) kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden. 

Für das Haushaltsjahr 2020 handelt es sich um Planzahlen. Nach Beschluss des Haushaltes 2019/2020 durch die 
Gemeindevertretung ist die Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes in Kraft getreten. Damit stehen der Gemeinde im 
Jahr 2020 ca. 150 T€ mehr zur Verfügung, als ursprünglich geplant. Durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde wurde 
verfügt, dass Mehreinzahlungen bzw. Erträge nicht zur Finanzierung zusätzlicher Maßnahmen genutzt werden dürfen. 
Demnach wird sich der Haushaltsausgleich mit dem Jahresabschluss erheblich verbessern, zumal sich auch bei den 
Gewerbesteuereinnahmen Verbesserungen abzeichnen (Stand 30.11.2020: +116 T€). Aufgrund dieser Entwicklung wird 
der jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2020 positiv sein, womit die Gemeinde Hilfen zum 
Haushaltsausgleich beim Land beantragen kann. Diese werden den laufenden Saldo einschließlich der Vorträge aus 
Vorjahren zusätzlich reduzieren.  

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. 
In Haushaltsjahren 2021 und 2022 übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden 
Investitionseinzahlungen. In den Jahren 2021 und 2022 sind Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen 
vorgesehen. In den Jahren 2023 und 2024 entsteht durch die geplanten Verkaufserlöse ein positiver jahresbezogener 
Investitionssaldo, dieser reicht jedoch nicht aus, die negativen Vorträge aus Vorjahren vollständig abzubauen. Zudem 
sind in diesen Jahren bislang keine weiteren Investitionen eingeplant. Unter Berücksichtigung von Vorträgen wird zum 
Ende des Finanzplanungszeitraumes eine Unterdeckung in Höhe von rd. 394 T€ ausgewiesen.  
 
 

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum 
Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um 
vorläufige Angaben, da der letzte geprüfte und festgestellte Jahresabschluss für 2017 vorliegt):  

 
Lfd.  

Nr. 

 

 

Jahr Ergebnisvortrag ins 

Haushaltsfolgejahr 

Eigenkapital zum Ende 

des Haushalts-jahres 

Eigenkapital zum 

Ende des Haushalts-

jahres 

je Einwohner 

(in €) 

1. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres 

 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)  2019 -901.344 1.517.782 2.436 

. 1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2020 -982.444 1.436.682 2.306 

2. Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 -1.119.144 1.299.982 2.087 

3. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres 

3.1 1. Haushaltsfolgejahr 2022 -1.368.944 1.050.182 1.686 

3.2 2. Haushaltsfolgejahr 2023 -1.487.044 932.082 1.496 

4. Bestand zum Ende des Finanzplanungszeit-

raumes 

2024 -1.595.344 823.782 1.322 

 
Im letzten festgestellten Jahresabschluss 2017 betrug das Eigenkapital 1.574.825,91 Euro. In den Planjahren 2021/2022 
wird sich das Eigenkapital zum 31.12.2021 auf rd. 1,3 Mio. Euro reduzieren. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 
wird sich das Eigenkapital auf 823.782 Euro verringert haben. Mit Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die 
Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung noch nach. Sollten 
sich die Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes weiter fortsetzen, wird das Eigenkapital voraussichtlich im Jahr 2030 
vollständig aufgebraucht sein. 
Die Gemeinde wird voraussichtlich für das Jahr 2020 eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 
Abs. 6 GemHVO-Doppik aufgrund der höheren Gewerbesteuerzahlungen bilden müssen. 
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4.  Erläuterung der Haushaltsansätze 
4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen 
Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle: 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  Erträge Einzah-
lungen 

Erträge Einzah-
lungen 

Erträge Einzah-
lungen 

Erträge Einzah-
lungen 

Erträge Einzah-
lungen 

Erträge Einzah-
lungen 

  in T€ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Steuern und ähnliche Abga-
ben 481,6 481,9 451,4 451,4 426,0 426,0 431,0 431,0 442,4 442,4 451,9 451,9 

davon                         

Grundsteuer A 33,7 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 336,6 33,6 33,6 33,6 

Grundsteuer B 45,7 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 

Gewerbesteuer 156,7 157,1 120,0 120,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Gemeindeanteil  
Einkommensteuer 192,3 192,7 199,3 199,3 179,8 179,8 186,4 186,4 197,6 197,6 207,0 207,0 

Gemeindeanteil  
Umsatzsteuer 9,7 9,8 8,9 8,9 13,3 13,3 11,7 11,7 11,9 11,9 12,0 12,0 

Hundesteuer 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Familienleistungs- 
Ausgleich 38,7 38,7 39,8 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zuwendungen, allg. Umlagen, 
sonst. Transferleistungen 185,0 181,4 225,7 171,5 348,8 275,5 206,5 114,8 338,9 228,3 327,3 215,4 

davon                         

Schlüsselzuweisungen für  
den laufenden Bereich 144,9 144,9 163,0 163,0 210,1 210,1 114,8 114,8 228,1 228,1 215,2 215,2 

Investitionsschlüssel-
 zuweisungen 7,4 7,4 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zuschüsse für laufende 
Zwecke von EU 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zuschüsse für laufende 
 Zwecke vom Land 4,9 1,2 0,0 0,0 48,8 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zuschüsse für laufende 
 Zwecke von Gemein
 den/LK 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 

Auflösung Sonderposten 
 aus Zuwendungen 0,0 0,0 54,2 0,0 73,3 0,0 91,7 0,0 110,6 0,0 111,9 0,0 

öffentlich-rechtliche  
Leistungsentgelte 19,6 19,7 20,0 19,8 25,1 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 

davon                          

WBV-Gebühr 18,3 18,3 18,3 18,3 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 

privatrechtliche Leistungs-
entgelte 4,7 4,7 61,8 24,8 62,8 23,6 62,8 23,6 62,8 23,6 62,8 23,6 

Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 4,1 2,7 3,1 3,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Zins- und sonstige Finanzer-
träge/-einzahlungen 11,7 11,7 11,5 11,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 

davon                         

Erträge aus Beteiligungen 8,9 8,9 10,0 10,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 

sonstige laufende Erträ-
ge/Einzahlungen 15,1 14,6 12,5 12,0 26,5 13,0 14,4 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

davon                         

Konzessionsabgaben 12,9 13,1 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Summe laufende Erträ-
ge/Einzahlungen 722,0 717,0 786,0 694,1 903,7 777,5 754,1 621,8 896,5 746,7 894,4 743,3 

Summe laufenden Erträge/ 
Einzahlungen in Euro je EW 1.159 1.150 1.261 1.114 1.450 1.247 1.210 998 1.439 1.198 1.435 1.193 

 

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben 
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sinken 2021 gegenüber dem Vorjahr um 25.400 Euro, in 2022 wird ein 
leichter Anstieg um 5.000 Euro erwartet. Der Familienlastenausgleich, der 2019 noch 38.745,74 Euro betragen hat, fällt 
zudem seit 2020 weg. Als Ausgleich wurde mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz ein Faktor hinsichtlich der 
Kinderzahlen der Gemeinde in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen aufgenommen. Bei der Gewerbesteuer 
(+30.000 €) und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+4.400 Euro) sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu 
erwarten. 

Die Gewerbesteuerschätzung erfolgte anhand der Soll-Werte der Gewerbeertragssteuer des Jahres 2019 sowie der 
bislang abzeichnenden Veränderungen aufgrund der Vorauszahlungen einiger Betriebe bzw. bereits erfolgten Ab-, An- 
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und Ummeldungen von Firmen. Von 27 angemeldeten Gewerbebetrieben (Vorjahr 25 Firmen) zahlen 9 Betriebe 
Gewerbesteuer (Vorjahr 10 Firmen). Allerdings betreffen die Werte zum Teil Vorauszahlungen, erst die tatsächliche 
Veranlagung wird Aufschluss auf die reale Steuerkraft geben. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:  

Gewerbebetriebe insgesamt: 27           

davon zahlten      
     

  

18 Betriebe keine Gewerbesteuer = 66,67%     0,00 EUR 

3 Betriebe bis 1.000 EUR   = 11,11%   insg. 909,00 EUR 

4 Betriebe von 1.001 - 10.000 EUR = 14,81%   insg. 9.388,00 EUR 

2 Betriebe von 10.001 - 100.000 EUR = 7,41%   insg. 92.100,00 EUR 

0 Betriebe über 100.000 EUR  = 0,00%   insg. 0,00 EUR 

  Gesamt           zus. 102.397,00 EUR 

 
Hebesatzvergleich: 

 Grundsteuer A (v.H.) Grundsteuer B (v.H.) Gewerbesteuer (v.H.) 

Hebesatz der Gemeinde Testorf-
Steinfort bis einschließlich 2020 

310 400 380 

Landesdurchschnittlicher Hebesatz 
für kreisangehörige Gemeinden* 

323 427 381 

Durchschnittshebesatz der 
Gemeindegrößenklasse 

320 378 338 

Hebesatz der Gemeinde Testorf-
Steinfort gemäß Entwurf des 
Haushaltssicherungskonzeptes ab 
2021 

323 427 390 

*gemäß Orientierungs-/Haushaltserlass 2021/ Berechnungsgrundlage für den Finanzausgleich 

Mit der beabsichtigten Anhebung liegen die Hebesätze der Gemeinde Testorf-Steinfort auf Niveau des 
Landesdurchschnittes für kreisangehörige Gemeinden. Die landesdurchschnittlichen Hebesätze (sie sind 
festgeschrieben bis 2023) werden als sogenannter Nivellierungshebesatz der Berechnung der Steuerkraft einer 
Gemeinde zugrunde gelegt. Damit soll vermieden werden, dass Gemeinden, deren Erträge aus Steuern wegen niedriger 
Hebesätze geringer ausfallen, einen Vorteil gegenüber anderen Gemeinden durch daraus resultierende höhere 
Schlüsselzuweisungen erhalten. 
 
Der Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse (hier unter 1.000 Einwohner) spielt dann eine Rolle, wenn die 
Gemeinde nach § 27 FAG M-V Fördermittel (sogenannte Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs oder 
Sonderzuweisungen) für das Jahr 2021 im Jahr 2022 beantragen will. 
 
 
Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen 

Am 02. Oktober 2020 hat das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern den 
Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2021 herausgegeben. Dieser ist die Grundlage für die Berechnung 
der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Amtsumlagen. Der Erlass basiert auf dem Finanzausgleichsgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern vom 09. April 2020. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 errechnet sich 
entsprechend dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) aus der Steuerkraft der Gemeinde 2019, den Hebesätzen für 
die Realsteuern, der Einwohnerzahl der Gemeinde, der Zahl der Kinder in der Gemeinde, aus der demografischen 
Entwicklung und dem Status, z.B. als Mittelzentrum. Es gibt künftig keinen investiv gebundenen Anteil der 
Schlüsselzuweisungen mehr. 

Die Gemeinde Testorf-Steinfort erhält 2021 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in einem Gesamtumfang von 210.100 
Euro, das sind 47.100 Euro mehr als im Vorjahr geplant waren. Im Jahr 2022 werden diese Zuweisungen voraussichtlich 
auf 167.900 sinken, da die der Berechnung zugrunde zu legende Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2020 (erhebliche 
Gewerbesteuermehreinzahlungn) gegenüber 2019 gestiegen ist. 

Zusätzlich erhalten die Gemeinden nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz eine Infrastrukturpauschale, die zu 2/3 
nach der Einwohnerzahl und zu 1/3 nach der Finanzkraft der Gemeinden berechnet wird. Diese Pauschale wird in den 
Jahren 2020 bis 2022 ausgereicht. Für die Jahre danach gibt es noch keine Regelungen. Die Infrastrukturpauschale wird 
für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, öffentlicher 
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Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und 
Breitband bereitgestellt. Die Gesamtsumme beträgt für die Gemeinde Testorf-Steinfort 45.000 Euro, welche zur 
Finanzierung des Eigenanteils für den Ausbau und die Erneuerung der Fahrbahn in Wüstenmark eingesetzt werden soll. 

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen 
ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst 
werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden. 

 
Weitere Erträge und Einzahlungen 

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betreffen im Wesentlichen Straßenreinigung, die Umlage für den Wasser- und 
Bodenverband sowie Nutzungsentgelte, die privatrechtlichen Entgelte hauptsächlich Miet- und Pachtzahlungen. Unter 
den sonstigen laufenden Erträgen/Einzahlungen ist die Konzessionsabgabe eine relativ konstante Größe. 

Außerdem wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht. Diese betreffen Baumaßnahmen, bei denen 
das vorhandene und nun baulich zu ersetzende Vermögen noch nicht vollständig abgeschrieben ist und die mit 
Fördermitteln finanziert wurden.  
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4.2. Die wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen 
Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle. 
  2019 2020 2021 2022  2023 2024 

  Aufwen-
dungen 

Auszah-
lungen 

Aufwen-
dungen  

Auszah-
lungen 

Aufwen-
dungen 

Auszah-
lungen 

Aufwen-
dungen 

Auszah-
lungen 

Aufwen-
dungen 

Auszah-
lungen 

Aufwen-
dungen 

Auszah-
lungen 

  in T€ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Personal 15,6 15,8 17,6 17,6 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,2 21,2 

Sach- und Dienst-
leistungen 226,5 239,1 217,9 197,3 302,3 268,8 232,6 199,1 228,1 194,6 221,1 187,6 

davon                         

Gebäude  17,4 18,6 12,7 12,7 64,7 64,7 19,4 19,4 22,4 22,4 22,4 22,4 

zentrale Dienste 6,2 6,3 5,9 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Brandschutz 13,0 12,6 7,6 7,6 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

Schulkosten 89,2 91,6 80,4 80,4 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Straßen / 
Winterdienst 21,2 23,4 23,8 23,8 28,2 28,2 28,2 28,2 35,2 35,2 28,2 28,2 

Abschreibungen 0,06 0,0 139,1 0,0 169,9 0,0 181,9 0,0 205,9 0,0 203,7 0,0 

Zuwendungen und 
Umlagen  440,0 433,3 427,2 427,2 451,2 451,2 484,6 484,6 490,9 490,9 491,2 491,2 

davon                         

Kreisumlage 226,8 226,8 223,5 223,5 227,9 227,9 250,4 250,4 257,6 257,6 257,8 257,8 

Amtsumlage 92,2 92,2 97,6 97,6 123,2 123,2 124,0 124,0 123,1 123,1 123,2 123,2 

Kita-Zuschüsse 104,2 105,4 91,3 91,3 86,2 86,2 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 

Zinsen, sonstige 9,4 9,4 14,8 14,8 18,6 18,6 19,4 19,4 16,4 16,4 13,3 13,3 

sonstige laufende 
Aufwendun-
gen/Auszahlungen 42,4 41,4 57,6 52,3 77,3 52,5 64,3 50,5 52,2 46,5 52,2 46,5 

davon                         

Umlage WBV  19,3 19,3 19,0 19,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

Summe laufende 
Aufwendun-
gen/Auszahlungen 734,1 739,1 874,2 709,2 1.040,4 812,2 1.003,9 774,7 1.014,6 769,5 1.002,7 759,8 

Summe in Euro je 
EW 1.178 1.186 1.403 1.138 1.670 1.303 1.611 1.243 1.628 1.235 1.609 1.219 

 
Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen 
Hier sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt. Diese steigen durch die Anpassungen an die 
Höchstsätze der neuen Entschädigungsverordnung um 3.500 Euro. Die Gemeinde beschäftigt derzeit kein eigenes Per-
sonal. 
 
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, 
Wege, Plätze und Fahrzeuge. Sie steigen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 39 % (84.400 Euro).  
 
An besonderen Unterhaltungsaufwendungen sind 2020 unter anderem 41.500 Euro für die Fassadensanierung des 
Sportlerheims (hier werden zusätzlich Fördermittel und eine Kofinanzierung geplant), sowie 33.300 Euro für die 
Entschlammung des Teiches in Schönhof (auch hier werden Fördermittel beantragt). Für die Baum- und Bankettpflege 
sind 6.100 Euro eingeplant.  
 
Aufgrund der besonderen Bedeutung des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes für die gemeindliche Finanzsituation 
werden in der folgenden Übersicht nähere Angaben zur Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen 
Mietwohnungsbestandes gegeben. Der gemeindeeigene Mietwohnungsbestand wurde aufgrund seiner 
Steuerungsbedeutung auch als wesentliches Produkt bestimmt.  
 

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes 

Aktuell steht eine Wohnung leer. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 werden über die WOBAG größere 
Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt. 2021 betrifft dies die Umrüstung des Lehmkatens auf Erdgas und die Sanierung 
der nordwestlichen Giebelfassade. Im Jahr 2022 wird die südöstliche Giebelfassade saniert, das Gebäude Steinforter 
Straße 23 soll dann auf Erdgas umgestellt werden. Dadurch wird eine negative Deckung aus der Bewirtschaftung des 
Wohnungsbestandes ausgewiesen. Die Finanzierung erfolgt aus den angesammelten Mieterträgen.  
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   2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Wohnungseinheiten Anzahl gesamt: 14 14 14 14 14 14 

 davon vermietet: 13 13 13 13 13 13 

 davon Leerstand: 1 1 1 1 1 1 

 

Produkt Konto Bezeichnung Ist Plan Plan Plan Plan Plan 

   In € 

Erträge 

52201 44110001 Erträge aus Mieten 51.606 57.000 58.000 58.000 58.000 58.000 

52201 46270001 Versicherungserstattung 751 500 900 900 900 900 

Summe Erträge 52.357 57.500 58.900 58.900 58.900 58.900 

 

Aufwendungen 

52201 52310001 Aufwendungen für Unterhaltung und 

Bewirtschaftung Gebäude (WOBAG) 

26.076 20.600 102.500 102.500 33.500 33.500 

52201 56370001 Aufwendungen für Bankgebühren 171 200 0 0 0 0 

52201 56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen 

Verwaltergebühren 

5.404 5.100 5.700 5.700 5.700 5.700 

52201 56411000 Gebäudeversicherung 751 800 900 900 900 900 

52201 52311-

52313 

Zusätzliche Aufwendungen der Gemeinde 33.891 3.600 3.600 3.600 600 600 

61201 314.-315. Tilgung 9.923 10.005 10.088 10.209 7.054 3.900 

61201 57470000 Zinsen  856 791 724 650 580 510 

61201 57932000 Verwaltungskosten 216 198 181 165 150 135 

61201 57511000 Zinsen 1.279 969 659 349 59 0 

Summe Aufwendungen 78.567 42.263 124.352 124.073 48.543 45.245 

Saldo der Aufwendungen und Erträge -26.210 15.237 -65.452 -65.173 10.357 13.655 

 
Schulumlage 

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende 
Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde in Höhe von 85.000 Euro. Die Schulumlage wird in den 
kommenden Jahren annährend konstant bleiben. Dass die Schulumlage großen Einfluss auf die gemeindliche 
Finanzlage hat, wird aus folgender Übersicht erkennbar: 
 
Schule Kosten 

pro Schüler 

2018/2019 

in € 

Anzahl 

Schüler 

(01.10.) 

Gesamt-

kosten 

2019 

in € 

Kosten 

pro Schüler 

2019/2020 

in € 

Anzahl 

Schüler 

(01.10.) 

Gesamt-

kosten 

2020 

in € 

Kosten 

pro Schüler 

2020/2021 

in € 

Anzahl 

Schüler 

(01.10.) 

Gesamt-

kosten 

2021 

in € 

Grundschule „Fritz 

Reuter“ 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 1.200,00 1 1.200,00 

Regionale Schule mit 

GS Mühlen Eichsen 

1.191,37 24 28.592,88 1.100,00 27 29.700,00 1.200,00 27 32.400,00 

Pädagogium Schwerin 0,00 0 0,00 1.200,00 2 2.400,00 1.200,00 1 1.200,00 

Ev. Inklusive Schule 

Schönberg 

0,00 0 0,00 1.200,00 2 2.400,00 1.200,00 2 2.400,00 

Reserve         1.300,00 

Grundschulen 

Gesamt 

 24 28.592,88   31 34.500,00  31 38.500,00 

          

Regionale Schule mit 

GS Mühlen Eichsen 

1.225,15 43 52.413,46 1.100,00 36 41.800,00 

 

1.200,00 34 40.800,00 

Regionale Schule mit 

GS Gadebusch 

0,00 0 0,00 1.200,00 2 2.400,00 1.200,00 2 2.400,00 

Pädagogium Schwerin 0,00 0 0,00 1.190,99 1 1.190,99 1.200,00 2 2.400,00 

Reserve         900,00 

Regionale Schulen 

Gesamt 

 43 52.413,46  39 45.390,99  38 45.600,00 

Umlage Gesamt   81.006,34   79.890,99   85.000,00 
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Außerdem wurden Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen in Höhe von 19.100 Euro gebucht. Diese betreffen 
Baumaßnahmen, bei denen das vorhandene und nun baulich zu ersetzende Vermögen noch nicht vollständig 
abgeschrieben ist und somit noch mit einem Restwert in der Anlagenbuchhaltung geführt wird.  
 
Abschreibungen 
Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird der vollständige Ressourcenverbrauch auf-
gezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Wer-
teverzehr des gemeindlichen Vermögens wiederspiegeln.  
 
Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen 
Gemäß Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) vom 04.09.2019 beteiligen sich die Gemeinden an den Kosten der 
Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Ge-
meinde haben. Die Gemeinden zahlen die kindbezogenen Pauschale an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhil-
fe. Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2021 monatlich 152,76 EUR. Ab dem Jahr 
2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums festgesetzt, 
für den Haushalt wurde mit einer Steigerung von 2% geplant. Gegenüber dem Vorjahr zahlt die Gemeinde 7,4 T€ in 
2021 und 15 T€ in 2022 (gegenüber 2020) mehr. Die Zunahme ist das Ergebnis der steigenden Pauschale und Kinder-
zahl. Eltern entrichten keine Beiträge zu den Entgelten. Sie tragen lediglich die Kosten der Verpflegung. 

 
Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung: 

  

Konto 2020 2021 2022 

Anzahl Kinder Betrag Anzahl Kinder Betrag Anzahl Kinder Betrag 

Zuschüsse für laufende 
Zwecke an den örtl. Träger 
der öff. Jugendhilfe 54143000 44 78,8 T€ 47 86,2 T€ 50 93,8 T€ 

 
 
Amts- und Kreisumlage 
Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der laufenden Aufwendungen/ 
Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt.  
 
Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der 
geplante Kreisumlagesatz beträgt 37,8385 %, der geplante Amtsumlagesatz 19,03 %) und die Angaben zur 
voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2022 bis 2024 auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur 
Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde. Für das Jahr 2022 wurde entsprechend 
der Ankündigung der Landrätin gegenüber dem Kreisverband des Städte- und Gemeindetages eine 2%ige Erhöhung 
berücksichtigt.  

Die Erhöhung des Amtsumlagesatzes führt 2021 zu einer stärkeren Belastung von rund 23.000 Euro für die Gemeinde 
Testorf-Steinfort. Die Kreisumlage erhöht sich 2021 um rund 5.500 Euro, in 2022 um weitere 22.500 Euro. 
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Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen 
Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, 
Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten, Prüfungsgebühren sowie die 
Beiträge für den Wasser- und Bodenverband. 
 
Zinsaufwendungen und -auszahlungen: 
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite und 
die Zinsen für den Kassenkredit.  
Außerdem wurden für 2021 im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Ortslage Wüstenmark Zinszahlungen an 
das Land in Höhe von 5 T€ eingeplant, weil die Zuwendung gemäß Bescheid zu einem Teil bereits Anfang 
Dezember 2020 abgerufen werden müsste. Die Rechnungen werden erst nach der Auftragsauslösung eingehen, 
so dass die Abrufe erst Anfang 2021 erfolgen können. 
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4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und 
Finanzhaushalte der Folgejahre 

 
Das Investitionsprogramm 2021/2022 sieht u.a. die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vor. Ab einer Wertgrenze 
von 10.000 Euro wurde eine Wirtschaftlichkeitsrechnung beigefügt.  
 

 
(HH-Reste = übertragene Mittel aus Vorjahren) 

 

Außerdem ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Wert von insgesamt 2.900 Euro (2021) und 
1.900 Euro (2022) unter anderem für Hygieneschutzwände geplant. 
 

Wenn ein Anlagegut noch nicht vollständig abgeschrieben ist, also noch einen Buchwert größer Null im 
Anlagevermögen hat, führt dies bei einer Ersatzinvestition zu einem Verlust im Ergebnishaushalt in Höhe des 
Restbuchwertes des Anlagegutes. Dies betrifft die Straße in der Ortslage Wüstenmark und die Sanierung des 
Gehweges Lindenallee in Testorf-Steinfort. 
 

4.4. Verpflichtungsermächtigungen 
 
Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushalt, mit der die Gemeindevertretung die Verwaltung 
ermächtigt, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen in künftigen 

Auszahlung Einzahlung Eigenanteil Auszahlung Einzahlung Eigenanteil Auszahlung Einzahlung Eigenanteil

902.339 593.634 308.705 837.300 524.200 341.600 779.500 179.600 628.400

Erschließung Flurstück 23, Flur 2, Gemarkung Testorf 

Steinfort (Garagen - und Gartenanlage)

12.000 5.000 7.000

Überdachte Sitzgelegenheiten (Sportplatz) 2.000 2.000

Außenanlage Sportplatz Testorf- Zufahrt 5.000 5.000 41.000 38.900 2.100 0

Gutsanlage Testorf: Altlastensanierung für B-Plan Nr. 3 

"Am Gutshof"

56.784 56.784 193.300 90.000 103.300 650.000 650.000

Ersatz baufälliger Palisaden Spielplatz Schönhof 2 TEUR,

Kauf Doppelschaukel Spielplatz Testorf- Steinfort 2,8 TEUR

1.850 1.850 4.800 4.800

Erneuerung/ Erweiterung Containerstellplätze inkl. 

Hofzufahrt Steinforter Straße 11 und 12                                                                                                                                                    

9.000 9.000

Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen 337 337 2.500 2.500 1.000 1.000

Errichtung Fahrgastunterstände OL Wüstenmark 0 0 59.000 44.200 14.800

Sanierung Gemeindestraße Testorf-Steinfort nach 

Wüstenmark LWB

5.000 5.000

Ausbau und Erneuerung der Fahrbahn in OL Wüstenmark, 

1.BA

825.952 593.634 232.318 362.100 200.000 162.100

Erweiterung/Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen

1 Lampe Weiterführung Kastanienallee

2.000 2.000

Geh- und Radweg von OL Wüstenmark (Kirchsteig) zur Lo3 

(2. BA)

5.000 5.000

Sanierung Gemeindestraße - Waldstück zwischen 

Moltenow und Seefeld

15.000 15.000 0

Sanierung Gemeindestraße Wüstenmark zur B 208 5.000 5.000

LWB von L031 bis Sperlingslust Testorf 5.000 5.000

Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen 0 0 1.000 1.000

Errichtung Fahrradunterstand an der Haltestelle

Lindenallee Testorf- Steinfort

2.416 2.416 1.000 1.000

Sanierung Gehweg - Lindenallee Testorf-Steinfort 0 5.000 5.000 88.600 82.100 6.500

Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen 0 500 500 500 500

Errichtung Fahrgastunterstände Abzweig Wüstenmark 0 32.000 24.000 8.000

Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen 0 500 500 500 500

Fahrgastunterstand Schönhof 0 66.200 49.600 16.600 0

Radweg B208 Schönhof-Bobitz OL Schönhof 10.000 10.000 0

Errichtung eines Schwalbenhotels 8.500 4.000 4.500 0

Umbau altes Spritzenhaus Wüstenmark zur 

Wetterschutzhütte

20.000 16.000 4.000 0

Umverlegung Zufahrt Gartenanlage Lindenallee, Testorf-

Steinfort

7.000 3.000 4.000 2.000 2.000

Vorflutleitung nördlich der Ortslage Schönhof 5.000 5.000 0

HH-Reste 2021 2022
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Haushaltsjahren führen. Verpflichtungsermächtigungen sind in kommunalen Haushalten nur für 
Investitionsvorhaben zulässig. Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant. 
 

4.5. Verbindlichkeiten 
 
4.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des 

Haushaltsjahres 

lfd.  

Nr. 

Art 

(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) 

Voraussichtlicher  

Stand zu 

Beginn des Jahres 

Tilgung Kreditaufnahme 

Voraussichtlicher  

Stand zum Ende 

des Jahres 

Erläuterung 

  

a) planmäßig        

b) Umschuldung   

c) außerplanmäßig 

a) Neuaufnahme           

b) Umschuldung 
  

Kontonummer1 

1 2 3 4  

in  €  

1.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsfördermaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen 

wirtschaftlich gleich kommen 

339.815,99 a) 38.140,03 a) 153.000,00 454.675,96 311-319 

b) 34.000,00 b) 34.000,00  

c) 0,00   

1.2  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für 

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wirtschaft-

lich gleich kommen 

0 c) 0 a) 0 0 0 

b) 0 b) 0  

 

c) 0    

2.1. 
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die 

diesen wirtschaftlich gleich kommen  0 
  

0  

321-329, 37431 

2.2. 
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten 

wirtschaftlich gleich kommen 0 
  

0 

338 

 

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 

(Summe der Nummern 1.1 bis 2.2) 339.815,99 
  

454.675,96 

 

1 Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4          

 
4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite 
Pro Einwohner weist die Gemeinde zum Jahresende 2021 eine investive Verschuldung in Höhe von 484,23 Euro je 
Einwohner aus.  
 
Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene 
Kredite handelt oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte 
Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten. 
 
Kredit-
geber 

Maßnahme Stand 
01.01.2021 

Tilgung  
2021 

Stand 
31.12.2021 

Tilgung  
2022 

Stand 
31.12.2022 

Zins
-satz 

Zins-
bindung 

Restbetrag bei 
Ablauf 
Zinsbindung 

DKB Modernisierung 
Steinforter Str. 
11a 

16.770,29 6.708,16 10.062,13 6.708,16 3.353,97 4,62 30.05.2023 0,00 

DKB Feuerwehrhaus 
Testorf 

19.475,27 1.393,20 18.082,07 1.424,68 16.657,39 2,24 30.11.2023 15.200,53 

DG HYP Umbau 
Gemeindehaus 

85.966,89 3.306,44 82.660,45 3.306,44 79.354,01 4,09 30.11.2026 66.128,25 

DG HYP Straße Testorf-
Boienhagen 

1.573,22 786,76 786,46 786,46 0,00 2,19 30.11.2022 0,00 

DKB Straße am 
Dorfteich 

17.910,00 5.970,00 11.940,00 5.970,00 5.970,00 1,69 30.11.2023 0,00 

KfW Dorfmittelpunkt 
Harmshagen, 
Waldweg 
Seefeld 

120.715,00 7.668,00 113.047,00 7.668,00 105.379,00 0,47 16.11.2026 74.707,00 

DKB Umschuldung 
Investitionskredi
t 

40.174,93 8.927,76 31.247,17 8.927,76 22.319,41 0,98 30.05.2025 0,00 

LFI Modernisierung 
8 WE 

10.443,18 1.553,17 8.890,01 - - 2,0 31.12.2021 8.890,01 

LFI Modernisierung 
Steinforter Str. 
11a 

26.787,21 1.826,54 24.960,67 - - 2,0 31.12.2021 24.960,67 

 Summe 339.815,99 38.140,03 301.675,96 34.791,50 266.884,46    
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Die Kredite beim LFI (Landesförderinstitut) für die Modernisierung von 8 Wohneinheiten (Rest: 8.890,01 Euro) und für die 
Modernisierung der Steinforter Str. 11a (Rest: 24.960,67 Euro) werden aufgrund der auslaufenden Zinsbindung 2021 
neu ausgeschrieben und gegebenenfalls umgeschuldet. 
 
Die Gemeinde plant zur Gegenfinanzierung von Investitionen Kreditneuaufnahmen von 153.000 Euro in 2021 und 
44.900 Euro in 2022. 
 
 
4.5.3 Entwicklung der Kassenkredite 
 
Die Gemeinde stand zum Jahresbeginn 2020 mit 631.702,43 Euro in der Kassenkreditlinie und verfügt seit 2010 über 
keine liquiden Mittel. Nach dem Haushaltsplan 2020 wird sich der Kassenkredit auf 750.000 Euro erhöhen.  
 
Aus dem Fehlbetrag der laufenden Ein- und Auszahlungen 2021 von -34.700 Euro (2022: -152.900 Euro), dem Saldo 
der Ein- und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von -358.100 Euro (2022: -644.900 Euro) zuzüglich es 
Finanzierungsbedarfs für die Tilgung der aufgenommenen Investitionsdarlehen von 39.600 Euro (2022: -46.400 Euro), 
abzüglich der Aufnahme von Investitionsdarlehen von 153.000 Euro 2021 bzw. 44.900 Euro in 2022 entsteht ein 
Finanzierungsbedarf von –279.400 Euro in 2021 und -799.300 Euro in 2022.  
 
Die erhebliche Steigerung im zweiten Haushaltsjahr resultiert zu einem großen Teil aus der Vorfinanzierung des 
Bebauungsplanes Nr. 3, dessen Verkaufserlöse in 2023 und 2024 erwartet werden.  
 
Deshalb wird auch unter Berücksichtigung von Vorfinanzierungen der Investitionen ein Kassenkredit (Inanspruchnahme 
des gemeinsamen Zahlungsmittelbestandes im Rahmen der Einheitskasse) in Höhe von 1.000.000 Euro in 2021 und 
1.900.000 Euro in 2022 geplant.  
 
 

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde  
Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde hat keine 
Bürgschaften übernommen.  
 
 

4.7. Entwicklung der Sonderposten 
Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren 
ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen 
und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital 
der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um 
Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges 
Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes 
aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht. 
 

4.8. Entwicklung der Rückstellungen 
Die Übersicht für die Rückstellungen entfällt. Die Bildung von Rückstellungen ist nicht erforderlich.  
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4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen 
 

THH Produkt 

2021 2022 

Aufwen-
dungen/ 
Auszahlun-
gen 

Erträge/ 
Einzah-
lungen 

Eigenanteil / 
Zuschuss 
der 
Gemeinde 

Aufwendun-
gen/ Auszah-
lungen 

Erträge/ 
Einzahlun-
gen 

Eigenanteil / 
Zuschuss der 
Gemeinde 

      in €           

1 362.01 

Kinder- und Ju-
gendarbeit 

2.800 200 2.400 2.800 200 2.400 

1 366.01 
Öffentliche  
Spielplätze u.ä. 1.850 0 1.850 4.800 0 4.800 

 

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit 
 

Die Gemeinde weist für die Haushaltsjahre 2021/2022 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haus-
haltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.  

Die Eigenkapitalausstattung wird sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Finanzplanjahr 2022 auf voraussicht-
lich 823.782 Euro reduziert haben. 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zusätzlich negativ beeinflussen 
könnten, sind nicht bekannt. 

 
Aufgrund der bereits bestehenden und voraussichtlich entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber der 
Einheitskasse und der im Ergebnishaushalt entstehenden Fehlbeträge, die im Finanzplanungszeitraum nicht 
ausgeglichen werden können sowie dem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt ist die dauernde 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde weggefallen. 

 

6. Haushaltssicherungskonzept 
 
Die Gemeindevertretung hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2009 ein Haushaltssicherungskonzept be-
schlossen. Das Konzept wird mit der Haushaltsplanung seitdem jährlich fortgeschrieben und muss auch in den Folgejah-
ren fortgeführt werden. 

Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird parallel zur Haushaltsplanung zur Beschlussfas-
sung vorgelegt. 

Die hierin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen (Anhebung der Realsteuerhebesätze und Verringerung des Zu-
schussbedarfes für den Sportplatz) führen zu einer Verbesserung des Ergebnis-/Finanzhaushaltes um insgesamt 8.700 
Euro jährlich allein aus den Steuermehreinzahlungen. Hinzu kommen höhere Schlüsselzuweisungen und geringere Um-
lagebeträge aus dem Finanzausgleich ab dem Jahr 2023 mit einem positiven Gesamteffekt auf den Haushalt von 5.000 
Euro jährlich. Insgesamt ergibt sich eine jährliche Haushaltsverbesserung in Jahren 2021-2022 von 9.700 Euro, ab 2023 
insgesamt 14.700 Euro jährlich.  

Dies ist nicht ausreichend, um den Haushalt dauerhaft auszugleichen. Erforderlich wären im Haushaltsjahr 2021 mindes-
tens 74.300 Euro (199.300 Euro in 2022), um den laufenden Saldo im Finanzhaushalt bzw. 108.300 € (199.300 in 2022), 
um den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt auszugleichen.  

Weitere Konsolidierungsmöglichkeiten sieht die Gemeinde derzeit nicht. 
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7. Fazit und Ausblick 
 
Nach den Kriterien zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit von Gemeinden (Anlage 6 zur 
Gemeindehaushaltsverordnung Doppik) ist von einem Wegfall der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Testorf-
Steinfort auszugehen, da der Ausgleich des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes im Haushaltsjahr und im 
Finanzplanungszeitraum nicht erreicht wird und innerhalb des im Haushaltssicherungskonzeptes angegebenen 
Konsolidierungszeitraum nicht dargestellt werden kann. 

Der Haushalt der Gemeinde Testorf-Steinfort weist im Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis aus. Der 
Fehlbetrag in Höhe von -136.700 Euro in 2021 (-249.800 Euro in 2022) kann auch im Finanzplanungszeitraum nicht 
durch Jahresüberschüsse ausgeglichen werden. Es entstehen auch in den Folgejahren Fehlbeträge von ca. - 108 bis - 
118 T€ jährlich. Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 wird sich der Ergebnisvortrag bereits auf -1,37 Mio. Euro, zum 
Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -1,6 Mio. Euro belaufen. 

Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist in den Jahren 2021 
und 2022 jahresbezogen negativ, auch unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren sowohl in den beiden 
Planjahren als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2024) kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden. 

Das neue Finanzausgleichsgesetz zieht zwar höhere Erträge und Einzahlungen aus dem Finanzausgleich an die 
Gemeinde nach sich, diese sind aber nicht ausreichend, die Aufwendungen und Auszahlungen zu decken.  

In einem gemeinsamen Gespräch des Bürgermeisters der Gemeinde, des Amtsvorstehers, der Verwaltung, der unteren 
Rechtsaufsichtbehörde und des Innenministeriums im Oktober 2020 wurde noch einmal deutlich, dass die Gemeinde mit 
der Neuordnung des Finanzausgleiches 2020 zusätzliche Mittel erhält, die ausreichend sein sollten, den Finanzhaushalt 
ab 2020 jahresbezogen auszugleichen und einen positiven jahresbezogenen Saldo zu erwirtschaften. Dieser 
jahresbezogene Ausgleich ist wiederum Voraussetzung für die Beantragung von zusätzlichen Mitteln zum 
Haushaltsausgleich. Damit könnten der vollständige Ausgleich des Finanzhaushaltes und damit auch der Abbau des 
Kassenkredites nach Einschätzung des Ministeriums für Inneres und Europa in drei bis fünf Jahren erreicht werden.  

Dafür ist es jedoch notwendig, dass die Gemeinde im Haushaltsjahr 2021 und folgende keine neuen Verpflichtungen 
eingeht, die Aufwendungen und Auszahlungen über den bisherigen Rahmen hinaus nach sich ziehen. Zudem wurde 
deutlich gemacht, dass Investitionen, auch wenn sie über Fördermittel finanziert werden, nur getätigt werden dürfen, 
wenn sie den pflichtigen Bereich betreffen oder wenn das Vorhaben der Wiedererlangung der dauernden finanziellen 
Leistungsfähigkeit dient oder ihr zumindest nicht entgegensteht. Diese Vereinbarkeit mit der dauernden 
Leistungsfähigkeit wird durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde geprüft.  

Der Haushaltsplan der Gemeinde enthält umfangreiche Investitionen in den Jahren 2021 und 2022, die zum Teil dem 
freiwilligen Bereich zuzuordnen sind.  

Da die Finanzierung der Eigenanteile von Investitionen nicht über den Kassenkreditrahmen erfolgen darf, müssen diese 
über Investitionskredite finanziert werden. Die Tilgungsleistungen für diese Kredite beeinflussen erheblich den Ausgleich 
des Finanzhaushaltes, da sie in die Berechnung des Saldos der laufenden En- und Auszahlungen einfließen. Insofern 
kann der Gemeinde nur angeraten werden, in den kommenden Jahren auf Investitionen weitestgehend zu verzichten, 
um das durch das Ministerium vorgegebene Ziel des vollständigen Ausgleichs des Finanzhaushaltes nicht zu gefährden.  

Die Gemeinde stand zum Jahresbeginn 2020 mit 631.702,43 Euro in der Kassenkreditlinie und verfügt seit 2010 über 
keine liquiden Mittel. In der Haushaltsplanung wird ein Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 Euro in 2021 und 1.900.000 
Euro in 2022 veranschlagt. Es entsteht trotz Aufnahme neuer Investitionsdarlehen (153.000 Euro 2021 bzw. 44.900 Euro 
in 2022) ein Finanzierungsbedarf von –279.400 Euro in 2021 und -799.300 Euro in 2022. Die erhebliche Steigerung im 
zweiten Haushaltsjahr resultiert zu einem großen Teil aus der Vorfinanzierung des Bebauungsplanes Nr. 3, dessen 
Verkaufserlöse in 2023 und 2024 erwartet werden. In den Jahren 2023 und 2024 sind keine größeren neuen 
Investitionsvorhaben eingeplant.  
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Anlage 1 

 

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte 

 

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 

111.01 Verwaltungssteuerung 611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 

Umlagen 

111.02 Gemeindevertretung, Ausschüsse 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

112.01 Personalwesen 626.01 Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM 

114.01 Zentrales Gebäude- und 

Flächenmanagement 

  

114.02 Sonstige zentrale Dienste   

121.01 Wahlen   

126.01 Allgemeiner Brandschutz   

211.01 Schulkostenbeiträge Grundschulen   

215.01 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen   

281.02 Kulturelle Veranstaltungen - Dorffeste   

351.01 Sonstige soziale Leistungen - 

Seniorenbetreuung 

  

361.01 Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und in Tagespflege 

  

362.01 Kinder- und Jugendarbeit   

366.01 Öffentliche Spielplätze u.ä.    

421.01 Förderung des Sports   

511.01 Räumliche Planungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen 

  

522.01 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)   

538.01 Niederschlagswasserabgabe   

540.01 Konzessionsabgabe Elektrizität und Gas   

541.01 Gemeindestraßen   

542.01 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung 

an Kreisstraßen 

  

543.01 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung 

an Landesstraßen 

  

544.01 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung 

an Bundesstraßen 

  

545.01 Straßenreinigung, Winterdienst   

551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau   

552.01 Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)   

552.02 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)   

561.01 Umweltschutzmaßnahmen   

Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat die grau unterlegten Produkte als wesentliche Produkte definiert.  
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Hilfsfeld

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
08:15:41Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

Erläu-
terung

Konto-
nummer

431.000426.000451.400Steuern und ähnliche Abgaben 40481.606,571. + 442.400 451.900
33.60033.60040110000 Grundsteuer A 33.600 33.60033.695,35 33.600

45.30045.30040120000 Grundsteuer B 45.300 45.30045.704,24 45.300

150.000150.00040130000 Gewerbesteuer 120.000 150.000156.792,00 150.000

186.400179.80040210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 199.300 197.600192.343,73 207.000

11.70013.30040220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.900 11.9009.787,16 12.000

4.0004.00040320000 Hundesteuer 4.500 4.0004.538,35 4.000

0040521000 Familienleistungsausgleich 39.800 038.745,74 0

206.500348.800225.700Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge

41185.083,332. + 338.900 327.300

114.800210.10041111000 Schlüsselzuweisung 163.000 228.100144.969,69 215.200

0041112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht
in einem Sonderposten zu erfassen sind)

8.300 07.462,84 0

0041213000 Zuweisungen aus dem kommunalen
Entschuldungsfonds M-V

0 027.479,46 0

016.40041440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von der EU

0 00,00 0

048.80041442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
vom Land

0 04.951,34 0

020041443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von Gemeinden und Gemeindeverbänden

200 200220,00 200

91.70073.30041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen

54.200 110.6000,00 111.900

000Erträge der sozialen Sicherung 420,003. + 0 0
24.90025.10020.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4319.663,054. + 24.900 24.900
2.0002.00043220000 Entgelte 1.500 2.0001.350,00 2.000

22.90022.90043229000 Sonstige Entgelte 18.300 22.90018.313,05 22.900

020043700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)

200 00,00 0

62.80062.80061.800Privatrechtliche Leistungsentgelte 441,443,
444,445,

448

4.737,895. + 62.800 62.800

58.00058.00044110001 Erträge aus Mieten WOBAG 57.000 58.0000,00 58.000

4.8004.80044111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten 4.800 4.8004.737,89 4.800

4.1004.1003.100Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442,447,
448

4.170,256. + 4.100 4.100

10010044251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von
privaten Unternehmen

100 100152,63 100

4.0004.00044259100 Betriebskostenerstattung Sportverein 3.000 4.0004.017,62 4.000

000Andere aktivierte Eigenleistungen 4520,007. + 0 0
10.40010.40011.500Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4711.738,508. + 10.400 10.400
8.9008.90047400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte

Unternehmen
10.000 8.9008.993,50 8.900

1.5001.50047920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 1.500 1.5002.745,00 1.500

14.40026.50012.500Sonstige Erträge 46,451,49115.100,369. + 13.000 13.000
1.40013.50046112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

und Gebäuden
0 00,00 0

10010046220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,
Zustellungsgebühren und u.a.

0 100340,91 100

12.00012.00046250000 Konzessionsabgaben 12.000 12.00012.958,03 12.000

90090046270000 Versicherungserstattungen 0 9000,00 900
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Hilfsfeld

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
08:15:41Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)
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 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
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Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

Erläu-
terung

Konto-
nummer

0046270001 Versicherungserstattung WOBAG 500 00,00 0

0046290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 0 01.478,00 0

0046623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den
privaten Bereich

0 0323,42 0

754.100903.700786.000Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 722.099,95=10. 896.500 894.400
21.10021.10017.600Personalaufwendungen 5015.609,7011. - 21.100 21.200
18.00018.00050100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 13.000 18.00013.770,00 18.000

1.5001.50050190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige
(ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in
Ausschüssen, u.a.)

1.500 1.5001.440,00 1.500

0050221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 1.000 00,00 0

0050420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer

400 00,00 0

1.0001.00050430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
ehrenamtlich Tätige

1.000 1.0000,00 1.000

60060050490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung

700 600399,70 700

000Versorgungsaufwendungen 510,0012. - 0 0
232.600302.300217.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52226.572,0813. - 228.100 221.100

50050052210000 Aufwendungen für Abfall 500 500176,36 500

4.7004.70052240000 Aufwendungen für Gas 5.200 4.7004.777,33 4.700

4.6004.60052260000 Aufwendungen für Strom 6.400 4.6004.131,42 4.600

3.5003.50052270000 Aufwendungen für Wasser 1.500 3.5002.403,40 3.500

33.50033.50052310001 Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke
WOBAG

20.600 33.5000,00 33.500

14.00037.30052311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke 5.000 4.50011.930,94 4.500

7.0007.00052312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Außenanlagen

10.900 4.0007.730,04 4.000

3.60048.90052313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen
sind

24.400 6.60028.502,63 6.600

60060052320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

600 600513,24 600

1.3001.30052323100 Aufwendungen für Reinigung 1.400 1.300947,20 1.300

1.0001.00052331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und
ingenieurtechnische Anlagen

500 1.0000,00 1.000

18.20018.20052338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen

12.800 16.20017.179,30 16.200

40040052338100 Unterhaltung Verkehrszeichen 500 400255,29 400

10010052338110 Aufwendungen für Unterhaltung der Radwege 0 1000,00 100

20.00020.00052339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 19.500 20.00018.030,48 20.000

3.0003.00052350000 Fahrzeugunterhaltung 3.000 3.0004.678,61 3.000

2.0002.00052352000 Betriebs- und Schmierstoffe 2.000 2.0001.975,91 2.000

1.0001.00052360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen
Anlagen

1.000 1.0003.176,40 1.000

2.0003.10052370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung

1.500 2.000842,76 2.000

40040052371000 Aufwendungen für Reparatur und Befüllung
Feuerlöscher

0 400313,88 400

1.9001.90052380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,
Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

1.900 1.900731,79 1.900

10010052480000 Sonstige bezogene Leistungen 100 1000,00 100
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90090052490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und
Verbrauchsmittel

800 9003.528,18 900

78.50078.50052543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände

75.500 78.50089.290,14 78.500

10010052544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. 100 1001.201,15 100

6.6006.60052551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 2.500 6.6000,00 6.600

11.30011.30052920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 11.200 11.3009.198,26 11.300

0052921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen 0 0883,58 0

6.1006.10052922000 Aufwendungen für Baumpflege 8.500 13.1008.149,41 6.100

5.7005.70052924000 Aufwendungen für Reinigungs-u. Mäharbeiten
Dienstleister

0 5.7006.024,38 5.700

181.900169.900139.100Abschreibungen 5363,9514. - 205.900 203.700
20020053300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte
200 2000,00 200

14.30013.60053400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte

12.700 12.5000,00 12.500

153.000140.80053500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 116.500 179.7000,00 180.100

12.50012.40053800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
Pflanzen, Tiere

8.000 11.6000,00 9.300

1.9002.90053801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)

1.700 1.9000,00 1.600

0053942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen
den privaten Bereich

0 02,68 0

0053942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche
Forderungen gegen den öffentlichen Bereich

0 049,50 0

0053942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche
Forderungen gegen den privaten Bereich

0 011,77 0

484.600451.200427.200Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54440.062,2015. - 490.900 491.200
93.80086.20054143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

an Gemeinden und Gemeindeverbände
5.000 93.8007.647,54 93.800

0054151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
an private Unternehmen

58.600 062.672,11 0

2.5002.50054159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
an den sonstigen privaten Bereich

13.500 2.50014.565,58 2.500

0054159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht
aktivierungspflichtig, an den sonstigen privaten Bereich

16.500 021.645,30 0

13.90011.40054310000 Gewerbesteuerumlage 12.500 13.90014.472,78 13.900

250.400227.90054421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 223.500 257.600226.842,05 257.800

124.000123.20054422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder
geschäftsführende Gemeinde

97.600 123.10092.216,84 123.200

000Aufwendungen der sozialen Sicherung 550,0016. - 0 0
19.40018.60014.800Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579.430,3317. - 16.400 13.300

05.00057420000 Zinsaufwendungen und sonstige
Finanzaufwendungen an das Land

0 00,00 0

70080057470000 Zinsaufwendungen und sonstige
Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche
Sonderrechnungen

800 600855,16 600

5.1005.80057511000 Zinsaufwendungen und sonstige
Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer
Geldmarkt)

6.500 4.4007.177,05 4.000
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8.7004.90057511100 Zinsaufwendungen an Banken für Kassenkredite 7.000 7.100495,87 5.500

4.4001.60057512000 Zinsaufwendungen und sonstige
Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer
Geldmarkt)

0 3.8000,00 2.700

30030057910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)

300 300687,00 300

20020057932000 sonstige Kreditbeschaffungskosten 200 200215,25 200

64.30077.30057.600Sonstige Aufwendungen 56,59142.449,8218. - 52.200 52.200
50050056120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,

Umschulung
500 5000,00 500

1.7001.70056130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für
Dienstreisen und Dienstgänge

1.700 1.7001.625,00 1.700

30030056140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der
Bediensteten

300 3000,00 300

3.3005.30056150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,
persönliche Ausrüstungsgegenstände

800 2.300993,09 2.300

40040056210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 400 400400,00 400

20020056243000 Unterhaltung Software, Updates 0 20066,94 200

10010056244000 Unterhaltung Hardware 0 10029,75 100

6.0006.00056250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Aufwendungen

6.000 3.0007.835,00 3.000

5.0005.00056255000 Aufwendungen für die Erstellung von
Bebauungsplänen

15.000 5.0005.993,14 5.000

70070056310000 Büromaterial 400 700543,42 700

10010056320000 Fachliteratur, Zeitschriften 100 100172,80 100

1.5001.50056340000 Telefon, Datenübertragungskosten 600 1.500293,31 1.500

0056370001 Aufwendungen für Bankgebühren WOBAG 200 00,00 0

50050056390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 500 500787,20 500

5.7005.70056390001 sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltergebühr 5.100 5.7000,00 5.700

1.3001.30056411000 Gebäudeversicherungen 1.200 1.300285,19 1.300

1.2001.20056412000 Kfz-Versicherungen 1.200 1.200962,72 1.200

1.5001.50056414000 Unfallversicherungen 1.400 1.5001.339,49 1.500

60060056416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 600 600493,37 600

40040056420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen

400 400231,00 400

23.00023.00056430000 Sonstige Beiträge 19.000 23.00019.393,27 23.000

8.10019.10056512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0 00,00 0

20020056820000 Kraftfahrzeugsteuer 200 200171,00 200

2.0002.00056930000 Repräsentationen 2.000 2.000834,13 2.000

1.003.9001.040.400874.200Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis
18)

734.188,08=19. 1.014.600 1.002.700

-249.800-136.700-88.200Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor
Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und
19)

-12.088,13=20. -118.100 -108.300

000Einstellung in die Kapitalrücklage 5920,0021. - 0 0
007.100Entnahme aus der Kapitalrücklage 4920,0022. + 0 0
0049220000 Entnahme aus der zweckgebundenen

Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen
7.100 00,00 0

000Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem
kommunalen Finanzausgleich

5930,0023. - 0 0

000Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem
kommunalen Finanzausgleich

49389.980,7124. + 0 0
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0049300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus
dem kommunalen Finanzausgleich

0 089.980,71 0

-249.800-136.700-81.100Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,
Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich
Nummern 21 und 23)

77.892,58=25. -118.100 -108.300

nachrichtlich
-930.511-793.811-712.711Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr -790.604,2126. -1.180.311 -1.298.411

-1.180.311-930.511-793.811Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)

-712.711,6327. -1.298.411 -1.406.711
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431.000426.000451.400Steuern und ähnliche Abgaben 40481.606,571. + 442.400 451.900
33.60033.60040110000 Grundsteuer A 33.600 33.60033.695,35 33.600

45.30045.30040120000 Grundsteuer B 45.300 45.30045.704,24 45.300

150.000150.00040130000 Gewerbesteuer 120.000 150.000156.792,00 150.000

186.400179.80040210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 199.300 197.600192.343,73 207.000

11.70013.30040220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.900 11.9009.787,16 12.000

4.0004.00040320000 Hundesteuer 4.500 4.0004.538,35 4.000

0040521000 Familienleistungsausgleich 39.800 038.745,74 0

darunter:
33.60033.60033.600Grundsteuer A (4011)33.695,351.1 33.600 33.600
33.60033.60040110000 Grundsteuer A 33.600 33.60033.695,35 33.600

45.30045.30045.300Grundsteuer B (4012)45.704,241.2 45.300 45.300
45.30045.30040120000 Grundsteuer B 45.300 45.30045.704,24 45.300

150.000150.000120.000Gewerbesteuer (4013)156.792,001.3 150.000 150.000
150.000150.00040130000 Gewerbesteuer 120.000 150.000156.792,00 150.000

186.400179.800199.300Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4021)192.343,731.4 197.600 207.000
186.400179.80040210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 199.300 197.600192.343,73 207.000

11.70013.3008.900Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (4022)9.787,161.5 11.900 12.000
11.70013.30040220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.900 11.9009.787,16 12.000

4.0004.0004.500Sonstige Gemeindesteuern (403)4.538,351.6 4.000 4.000
4.0004.00040320000 Hundesteuer 4.500 4.0004.538,35 4.000

0039.800Ausgleichsleistungen vom Land (4052)38.745,741.7 0 0
0040521000 Familienleistungsausgleich 39.800 038.745,74 0

000Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes
für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

(40541)0,001.8 0 0

206.500348.800225.700Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge

41185.083,332. + 338.900 327.300

114.800210.10041111000 Schlüsselzuweisung 163.000 228.100144.969,69 215.200

0041112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht
in einem Sonderposten zu erfassen sind)

8.300 07.462,84 0

0041213000 Zuweisungen aus dem kommunalen
Entschuldungsfonds M-V

0 027.479,46 0

016.40041440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von der EU

0 00,00 0

048.80041442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
vom Land

0 04.951,34 0

020041443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von Gemeinden und Gemeindeverbänden

200 200220,00 200

91.70073.30041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen

54.200 110.6000,00 111.900

darunter:
114.800210.100171.300Schlüsselzuweisungen (411)152.432,532.1 228.100 215.200
114.800210.10041111000 Schlüsselzuweisung 163.000 228.100144.969,69 215.200

0041112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht
in einem Sonderposten zu erfassen sind)

8.300 07.462,84 0

000Bedarfszuweisungen (412)27.479,462.2 0 0
0041213000 Zuweisungen aus dem kommunalen

Entschuldungsfonds M-V
0 027.479,46 0

000Sonstige allgemeine Zuweisungen (413)0,002.3 0 0
065.400200Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)5.171,342.4 200 200

27

TOP 7

44 von 320 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum
Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:04:29Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

Erläu-
terung

Konto-
nummer

016.40041440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von der EU

0 00,00 0

048.80041442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
vom Land

0 04.951,34 0

020041443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von Gemeinden und Gemeindeverbänden

200 200220,00 200

000Allgemeine Umlagen vom Land (4161)0,002.5 0 0
000Allgemeine Umlagen von Gemeinden und

Gemeindeverbänden
(4162)0,002.6 0 0

91.70073.30054.200Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (415)0,002.7 110.600 111.900
91.70073.30041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Zuwendungen
54.200 110.6000,00 111.900

000Erträge der sozialen Sicherung 420,003. + 0 0
darunter:

000Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (421)0,003.1 0 0
000Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (422)0,003.2 0 0
000Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und

anderer sozialer Leistungen
(423)0,003.3 0 0

000Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII
und anderer Jugendhilfe

(424)0,003.4 0 0

000Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern (425)0,003.5 0 0
000Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (426)0,003.6 0 0
000Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich

der sozialen Sicherung
(427)0,003.7 0 0

24.90025.10020.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4319.663,054. + 24.900 24.900
2.0002.00043220000 Entgelte 1.500 2.0001.350,00 2.000

22.90022.90043229000 Sonstige Entgelte 18.300 22.90018.313,05 22.900

020043700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)

200 00,00 0

darunter:
000Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (431)0,004.1 0 0

24.90024.90019.800Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem
Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte

(432)19.663,054.2 24.900 24.900

2.0002.00043220000 Entgelte 1.500 2.0001.350,00 2.000

22.90022.90043229000 Sonstige Entgelte 18.300 22.90018.313,05 22.900

0200200Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und
ähnliche Entgelte

(437)0,004.3 0 0

020043700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)

200 00,00 0

62.80062.80061.800Privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 443,
444, 445,

448

4.737,895. + 62.800 62.800

58.00058.00044110001 Erträge aus Mieten WOBAG 57.000 58.0000,00 58.000

4.8004.80044111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten 4.800 4.8004.737,89 4.800

darunter:
62.80062.80061.800Privatrechtliche Leistungsentgelte (441)4.737,895.1 62.800 62.800
58.00058.00044110001 Erträge aus Mieten WOBAG 57.000 58.0000,00 58.000

4.8004.80044111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten 4.800 4.8004.737,89 4.800

000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte

(443)0,005.2 0 0
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4.1004.1003.100Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442,4484.170,256. + 4.100 4.100
10010044251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von

privaten Unternehmen
100 100152,63 100

4.0004.00044259100 Betriebskostenerstattung Sportverein 3.000 4.0004.017,62 4.000

000Andere aktivierte Eigenleistungen 4520,007. + 0 0
10.40010.40011.500Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4711.738,508. + 10.400 10.400
8.9008.90047400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte

Unternehmen
10.000 8.9008.993,50 8.900

1.5001.50047920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 1.500 1.5002.745,00 1.500

darunter:
1.5001.5001.500Zinserträge (471, 472,

479)
2.745,008.1 1.500 1.500

1.5001.50047920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 1.500 1.5002.745,00 1.500

8.9008.90010.000Sonstige Finanzerträge (473 - 479)8.993,508.2 8.900 8.900
8.9008.90047400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte

Unternehmen
10.000 8.9008.993,50 8.900

14.40026.50012.500Sonstige laufende Erträge 4615.100,369. + 13.000 13.000
1.40013.50046112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

und Gebäuden
0 00,00 0

10010046220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,
Zustellungsgebühren und u.a.

0 100340,91 100

12.00012.00046250000 Konzessionsabgaben 12.000 12.00012.958,03 12.000

90090046270000 Versicherungserstattungen 0 9000,00 900

0046270001 Versicherungserstattung WOBAG 500 00,00 0

0046290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 0 01.478,00 0

0046623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den
privaten Bereich

0 0323,42 0

darunter:
1.40013.5000Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens
(461)0,009.1 0 0

1.40013.50046112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
und Gebäuden

0 00,00 0

000Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen

(4661)0,009.2 0 0

000Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen (Saldo)

(451)0,009.3 0 0

754.100903.700786.000Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 9)

722.099,95=10. 896.500 894.400

21.10021.10017.600Personalaufwendungen 5015.609,7011. - 21.100 21.200
18.00018.00050100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 13.000 18.00013.770,00 18.000

1.5001.50050190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige
(ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in
Ausschüssen, u.a.)

1.500 1.5001.440,00 1.500

0050221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 1.000 00,00 0

0050420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer

400 00,00 0

1.0001.00050430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
ehrenamtlich Tätige

1.000 1.0000,00 1.000

60060050490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung

700 600399,70 700

darunter:
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000Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen (507)0,0011.1 0 0
000Versorgungsaufwendungen 510,0012. - 0 0

232.600302.300217.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52226.572,0813. - 228.100 221.100
50050052210000 Aufwendungen für Abfall 500 500176,36 500

4.7004.70052240000 Aufwendungen für Gas 5.200 4.7004.777,33 4.700

4.6004.60052260000 Aufwendungen für Strom 6.400 4.6004.131,42 4.600

3.5003.50052270000 Aufwendungen für Wasser 1.500 3.5002.403,40 3.500

33.50033.50052310001 Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke
WOBAG

20.600 33.5000,00 33.500

14.00037.30052311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke 5.000 4.50011.930,94 4.500

7.0007.00052312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Außenanlagen

10.900 4.0007.730,04 4.000

3.60048.90052313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen
sind

24.400 6.60028.502,63 6.600

60060052320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

600 600513,24 600

1.3001.30052323100 Aufwendungen für Reinigung 1.400 1.300947,20 1.300

1.0001.00052331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und
ingenieurtechnische Anlagen

500 1.0000,00 1.000

18.20018.20052338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen

12.800 16.20017.179,30 16.200

40040052338100 Unterhaltung Verkehrszeichen 500 400255,29 400

10010052338110 Aufwendungen für Unterhaltung der Radwege 0 1000,00 100

20.00020.00052339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 19.500 20.00018.030,48 20.000

3.0003.00052350000 Fahrzeugunterhaltung 3.000 3.0004.678,61 3.000

2.0002.00052352000 Betriebs- und Schmierstoffe 2.000 2.0001.975,91 2.000

1.0001.00052360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen
Anlagen

1.000 1.0003.176,40 1.000

2.0003.10052370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung

1.500 2.000842,76 2.000

40040052371000 Aufwendungen für Reparatur und Befüllung
Feuerlöscher

0 400313,88 400

1.9001.90052380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,
Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

1.900 1.900731,79 1.900

10010052480000 Sonstige bezogene Leistungen 100 1000,00 100

90090052490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und
Verbrauchsmittel

800 9003.528,18 900

78.50078.50052543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände

75.500 78.50089.290,14 78.500

10010052544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. 100 1001.201,15 100

6.6006.60052551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 2.500 6.6000,00 6.600

11.30011.30052920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 11.200 11.3009.198,26 11.300

0052921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen 0 0883,58 0

6.1006.10052922000 Aufwendungen für Baumpflege 8.500 13.1008.149,41 6.100

5.7005.70052924000 Aufwendungen für Reinigungs-u. Mäharbeiten
Dienstleister

0 5.7006.024,38 5.700

darunter:
13.30013.30013.600Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall (522)11.488,5113.1 13.300 13.300

50050052210000 Aufwendungen für Abfall 500 500176,36 500
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4.7004.70052240000 Aufwendungen für Gas 5.200 4.7004.777,33 4.700

4.6004.60052260000 Aufwendungen für Strom 6.400 4.6004.131,42 4.600

3.5003.50052270000 Aufwendungen für Wasser 1.500 3.5002.403,40 3.500

110.000179.700105.600Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)96.808,4713.2 98.500 98.500
33.50033.50052310001 Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke

WOBAG
20.600 33.5000,00 33.500

14.00037.30052311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke 5.000 4.50011.930,94 4.500

7.0007.00052312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Außenanlagen

10.900 4.0007.730,04 4.000

3.60048.90052313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen
sind

24.400 6.60028.502,63 6.600

60060052320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

600 600513,24 600

1.3001.30052323100 Aufwendungen für Reinigung 1.400 1.300947,20 1.300

1.0001.00052331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und
ingenieurtechnische Anlagen

500 1.0000,00 1.000

18.20018.20052338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen

12.800 16.20017.179,30 16.200

40040052338100 Unterhaltung Verkehrszeichen 500 400255,29 400

10010052338110 Aufwendungen für Unterhaltung der Radwege 0 1000,00 100

20.00020.00052339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 19.500 20.00018.030,48 20.000

3.0003.00052350000 Fahrzeugunterhaltung 3.000 3.0004.678,61 3.000

2.0002.00052352000 Betriebs- und Schmierstoffe 2.000 2.0001.975,91 2.000

1.0001.00052360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen
Anlagen

1.000 1.0003.176,40 1.000

2.0003.10052370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung

1.500 2.000842,76 2.000

40040052371000 Aufwendungen für Reparatur und Befüllung
Feuerlöscher

0 400313,88 400

1.9001.90052380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,
Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

1.900 1.900731,79 1.900

181.900169.900139.100Abschreibungen 5363,9514. - 205.900 203.700
20020053300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte
200 2000,00 200

14.30013.60053400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte

12.700 12.5000,00 12.500

153.000140.80053500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 116.500 179.7000,00 180.100

12.50012.40053800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
Pflanzen, Tiere

8.000 11.6000,00 9.300

1.9002.90053801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)

1.700 1.9000,00 1.600

0053942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen
den privaten Bereich

0 02,68 0

0053942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche
Forderungen gegen den öffentlichen Bereich

0 049,50 0

0053942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche
Forderungen gegen den privaten Bereich

0 011,77 0

484.600451.200427.200Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54440.062,2015. - 490.900 491.200
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Hilfsfeld

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum
Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:04:29Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

Erläu-
terung

Konto-
nummer

93.80086.20054143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
an Gemeinden und Gemeindeverbände

5.000 93.8007.647,54 93.800

0054151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
an private Unternehmen

58.600 062.672,11 0

2.5002.50054159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
an den sonstigen privaten Bereich

13.500 2.50014.565,58 2.500

0054159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht
aktivierungspflichtig, an den sonstigen privaten Bereich

16.500 021.645,30 0

13.90011.40054310000 Gewerbesteuerumlage 12.500 13.90014.472,78 13.900

250.400227.90054421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 223.500 257.600226.842,05 257.800

124.000123.20054422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder
geschäftsführende Gemeinde

97.600 123.10092.216,84 123.200

darunter:
96.30088.70093.600Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (541)106.530,5315.1 96.300 96.300
93.80086.20054143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

an Gemeinden und Gemeindeverbände
5.000 93.8007.647,54 93.800

0054151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
an private Unternehmen

58.600 062.672,11 0

2.5002.50054159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
an den sonstigen privaten Bereich

13.500 2.50014.565,58 2.500

0054159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht
aktivierungspflichtig, an den sonstigen privaten Bereich

16.500 021.645,30 0

000Schuldendiensthilfen (542)0,0015.2 0 0
13.90011.40012.500Gewerbesteuerumlage (5431)14.472,7815.3 13.900 13.900
13.90011.40054310000 Gewerbesteuerumlage 12.500 13.90014.472,78 13.900

000Allgemeine Umlagen an das Land (5441)0,0015.4 0 0
250.400227.900223.500Allgemeine Umlagen an Landkreise (54421)226.842,0515.5 257.600 257.800
250.400227.90054421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 223.500 257.600226.842,05 257.800

124.000123.20097.600Allgemeine Umlagen an das Amt (54422)92.216,8415.6 123.100 123.200
124.000123.20054422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder

geschäftsführende Gemeinde
97.600 123.10092.216,84 123.200

000Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (5443)0,0015.7 0 0
000Allgemeine Umlagen an Sonstige (5449)0,0015.8 0 0
000Aufwendungen der sozialen Sicherung 550,0016. - 0 0

darunter:
000Leistungen nach SGB II (551)0,0016.1 0 0
000Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II (552)0,0016.2 0 0
000Leistungen nach SGB XII (553)0,0016.3 0 0
000Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (554)0,0016.4 0 0
000Leistungen nach SGB VIII (555)0,0016.5 0 0
000Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII (556)0,0016.6 0 0
000Sonstige soziale Leistungen (557)0,0016.7 0 0
000Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale

Leistungen
(558)0,0016.8 0 0

000Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des
Bereichs soziale Sicherung

(559)0,0016.9 0 0

19.40018.60014.800Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579.430,3317. - 16.400 13.300
05.00057420000 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen an das Land
0 00,00 0
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Hilfsfeld

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum
Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
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6

2024

Erläu-
terung

Konto-
nummer

70080057470000 Zinsaufwendungen und sonstige
Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche
Sonderrechnungen

800 600855,16 600

5.1005.80057511000 Zinsaufwendungen und sonstige
Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer
Geldmarkt)

6.500 4.4007.177,05 4.000

8.7004.90057511100 Zinsaufwendungen an Banken für Kassenkredite 7.000 7.100495,87 5.500

4.4001.60057512000 Zinsaufwendungen und sonstige
Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer
Geldmarkt)

0 3.8000,00 2.700

30030057910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)

300 300687,00 300

20020057932000 sonstige Kreditbeschaffungskosten 200 200215,25 200

darunter:
18.90018.10014.300Zinsaufwendungen (571 - 579)8.528,0817.1 15.900 12.800

05.00057420000 Zinsaufwendungen und sonstige
Finanzaufwendungen an das Land

0 00,00 0

70080057470000 Zinsaufwendungen und sonstige
Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche
Sonderrechnungen

800 600855,16 600

5.1005.80057511000 Zinsaufwendungen und sonstige
Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer
Geldmarkt)

6.500 4.4007.177,05 4.000

8.7004.90057511100 Zinsaufwendungen an Banken für Kassenkredite 7.000 7.100495,87 5.500

4.4001.60057512000 Zinsaufwendungen und sonstige
Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer
Geldmarkt)

0 3.8000,00 2.700

500500500Sonstige Finanzaufwendungen (571 - 579)902,2517.2 500 500
30030057910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)
300 300687,00 300

20020057932000 sonstige Kreditbeschaffungskosten 200 200215,25 200

64.30077.30057.600Sonstige Aufwendungen 5642.449,8218. - 52.200 52.200
50050056120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,

Umschulung
500 5000,00 500

1.7001.70056130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für
Dienstreisen und Dienstgänge

1.700 1.7001.625,00 1.700

30030056140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der
Bediensteten

300 3000,00 300

3.3005.30056150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,
persönliche Ausrüstungsgegenstände

800 2.300993,09 2.300

40040056210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 400 400400,00 400

20020056243000 Unterhaltung Software, Updates 0 20066,94 200

10010056244000 Unterhaltung Hardware 0 10029,75 100

6.0006.00056250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Aufwendungen

6.000 3.0007.835,00 3.000

5.0005.00056255000 Aufwendungen für die Erstellung von
Bebauungsplänen

15.000 5.0005.993,14 5.000

70070056310000 Büromaterial 400 700543,42 700

10010056320000 Fachliteratur, Zeitschriften 100 100172,80 100
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1.5001.50056340000 Telefon, Datenübertragungskosten 600 1.500293,31 1.500

0056370001 Aufwendungen für Bankgebühren WOBAG 200 00,00 0

50050056390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 500 500787,20 500

5.7005.70056390001 sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltergebühr 5.100 5.7000,00 5.700

1.3001.30056411000 Gebäudeversicherungen 1.200 1.300285,19 1.300

1.2001.20056412000 Kfz-Versicherungen 1.200 1.200962,72 1.200

1.5001.50056414000 Unfallversicherungen 1.400 1.5001.339,49 1.500

60060056416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 600 600493,37 600

40040056420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen

400 400231,00 400

23.00023.00056430000 Sonstige Beiträge 19.000 23.00019.393,27 23.000

8.10019.10056512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0 00,00 0

20020056820000 Kraftfahrzeugsteuer 200 200171,00 200

2.0002.00056930000 Repräsentationen 2.000 2.000834,13 2.000

1.003.9001.040.400874.200Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis
18)

734.188,08=19. 1.014.600 1.002.700

-249.800-136.700-88.200Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor
Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und
19)

-12.088,13=20. -118.100 -108.300

000Einstellung in die Kapitalrücklage 5920,0021. - 0 0
007.100Entnahme aus der Kapitalrücklage 4920,0022. + 0 0
0049220000 Entnahme aus der zweckgebundenen

Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen
7.100 00,00 0

darunter:
007.100Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus

investiv
(4922)0,0022.1 0 0

0049220000 Entnahme aus der zweckgebundenen
Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen

7.100 00,00 0

000Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem
kommunalen Finanzausgleich

5930,0023. - 0 0

000Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem
kommunalen Finanzausgleich

49389.980,7124. + 0 0

0049300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus
dem kommunalen Finanzausgleich

0 089.980,71 0

-249.800-136.700-81.100Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,
Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich
Nummern 21 und 23)

77.892,58=25. -118.100 -108.300

nachrichtlich
-930.511-793.811-712.711Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr -790.604,2126. -1.180.311 -1.298.411

-1.180.311-930.511-793.811Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)

-712.711,6327. -1.298.411 -1.406.711
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431.000426.000451.400Steuern und ähnliche Abgaben 60481.955,181. + 442.400 451.900
33.60033.60060110000 Grundsteuer A 33.600 33.60033.694,45 33.600

45.30045.30060120000 Grundsteuer B 45.300 45.30045.358,07 45.300

150.000150.00060130000 Gewerbesteuer 120.000 150.000157.132,57 150.000

186.400179.80060210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 199.300 197.600192.709,35 207.000

11.70013.30060220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.900 11.9009.809,99 12.000

4.0004.00060320000 Hundesteuer 4.500 4.0004.505,01 4.000

0060521000 Familienleistungsausgleich 39.800 038.745,74 0

114.800275.500171.500Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen

61181.423,332. + 228.300 215.400

114.800210.10061111000 Schlüsselzuweisung 163.000 228.100144.969,69 215.200

0061112000 Investitionsschlüsselzuweisung (die nicht in einem
Sonderposten zu erfassen sind)

8.300 07.462,84 0

0061213000 Zuweisungen aus dem Kommunalen
Entschuldungsfonds M-V

0 027.479,46 0

016.40061440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von der EU

0 00,00 0

048.80061442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
vom Land

0 01.291,34 0

020061443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von Gemeinden und Gemeindeverbänden

200 200220,00 200

000Einzahlungen der sozialen Sicherung 620,003. + 0 0
24.90024.90019.800Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6319.753,924. + 24.900 24.900
2.0002.00063220000 Entgelte 1.500 2.0001.450,00 2.000

22.90022.90063229000 Sonstige Entgelte 18.300 22.90018.303,92 22.900

23.60023.60024.800Privatrechtliche Leistungsentgelte 641,6484.739,585. + 23.600 23.600
23.60023.60064110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 24.800 23.6004.739,58 23.600

4.1004.1003.100Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642,647,
648

2.732,916. + 4.100 4.100

10010064251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von
privaten Unternehmen

100 10028,19 100

4.0004.00064259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom
sonstigen privaten Bereich

3.000 4.0002.704,72 4.000

10.40010.40011.500Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 6711.738,507. + 10.400 10.400
8.9008.90067400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne

assoziierte Unternehmen
10.000 8.9008.993,50 8.900

1.5001.50067920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 1.500 1.5002.745,00 1.500

13.00013.00012.000Sonstige laufende Einzahlungen 651,6614.676,428. + 13.000 13.000
10010066220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,

Zustellungsgebühren und u.a.
0 10090,39 100

12.00012.00066250000 Konzessionsabgaben 12.000 12.00013.108,03 12.000

90090066270000 Versicherungserstattungen 0 9000,00 900

0066290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) 0 01.478,00 0

621.800777.500694.100Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 8)

717.019,84=9. 746.700 743.300

21.10021.10017.600Personalauszahlungen 7015.849,7010. - 21.100 21.200
18.00018.00070100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige 13.000 18.00014.010,00 18.000

1.5001.50070190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige
(ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in
Ausschüssen, u.a.)

1.500 1.5001.440,00 1.500

0070221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 1.000 00,00 0
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0070420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer

400 00,00 0

1.0001.00070430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
ehrenamtlich Tätige

1.000 1.0000,00 1.000

60060070490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Sonstige

700 600399,70 700

000Versorgungsauszahlungen 710,0011. - 0 0
199.100268.800197.300Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72239.117,3412. - 194.600 187.600

50050072210000 Auszahlungen für Abfall 500 500128,46 500

4.7004.70072240000 Auszahlungen für Gas 5.200 4.7003.231,16 4.700

4.6004.60072260000 Auszahlungen für Strom 6.400 4.6004.212,17 4.600

3.5003.50072270000 Auszahlungen für Wasser 1.500 3.5003.127,04 3.500

14.00037.30072311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke 5.000 4.50020.818,16 4.500

7.0007.00072312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Außenanlagen

10.900 4.0007.730,04 4.000

3.60048.90072313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen
sind

24.400 6.60026.122,63 6.600

60060072320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

600 600513,24 600

1.3001.30072323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der
Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind

1.400 1.3001.821,43 1.300

1.0001.00072331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und
ingenieurtechnische Anlagen

500 1.0000,00 1.000

18.70018.70072338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen

13.300 16.70019.908,77 16.700

20.00020.00072339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 19.500 20.00018.405,44 20.000

3.0003.00072350000 Fahrzeugunterhaltung 3.000 3.0004.678,61 3.000

2.0002.00072352000 Betriebs- und Schmierstoffe 2.000 2.0002.077,25 2.000

1.0001.00072360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen
Anlagen

1.000 1.0003.176,40 1.000

2.4003.50072370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung

1.500 2.4001.476,58 2.400

1.9001.90072380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,
Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

1.900 1.900713,17 1.900

10010072480000 Sonstige bezogene Leistungen 100 1000,00 100

90090072490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und
Verbrauchsmittel

800 9003.452,35 900

78.50078.50072543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände

75.500 78.50089.290,14 78.500

10010072544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. 100 1001.201,15 100

6.6006.60072551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 2.500 6.6002.381,98 6.600

23.10023.10072920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 19.700 30.10024.651,17 23.100

484.600451.200427.200Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74433.344,6613. - 490.900 491.200
93.80086.20074143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

an Gemeinden und Gemeindeverbände
5.000 93.8007.553,04 93.800

0074151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
an private Unternehmen

58.600 063.590,86 0

2.5002.50074159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
an den sonstigen privaten Bereich

13.500 2.50015.159,58 2.500

0074159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
an den sonstigen privaten Bereich des Städtebaulichen
Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig

16.500 021.435,45 0
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Hilfsfeld

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
08:15:41Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

Erläu-
terung

Konto-
nummer

13.90011.40074310000 Gewerbesteuerumlage 12.500 13.9006.546,84 13.900

250.400227.90074421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 223.500 257.600226.842,05 257.800

124.000123.20074422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder
geschäftsführende Gemeinde

97.600 123.10092.216,84 123.200

000Auszahlungen der sozialen Sicherung 750,0014. - 0 0
19.40018.60014.800Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 779.430,3315. - 16.400 13.300

05.00077420000 Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen an das Land

0 00,00 0

70080077470000 Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche
Sonderrechnungen

800 600855,16 600

13.80010.70077511000 Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer
Geldmarkt)

13.500 11.5007.672,92 9.500

4.4001.60077512000 Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer
Geldmarkt)

0 3.8000,00 2.700

30030077910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)

300 300687,00 300

20020077939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten 200 200215,25 200

50.50052.50052.300Sonstige laufende Auszahlungen 7641.456,8816. - 46.500 46.500
50050076120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,

Umschulung
500 5000,00 500

1.7001.70076130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für
Dienstreisen und Dienstgänge

1.700 1.7001.607,50 1.700

30030076140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der
Bediensteten

300 3000,00 300

3.3005.30076150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,
persönliche Ausrüstungsgegenstände

800 2.300993,09 2.300

40040076210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 400 400400,00 400

20020076243000 Unterhaltung Software, Updates 0 20066,94 200

10010076244000 Unterhaltung Hardware 0 10029,75 100

6.0006.00076250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Auszahlungen

6.000 3.0007.616,00 3.000

5.0005.00076255000 Auszahlungen für die Erstellung von
Bebauungsplänen

15.000 5.0005.993,14 5.000

70070076310000 Büromaterial 400 700543,42 700

10010076320000 Fachliteratur, Zeitschriften 100 100172,80 100

1.5001.50076340000 Telefon, Datenübertragungskosten 600 1.500293,31 1.500

50050076390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 500 500803,47 500

1.3001.30076411000 Gebäudeversicherungen 1.200 1.300-466,57 1.300

1.2001.20076412000 Kfz-Versicherungen 1.200 1.200962,72 1.200

1.5001.50076414000 Unfallversicherungen 1.400 1.5001.339,49 1.500

60060076416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 600 600493,37 600

40040076420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen

400 400231,00 400

23.00023.00076430000 Sonstige Beiträge 19.000 23.00019.393,27 23.000

20020076820000 Kraftfahrzeugsteuer 200 200171,00 200

2.0002.00076930000 Repräsentationen 2.000 2.000813,18 2.000

774.700812.200709.200Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der
Nummern 10 bis 16)

739.198,91=17. 769.500 759.800
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Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
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1
in €
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folgejahres

5
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Nr.
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6

2024

Erläu-
terung

Konto-
nummer

-152.900-34.700-15.100Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der
Nummern 9 und 17)

-22.179,07=18. -22.800 -16.500

151.100405.700827.800Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681,68325.692,3619. + 0 0
84.80093.80068140000 Investitionszuwendungen von der EU 0 00,00 0

66.30061.00068142000 Investitionszuwendungen vom Land 25.800 022.840,36 0

08.00068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten
Bereich

0 02.600,00 0

018.50068176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum
Anlagevermögen von der EU

802.000 00,00 0

0220.40068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum
Anlagevermögen vom Land

0 0252,00 0

04.00068177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum
Anlagevermögen von privaten Unternehmen

0 00,00 0

28.50028.5000Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682,6830,0020. + 28.500 28.500
28.50028.50068260000 Anzahlungen für Beiträge 0 28.5000,00 28.500

000Einzahlungen aus Anlagevermögen 684-6860,0021. + 0 0
000Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und

Kreditgewährungen
6870,0022. + 0 0

090.0000Sonstige Investitionseinzahlungen 688,68910.638,7723. + 350.000 365.000
090.00068821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte

Grundstücke
0 350.00010.638,77 365.000

179.600524.200827.800Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 19 bis 23)

36.331,13=24. 378.500 393.500

174.500689.000967.100Auszahlungen für Anlagevermögen 781,784-
786

94.746,1425. - 1.900 1.600

45.00045.00078142000 Investitionszuwendungen für das Land 0 00,00 0

0078510296 Auszahlungen für Bauland 0 04.947,51 0

012.00078520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten 0 00,00 0

0078531481 Auszahlungen für Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und
Verkehrslenkungsanlagen

0 06.588,02 0

122.600600.80078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen

957.000 059.568,11 0

5.00028.30078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des
Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne
Umsatzsteuer

8.400 019.203,19 0

1.9002.90078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des
Anlagevermögens bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer

1.700 1.9004.439,31 1.600

000Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und
Kreditgewährungen

7870,0026. - 0 0

650.000193.3000Sonstige Investitionsauszahlungen 788,7890,0027. - 0 0
650.000193.30078821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte

Grundstücke
0 00,00 0

824.500882.300967.100Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe der Nummern 25 bis 27)

94.746,14=28. 1.900 1.600

-644.900-358.100-139.300Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)

-58.415,01=29. 376.600 391.900

-797.800-392.800-154.400Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe
der Nummern 18 und 29)

-80.594,08=30. 353.800 375.400

44.900187.0000Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen

691 + 6920,0031. + 15.300 0
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6

2024
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terung

Konto-
nummer

44.900187.00069253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom
inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre /
Euro-Währung

0 15.3000,00 0

46.40073.60037.700Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

791 + 79232.162,6932. - 59.800 35.400

46.40035.10079253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom
inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre

34.300 59.80028.948,46 35.400

038.50079293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen
öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre

3.400 03.214,23 0

000Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

791 + 7920,0033. - 0 0

-1.500113.400-37.700Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)

-32.162,69=34. -44.500 -35.400

000Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten
Zahlungsvorgänge

699 ./. 79910.072,00=35. 0 0

-799.300-279.400-192.100Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber
dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)

-102.684,77=36. 309.300 340.000

-199.300-108.300-52.800Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)

-54.341,7637. -82.600 -51.900

nachrichtlich:
-587.323-479.023-426.223Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.

Dezember des Vorjahres
-371.881,8338. -786.623 -869.223

-786.623-587.323-479.023Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.
Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und
38)

-426.223,5939. -869.223 -921.123

darunter:
000Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo

der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des
Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige
Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16
(Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)

0,00 0 0

000Zuführung zur Deckungs eines negativen Saldos der
laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in
Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung
in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)

0,00 0 0
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Hilfsfeld

Verwaltungssteuerung
Verwaltungssteuerung111

11101
Produktgruppe
Produkt

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1

11
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

5.3005.3002.300Sonstige laufenden Aufwendungen 8.983,0620. - 2.300 2.300
3.0003.00056250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche

Aufwendungen
0 07.835,00 0

50050056430000 Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindetag 500 500421,60 500

1.8001.80056930000 Repräsentationen der Gemeinde 1.800 1.800726,46 1.800

5.3005.3002.300Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

8.983,06=21. 2.300 2.300

-5.300-5.300-2.300Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -8.983,06=22. -2.300 -2.300
-5.300-5.300-2.300Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-8.983,06=25. -2.300 -2.300

-5.300-5.300-2.300Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-8.983,06=28. -2.300 -2.300
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Hilfsfeld

Gemeindevertretung, Ausschüsse
Verwaltungssteuerung111

11102
Produktgruppe
Produkt

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1

11
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

19.00019.00014.000Personalaufwendungen 13.770,0012. - 19.000 19.000
18.00018.00050100000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 13.000 18.00013.770,00 18.000

1.0001.00050430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
ehrenamtlich Tätige

1.000 1.0000,00 1.000

2.1002.1001.800Sonstige laufenden Aufwendungen 2.328,6520. - 2.100 2.100
1.6001.60056130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für

Dienstreisen
1.600 1.6001.625,00 1.600

20020056243000 Unterhaltung Software, Updates 0 20066,94 200

10010056244000 Unterhaltung Hardware 0 10029,75 100

0056320000 Fachliteratur, Zeitschriften 0 0172,80 0

20020056390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen für
Gemeindevertretung

200 200434,16 200

21.10021.10015.800Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

16.098,65=21. 21.100 21.100

-21.100-21.100-15.800Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -16.098,65=22. -21.100 -21.100
-21.100-21.100-15.800Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-16.098,65=25. -21.100 -21.100

-21.100-21.100-15.800Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-16.098,65=28. -21.100 -21.100
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Hilfsfeld

Personalwesen
Personal112

11201
Produktgruppe
Produkt

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1

11
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

000Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

0,00=11. 0 0

6006002.100Personalaufwendungen 399,7012. - 600 700
0050221000 Aufwendungen für Arbeitnehmervergütungen 1.000 00,00 0

0050420000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung / Arbeitnehmer

400 00,00 0

60060050490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
(Unfallversicherung)

700 600399,70 700

500500500Sonstige laufenden Aufwendungen 7,2920. - 500 500
20020056120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,

Umschulung
200 2000,00 200

30030056150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 300 3007,29 300

1.1001.1002.600Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

406,99=21. 1.100 1.200

-1.100-1.100-2.600Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -406,99=22. -1.100 -1.200
-1.100-1.100-2.600Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-406,99=25. -1.100 -1.200

-1.100-1.100-2.600Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-406,99=28. -1.100 -1.200

89

TOP 7

106 von 320 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement
Zentrale Dienste114

11401
Produktgruppe
Produkt

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1

11
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

5.20039.3004.100Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge

0,002. + 5.200 5.200

016.40041440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von der EU

0 00,00 0

018.80041442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
vom Land

0 00,00 0

5.2004.10041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen

4.100 5.2000,00 5.200

2.0002.0001.500Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.350,004. + 2.000 2.000
2.0002.00043220000 Benutzungsgebühren 1.500 2.0001.350,00 2.000

4.8004.8004.800Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.737,895. + 4.800 4.800
4.8004.80044111000 Erträge aus Mieten und Pachten aus

Personenkonten
4.800 4.8004.737,89 4.800

4.0004.0003.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.017,626. + 4.000 4.000
4.0004.00044259100 Betriebskostenerstattung Sportverein 3.000 4.0004.017,62 4.000

16.00050.10013.400Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

10.105,51=11. 16.000 16.000

19.40064.70043.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.415,0714. - 22.400 22.400
10010052210000 Aufwendungen für Abfall 100 100152,56 100

3.0003.00052240000 Aufwendungen für Heizkosten/ Gas 4.000 3.0003.026,09 3.000

1.3001.30052260000 Aufwendungen für Strom 1.600 1.3001.055,00 1.300

3.2003.20052270000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser 1.200 3.2002.180,45 3.200

4.0004.00052311000 Unterhaltung Drainagen 4.000 4.00064,74 4.000

3.2003.20052312000 Unterhaltung Sportplatz und Aussenanlagen 7.200 3.2006.190,62 3.200

2.00047.30052313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen
sind

22.800 5.0002.960,42 5.000

1.3001.30052323100 Aufwendungen für Reinigung 1.300 1.300940,44 1.300

10010052370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung

100 10047,88 100

Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4)
GemHVO-Doppik mit 11401.08270000 und 11401.08271000

20020052371000 Aufwendungen für Reparatur und Befüllung
Feuerlöscher

0 200147,61 200

Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4)
GemHVO-Doppik mit 11401.08270000 und 11401.08271000

50050052380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) 500 500357,71 500
Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4)
GemHVO-Doppik mit 11401.08270000 und 11401.08271000

50050052920000 Aufwendungen für Notar, Vermessung u. ä.
Dienstleistungen

500 5000,00 500

0052924000 Aufwendungen für Reinigungs-u. Mäharbeiten
Dienstleister

0 0291,55 0

17.50016.70016.000Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

0,0015. - 15.800 15.600

90

TOP 7

107 von 320 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement
Zentrale Dienste114

11401
Produktgruppe
Produkt

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1

11
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

14.10013.40053400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte

12.700 12.3000,00 12.300

2.8002.70053800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und
technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.700 2.9000,00 2.700

60060053801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)

600 6000,00 600

6002.0003.600Sonstige laufenden Aufwendungen 546,9420. - 600 600
40040056210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 400 400400,00 400

0056250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Aufwendungen

3.000 00,00 0

20020056411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen 200 200146,94 200

01.40056512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0 00,00 0

37.50083.40062.900Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

17.962,01=21. 38.800 38.600

-21.500-33.300-49.500Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -7.856,50=22. -22.800 -22.600
-21.500-33.300-49.500Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-7.856,50=25. -22.800 -22.600

-21.500-33.300-49.500Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-7.856,50=28. -22.800 -22.600
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TOP 7
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Hilfsfeld

Sonstige zentrale Dienste
Zentrale Dienste114

11402
Produktgruppe
Produkt

Innere Verwaltung
Zentrale Verwaltung1

11
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

000Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

0,00=11. 0 0

6.0006.0005.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.247,8514. - 6.000 6.000
1.5001.50052350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung 1.500 1.5003.072,31 1.500

2.0002.00052352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe 2.000 2.0001.975,91 2.000

1.0001.00052370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung

1.000 1.000672,60 1.000

Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4)
GemHVO-Doppik mit 11402.08270000

1.0001.00052380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) 1.000 1.000236,40 1.000
Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4)
GemHVO-Doppik mit 11402.08270000

50050052490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und
Verbrauchsmittel

400 500290,63 500

1.8001.9001.900Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

0,0015. - 1.400 100

1.8001.90053800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und
technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.900 1.4000,00 100

3.5003.5002.300Sonstige laufenden Aufwendungen 1.989,9720. - 3.500 3.500
60060056310000 Büromaterial 300 600543,42 600

1.5001.50056340000 Aufwendungen für Telefon,
Datenübertragungskosten

600 1.500293,31 1.500

60060056412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen 600 600488,87 600

60060056416000 Aufwendungen für KSA - Allgemeine Haftpflicht 600 600493,37 600

20020056820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer 200 200171,00 200

11.30011.40010.100Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

8.237,82=21. 10.900 9.600

-11.300-11.400-10.100Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -8.237,82=22. -10.900 -9.600
-11.300-11.400-10.100Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-8.237,82=25. -10.900 -9.600

-11.300-11.400-10.100Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-8.237,82=28. -10.900 -9.600
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Hilfsfeld

Wahlen
Statistik und Wahlen121

12101
Produktgruppe
Produkt

Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1

12
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

200200200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137,6814. - 200 200
10010052370000 Unterhaltung der Betriebs- und

Geschäftsausstattung
100 1000,00 100

Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4)
GemHVO-Doppik mit 12101.08270000

10010052380000 GWG bis 60 EUR Netto 100 100137,68 100
Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4)
GemHVO-Doppik mit 12101.08270000

300300100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

0,0015. - 300 0

30030053801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)

100 3000,00 0

300300300Sonstige laufenden Aufwendungen 353,0420. - 300 300
30030056390000 Aufwendungen für Wahlvorstand 300 300353,04 300

800800600Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

490,72=21. 800 500

-800-800-600Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -490,72=22. -800 -500
-800-800-600Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-490,72=25. -800 -500

-800-800-600Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-490,72=28. -800 -500
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TOP 7
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Hilfsfeld

Allgemeiner Brandschutz
Brandschutz126

12601
Produktgruppe
Produkt

Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1

12
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

00100Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge

0,002. + 0 0

0041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen

100 00,00 0

00100Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

0,00=11. 0 0

1.5001.5001.500Personalaufwendungen 1.440,0012. - 1.500 1.500
1.5001.50050190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 1.500 1.5001.440,00 1.500

8.2008.2007.600Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.069,2514. - 8.200 8.200
10010052210000 Aufwendungen für Abfall/ Müll 100 10023,80 100

1.7001.70052240000 Aufwendungen für Heizung Gas 1.200 1.7001.751,24 1.700

70070052260000 Aufwendungen für Strom 700 700628,41 700

30030052270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 300 300222,95 300

1.6001.60052313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen
sind

1.600 1.6003.964,56 1.600

0052323100 Aufwendungen für Reinigung 100 06,76 0

1.5001.50052350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung 1.500 1.5001.606,30 1.500

1.0001.00052360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen
Anlagen (u.a. Sirenen)

1.000 1.0003.176,40 1.000

30030052370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung

300 300122,28 300

Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4)
GemHVO-Doppik mit 12601.08270000

20020052371000 Aufwendungen für Reparatur und Befüllung
Feuerlöscher

0 200166,27 200

20020052380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 EUR Netto) 200 2000,00 200
Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4)
GemHVO-Doppik mit 12601.08270000

10010052480000 Aufwendungen für Einsatzverpflegung 100 1000,00 100

10010052490000 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel (u.a.
Ölbindemittel)

100 1000,00 100

10010052544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände-
Löschwasserentnahme

100 1001.201,15 100

10010052551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen
(Verdienstausfall)

100 1000,00 100

20020052920000 Aufwendungen für Wartungspauschale Hydranten 200 200199,13 200

1.5002.8001.900Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

0,0015. - 1.500 1.200

20020053500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 200 2000,00 200

30060053800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und
technische Anlagen, Betriebs- und Ge

700 3000,00 0

1.0002.00053801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)

1.000 1.0000,00 1.000

6.8008.8004.200Sonstige laufenden Aufwendungen 3.276,0620. - 5.800 5.800
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TOP 7
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Hilfsfeld

Allgemeiner Brandschutz
Brandschutz126

12601
Produktgruppe
Produkt

Sicherheit und Ordnung
Zentrale Verwaltung1

12
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

30030056120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,
Umschulung

300 3000,00 300

10010056130000 Aufwendungen für Reisekosten 100 1000,00 100

30030056140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung 300 3000,00 300

3.0005.00056150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,
persönliche Ausrüstungsgegenstände

500 2.000985,80 2.000

10010056310000 Aufwendungen für Büromaterial 100 1000,00 100

10010056320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften 100 1000,00 100

20020056411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen 200 200138,25 200

60060056412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen (KSA) 600 600473,85 600

1.5001.50056414000 Aufwendungen für Unfallkasse FFW 1.400 1.5001.339,49 1.500

40040056420000 Aufwendungen für Beiträge an den
Kreisfeuerwehrverband

400 400231,00 400

20020056930000 Aufwendungen für Repräsentationen, Geburtstage,
Jubiläen

200 200107,67 200

18.00021.30015.200Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

17.785,31=21. 17.000 16.700

-18.000-21.300-15.100Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -17.785,31=22. -17.000 -16.700
-18.000-21.300-15.100Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-17.785,31=25. -17.000 -16.700

-18.000-21.300-15.100Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-17.785,31=28. -17.000 -16.700
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TOP 7
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Hilfsfeld

Schulkostenbeiträge Grundschulen
Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)211

21101
Produktgruppe
Produkt

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur2

21
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

38.50038.50031.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.817,2014. - 38.500 38.500
34.50034.50052543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und

Gemeindeverbände
28.600 34.50037.817,20 34.500

4.0004.00052551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 2.400 4.0000,00 4.000

38.50038.50031.000Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

37.817,20=21. 38.500 38.500

-38.500-38.500-31.000Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -37.817,20=22. -38.500 -38.500
-38.500-38.500-31.000Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-37.817,20=25. -38.500 -38.500

-38.500-38.500-31.000Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-37.817,20=28. -38.500 -38.500
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Hilfsfeld

Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)215

21501
Produktgruppe
Produkt

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Schule und Kultur2

21
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

46.50046.50046.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.472,9414. - 46.500 46.500
44.00044.00052543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und

Gemeindeverbände
46.900 44.00051.472,94 44.000

2.5002.50052551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 0 2.5000,00 2.500

46.50046.50046.900Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

51.472,94=21. 46.500 46.500

-46.500-46.500-46.900Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -51.472,94=22. -46.500 -46.500
-46.500-46.500-46.900Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-51.472,94=25. -46.500 -46.500

-46.500-46.500-46.900Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-51.472,94=28. -46.500 -46.500

97

TOP 7

114 von 320 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
Heimat- und sonstige Kulturpflege281

28102
Produktgruppe
Produkt

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur2

28
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 297,5014. - 0 0
0052490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und

Verbrauchsmittel
0 0297,50 0

000Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

297,50=21. 0 0

000Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -297,50=22. 0 0
000Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-297,50=25. 0 0

000Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-297,50=28. 0 0

98

TOP 7

115 von 320 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen351

35101
Produktgruppe
Produkt

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziales und Jugend3

35
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

000Sonstige laufende Erträge 1.478,0010. + 0 0
0046290000 Erträge aus Spenden 0 01.478,00 0

000Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

1.478,00=11. 0 0

000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.573,6814. - 0 0
0052490000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung 0 02.573,68 0

000Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

2.573,68=21. 0 0

000Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -1.095,68=22. 0 0
000Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-1.095,68=25. 0 0

000Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-1.095,68=28. 0 0

99

TOP 7

116 von 320 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege361

36101
Produktgruppe
Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3

36
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

000Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge

4.951,342. + 0 0

0041442000 Landesmittel für die Verbesserung der
Kindertagesbetreuung

0 04.951,34 0

000Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

4.951,34=11. 0 0

93.80086.20091.300Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 104.248,4517. - 93.800 93.800
93.80086.20054143000 Zuschüsse für laufende Zwecke öffentliche

Einrichtungen Stadt/Gemeinden
5.000 93.8007.647,54 93.800

0054151000 Zuschüsse für laufende Zwecke / private Kita's 58.600 062.672,11 0

0054159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Tagesmütter 11.200 012.283,50 0

0054159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereins-Kita's 16.500 021.645,30 0

93.80086.20091.300Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

104.248,45=21. 93.800 93.800

-93.800-86.200-91.300Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -99.297,11=22. -93.800 -93.800
-93.800-86.200-91.300Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-99.297,11=25. -93.800 -93.800

-93.800-86.200-91.300Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-99.297,11=28. -93.800 -93.800

100

TOP 7

117 von 320 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Kinder- und Jugendarbeit
Jugendarbeit362

36201
Produktgruppe
Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3

36
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

0200200Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge

220,002. + 200 200

020041443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis 200 200220,00 200

0200200Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

220,00=11. 200 200

300300300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 243,8014. - 300 300
30030052490000 Sachmittel für Jugendarbeit 300 300243,80 300

2.5002.5002.300Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.282,0817. - 2.500 2.500
2.5002.50054159000 Zuschuss Jugendsozialarbeiter 2.300 2.5002.282,08 2.500

2.8002.8002.600Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

2.525,88=21. 2.800 2.800

-2.800-2.600-2.400Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -2.305,88=22. -2.600 -2.600
-2.800-2.600-2.400Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-2.305,88=25. -2.600 -2.600

-2.800-2.600-2.400Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-2.305,88=28. -2.600 -2.600

101

TOP 7

118 von 320 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Öffentliche Spielplätze u.ä.
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit366

36601
Produktgruppe
Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend3

36
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

1.1001.100100Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge

0,002. + 1.100 1.100

1.1001.10041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen

100 1.1000,00 1.100

1.1001.100100Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

0,00=11. 1.100 1.100

6.8007.9004.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.629,9414. - 6.800 6.800
4.5004.50052338000 Aufwendungen für Unterhaltung Spielplätze

(inklusive Bänke und Papierkörbe)
4.000 4.5006.129,35 4.500

Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4)
GemHVO-Doppik mit 36601.08270000

5001.60052370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung (u.a. Jägerhütten)

0 5000,00 500

1.8001.80052924000 Aufwendungen für Reinigungs-u. Mäharbeiten
Dienstleister

0 1.8001.500,59 1.800

6.2005.9001.900Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

0,0015. - 6.100 5.600

6.2005.90053800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und
technische Anlagen, Betriebs- und Ge

1.900 6.1000,00 5.600

13.00013.8005.900Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

7.629,94=21. 12.900 12.400

-11.900-12.700-5.800Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -7.629,94=22. -11.800 -11.300
-11.900-12.700-5.800Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-7.629,94=25. -11.800 -11.300

-11.900-12.700-5.800Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-7.629,94=28. -11.800 -11.300

102

TOP 7

119 von 320 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511

51101
Produktgruppe
Produkt

Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung Umwelt5

51
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

8.0008.00018.000Sonstige laufenden Aufwendungen 5.993,1420. - 8.000 8.000
3.0003.00056250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche

Aufwendungen
3.000 3.0000,00 3.000

5.0005.00056255000 Aufwendungen für die Erstellung von
Bebauungsplänen

15.000 5.0005.993,14 5.000

8.0008.00018.000Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

5.993,14=21. 8.000 8.000

-8.000-8.000-18.000Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -5.993,14=22. -8.000 -8.000
-8.000-8.000-18.000Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-5.993,14=25. -8.000 -8.000

-8.000-8.000-18.000Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-5.993,14=28. -8.000 -8.000

103

TOP 7

120 von 320 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)
Wohnbauförderung522

52201
Produktgruppe
Produkt

Bauen und Wohnen
Gestaltung Umwelt5

52
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

58.00058.00057.000Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,005. + 58.000 58.000
58.00058.00044110001 Erträge aus Mieten WOBAG 57.000 58.0000,00 58.000

900900500Sonstige laufende Erträge 0,0010. + 900 900
90090046270000 Versicherungserstattungen 0 9000,00 900

0046270001 Erträge aus Versicherungserstattung WOBAG 500 00,00 0

58.90058.90057.500Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

0,00=11. 58.900 58.900

37.10037.10024.200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.891,2114. - 34.100 34.100
33.50033.50052310001 Aufwendungen für Unterhaltung und

Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke WOBAG
20.600 33.5000,00 33.500

0052311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke 0 010.774,14 0

3.6003.60052312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Außenanlagen

3.600 6001.539,42 600

0052313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen
sind

0 021.577,65 0

400400200Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

0,0015. - 400 400

20020053400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte

0 2000,00 200

20020053800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
Pflanzen, Tiere

200 2000,00 200

6.6006.6006.100Sonstige laufenden Aufwendungen 0,0020. - 6.600 6.600
0056370001 Aufwendungen für Bankgebühren WOBAG 200 00,00 0

5.7005.70056390001 Sonstige Geschäftsaufwendungen ( u.a.
Verwaltergebühr)

5.100 5.7000,00 5.700

90090056411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen 800 9000,00 900

44.10044.10030.500Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

33.891,21=21. 41.100 41.100

14.80014.80027.000Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -33.891,21=22. 17.800 17.800
14.80014.80027.000Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-33.891,21=25. 17.800 17.800

14.80014.80027.000Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-33.891,21=28. 17.800 17.800

104

TOP 7

121 von 320 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
Konzessionsabgaben540

54001
Produktgruppe
Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gestaltung Umwelt5

54
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

12.00012.00012.000Sonstige laufende Erträge 12.958,0310. + 12.000 12.000
12.00012.00046250000 Konzessionsabgaben 12.000 12.00012.958,03 12.000

12.00012.00012.000Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

12.958,03=11. 12.000 12.000

12.00012.00012.000Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) 12.958,03=22. 12.000 12.000
12.00012.00012.000Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

12.958,03=25. 12.000 12.000

12.00012.00012.000Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

12.958,03=28. 12.000 12.000

105

TOP 7

122 von 320 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Gemeindestraßen
Gemeindestraßen541

54101
Produktgruppe
Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gestaltung Umwelt5

54
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

46.30032.70021.900Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge

0,002. + 63.400 64.400

46.30032.70041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen

21.900 63.4000,00 64.400

0200200Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,004. + 0 0
020043700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für

Beiträge und ähnliche Entgelte
200 00,00 0

013.5000Sonstige laufende Erträge 0,0010. + 0 0
013.50046112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

und Gebäuden
0 00,00 0

46.30046.40022.100Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

0,00=11. 63.400 64.400

21.90021.90017.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.130,8614. - 28.900 21.900
2.0002.00052260000 Aufwendungen für Stromkosten 3.000 2.0001.827,54 2.000

1.0001.00052331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 500 1.0000,00 1.000

9.0009.00052338000 Aufwendungen für Unterhaltung der Straßen, Wege,
Plätze u. Straßenbeleuchtung

5.000 9.0005.347,67 9.000

40040052338100 Aufwendungen für Unterhaltung Verkehrszeichen 500 400255,29 400

40040052339000 Aufwendungen für Unterhaltung
Fahrgastunterstände

500 4000,00 400

5.1005.10052920000 Aufwendungen für Bankettpflege mit
Dienstleistungsvertrag

5.000 5.1004.747,89 5.100

3.0003.00052922000 Aufwendungen für Baumpflege 3.000 10.0002.915,20 3.000

1.0001.00052924000 Aufwendungen für Reinigungs-u. Mäharbeiten
Dienstleister

0 1.0001.037,27 1.000

99.10091.70079.200Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

0,0015. - 126.000 125.700

98.80091.40053500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
(einschließlich Grundstücke und gru

79.100 125.7000,00 125.400

30030053800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
Pflanzen, Tiere

100 3000,00 300

017.7000Sonstige laufenden Aufwendungen 0,0020. - 0 0
017.70056512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0 00,00 0

121.000131.30096.700Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

16.130,86=21. 154.900 147.600

-74.700-84.900-74.600Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -16.130,86=22. -91.500 -83.200
-74.700-84.900-74.600Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-16.130,86=25. -91.500 -83.200

-74.700-84.900-74.600Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-16.130,86=28. -91.500 -83.200
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Hilfsfeld

Gemeindestraßen
Gemeindestraßen541

54101
Produktgruppe
Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gestaltung Umwelt5

54
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024
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Hilfsfeld

Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
Kreisstraßen542

54201
Produktgruppe
Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gestaltung Umwelt5

54
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

4.6003.0002.600Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge

0,002. + 5.700 5.500

4.6003.00041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen

2.600 5.7000,00 5.500

1.40000Sonstige laufende Erträge 0,0010. + 0 0
1.400046112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

und Gebäuden
0 00,00 0

6.0003.0002.600Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

0,00=11. 5.700 5.500

3.7003.7003.200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.269,4414. - 3.700 3.700
30030052260000 Aufwendungen für Stromkosten 700 300424,24 300

40040052338000 Aufwendungen für Unterhaltung der
Straßenbeleuchtung

500 400161,84 400

50050052339000 Unterhaltung Fahrgastunterstände 1.000 500153,51 500

1.0001.00052922000 Aufwendungen für Baumpflege 1.000 1.0000,00 1.000

1.5001.50052924000 Aufwendungen für Reinigungs-u. Mäharbeiten
Dienstleister

0 1.5001.529,85 1.500

8.8006.8006.100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

0,0015. - 9.800 9.500

8.4006.40053500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)

5.700 9.8000,00 9.500

40040053800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
Pflanzen, Tiere

400 00,00 0

8.10000Sonstige laufenden Aufwendungen 0,0020. - 0 0
8.100056512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0 00,00 0

20.60010.5009.300Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

2.269,44=21. 13.500 13.200

-14.600-7.500-6.700Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -2.269,44=22. -7.800 -7.700
-14.600-7.500-6.700Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-2.269,44=25. -7.800 -7.700

-14.600-7.500-6.700Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-2.269,44=28. -7.800 -7.700
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Hilfsfeld

Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
Landesstraßen543

54301
Produktgruppe
Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gestaltung Umwelt5

54
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

2.6002.0001.300Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge

0,002. + 2.800 2.800

2.6002.00041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen

1.300 2.8000,00 2.800

2.6002.0001.300Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

0,00=11. 2.800 2.800

3.2003.2004.200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.999,5914. - 3.200 3.200
20020052260000 Aufwendungen für Stromkosten 200 200114,00 200

50050052338000 Aufwendungen für Unterhaltung der
Straßenbeleuchtung

500 5000,00 500

10010052338110 Aufwendungen für Unterhaltung der Radwege 0 1000,00 100

50050052339000 Aufwendungen für Unterhaltung Buswartehallen 500 50060,69 500

1.0001.00052922000 Aufwendungen für Baumpflege mit
Dienstleistungsvertrag

3.000 1.000962,41 1.000

90090052924000 Aufwendungen für Reinigungs-u. Mäharbeiten
Dienstleister

0 900862,49 900

4.3003.5002.500Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

0,0015. - 4.600 4.600

4.3003.50053500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
(einschließlich Grundstücke und gru

2.500 4.6000,00 4.600

7.5006.7006.700Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

1.999,59=21. 7.800 7.800

-4.900-4.700-5.400Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -1.999,59=22. -5.000 -5.000
-4.900-4.700-5.400Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-1.999,59=25. -5.000 -5.000

-4.900-4.700-5.400Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-1.999,59=28. -5.000 -5.000
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Hilfsfeld

Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
Bundesstraßen544

54401
Produktgruppe
Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gestaltung Umwelt5

54
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

2.5001.2000Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge

0,002. + 3.000 3.500

2.5001.20041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen

0 3.0000,00 3.500

2.5001.2000Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

0,00=11. 3.000 3.500

1.7001.7001.700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.107,3914. - 1.700 1.700
10010052260000 Aufwendungen für Stromkosten 200 10082,23 100

50050052338000 Aufwendungen für Unterhaltung der
Straßenbeleuchtung

1.000 500222,53 500

50050052339000 Unterhaltung Buswartehallen 500 5000,00 500

10010052922000 Aufwendungen für Baumpflege 0 1000,00 100

50050052924000 Aufwendungen für Reinigungs-u. Mäharbeiten
Dienstleister

0 500802,63 500

5.5003.9002.200Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

0,0015. - 6.600 7.600

5.5003.90053500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)

2.200 6.6000,00 7.600

7.2005.6003.900Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

1.107,39=21. 8.300 9.300

-4.700-4.400-3.900Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -1.107,39=22. -5.300 -5.800
-4.700-4.400-3.900Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-1.107,39=25. -5.300 -5.800

-4.700-4.400-3.900Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-1.107,39=28. -5.300 -5.800
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Hilfsfeld

Straßenreinigung, Winterdienst
Straßenreinigung, Winterdienst545

54501
Produktgruppe
Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gestaltung Umwelt5

54
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

6.3006.3006.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.134,8214. - 6.300 6.300
80080052338000 Aufwendungen für Winterdienst 800 8000,00 800

Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4)
GemHVO-Doppik mit 54501.08270000

5.5005.50052920000 Sonstige Aufwendungen für Winterdienstverträge 5.500 5.5004.251,24 5.500
Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4)
GemHVO-Doppik mit 54501.08270000

0052921000 Aufwendungen für Straßenreinigung
-Dienstleistungsverträge

0 0883,58 0

100100100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

0,0015. - 0 0

10010053800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
Pflanzen, Tiere

100 00,00 0

6.4006.4006.400Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

5.134,82=21. 6.300 6.300

-6.400-6.400-6.400Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -5.134,82=22. -6.300 -6.300
-6.400-6.400-6.400Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-5.134,82=25. -6.300 -6.300

-6.400-6.400-6.400Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-5.134,82=28. -6.300 -6.300
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Hilfsfeld

Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)551

55101
Produktgruppe
Produkt

Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung Umwelt5

55
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

4002000Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge

0,002. + 400 400

40020041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen

0 4000,00 400

4002000Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

0,00=11. 400 400

21.60021.60019.600Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.405,9914. - 19.600 19.600
2.5002.50052338000 Aufwendungen für Unterhaltung von Wanderwegen

u.ä.
1.000 5005.317,91 500

18.00018.00052339000 Aufwendungen für Unterhaltung Grünflächen,
Bänke, Sitzgelegenheiten u.a.

17.000 18.00017.816,28 18.000

10010052380000 Geringwertige Wirtschaftgüter (bis 60 € netto) 100 1000,00 100

1.0001.00052922000 Aufwendungen für Baumpflege mit
Dienstleistungsvertrag

1.500 1.0004.271,80 1.000

1.5001.0000Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

0,0015. - 1.500 1.500

1.20080053500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 1.2000,00 1.200

30020053800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
Pflanzen, Tiere

0 3000,00 300

23.10022.60019.600Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

27.405,99=21. 21.100 21.100

-22.700-22.400-19.600Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -27.405,99=22. -20.700 -20.700
-22.700-22.400-19.600Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-27.405,99=25. -20.700 -20.700

-22.700-22.400-19.600Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-27.405,99=28. -20.700 -20.700
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Hilfsfeld

Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz552

55201
Produktgruppe
Produkt

Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung Umwelt5

55
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

5.90035.9001.000Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge

0,002. + 5.900 5.900

030.00041442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
vom Land

0 00,00 0

Strategiefonds des Landes MV für Löschwasserbereitstellung
Teich Schönhof zweckgebunden

5.9005.90041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen

1.000 5.9000,00 5.900

5.90035.9001.000Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

0,00=11. 5.900 5.900

10.20033.5001.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.092,0614. - 700 700
10.00033.30052311000 Aufwendungen für Unterhaltung von Seen, Teiche

und Gewässer
1.000 5001.092,06 500

Die Maßnahme wird nur realisiert, wenn Fördermittel
bereitgestellt werden.

20020052312000 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen,
Zäune u.a.

100 2000,00 200

Ausbesserung Zaun am Dorfteich Schönhof

9.7009.7001.800Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

0,0015. - 9.700 9.700

20020053300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte

200 2000,00 200

9.4009.40053500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)

1.600 9.4000,00 9.400

10010053800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
Pflanzen, Tiere

0 1000,00 100

19.90043.2002.900Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

1.092,06=21. 10.400 10.400

-14.000-7.300-1.900Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -1.092,06=22. -4.500 -4.500
-14.000-7.300-1.900Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-1.092,06=25. -4.500 -4.500

-14.000-7.300-1.900Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-1.092,06=28. -4.500 -4.500

113

TOP 7
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Hilfsfeld

Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz552

55202
Produktgruppe
Produkt

Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung Umwelt5

55
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

21.20021.20021.200Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge

0,002. + 21.200 21.200

21.20021.20041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen

21.200 21.2000,00 21.200

22.90022.90018.300Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.313,054. + 22.900 22.900
22.90022.90043229000 Erträge aus Gebühren Wasser- und Bodenverband 18.300 22.90018.313,05 22.900

100100100Kostenerstattungen und Kostenumlagen 152,636. + 100 100
10010044251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von

privaten Unternehmen
100 100152,63 100

44.20044.20039.600Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

18.465,68=11. 44.200 44.200

600600600Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 513,2414. - 600 600
60060052320000 Aufwendungen für WBVB (gemeindeeigene

Grundstücke)
600 600513,24 600

25.20025.20025.200Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

0,0015. - 22.200 22.200

25.20025.20053500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)

25.200 22.2000,00 22.200

000Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen
überschreiten

2,6816. - 0 0

0053942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen
den privaten Bereich

0 02,68 0

22.50022.50018.500Sonstige laufenden Aufwendungen 18.971,6720. - 22.500 22.500
22.50022.50056430000 Sonstige Beiträge - Umlage Wasser- und

Bodenverband
18.500 22.50018.971,67 22.500

48.30048.30044.300Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

19.487,59=21. 45.300 45.300

-4.100-4.100-4.700Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -1.021,91=22. -1.100 -1.100
-4.100-4.100-4.700Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-1.021,91=25. -1.100 -1.100

-4.100-4.100-4.700Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-1.021,91=28. -1.100 -1.100

114

TOP 7

131 von 320 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen561

56101
Produktgruppe
Produkt

Umweltschutz
Gestaltung Umwelt5

56
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

400400300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,0014. - 400 400
30030052210000 Aufwendungen für Abfall 300 3000,00 300

10010052339000 Aufwendungen für Unterhaltung der IGLU-Standorte 0 1000,00 100

400400300Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

0,00=21. 400 400

-400-400-300Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) 0,00=22. -400 -400
-400-400-300Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

0,00=25. -400 -400

-400-400-300Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

0,00=28. -400 -400
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TOP 7
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Hilfsfeld

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611

61101
Produktgruppe
Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen6

61
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

431.000426.000451.400Steuern und ähnliche Abgaben 481.606,571. + 442.400 451.900
33.60033.60040110000 Grundsteuer A 33.600 33.60033.695,35 33.600

45.30045.30040120000 Grundsteuer B 45.300 45.30045.704,24 45.300

150.000150.00040130000 Gewerbesteuer 120.000 150.000156.792,00 150.000

186.400179.80040210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 199.300 197.600192.343,73 207.000

11.70013.30040220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.900 11.9009.787,16 12.000

4.0004.00040320000 Hundesteuer 4.500 4.0004.538,35 4.000

0040521000 Familienleistungsausgleich 39.800 038.745,74 0

116.700212.000173.200Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge

179.911,992. + 230.000 217.100

114.800210.10041111000 Schlüsselzuweisung 163.000 228.100144.969,69 215.200

0041112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht
in einem Sonderposten zu erfassen sind)

8.300 07.462,84 0

0041213000 Zuweisungen aus dem Kommunalen
Entschuldungsfonds M-V

0 027.479,46 0

1.9001.90041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen

1.900 1.9000,00 1.900

1.5001.5001.500Zinserträge und sonstige Finanzerträge 2.745,009. + 1.500 1.500
1.5001.50047920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 1.500 1.5002.745,00 1.500

000Sonstige laufende Erträge 323,4210. + 0 0
0046623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den

privaten Bereich
0 0323,42 0

549.200639.500626.100Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

664.586,98=11. 673.900 670.500

000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122,5714. - 0 0
0052490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel-

Hundesteuermarken
0 0122,57 0

388.300362.500333.600Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 333.531,6717. - 394.600 394.900
13.90011.40054310000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage 12.500 13.90014.472,78 13.900

250.400227.90054421000 Aufwendungen für Kreisumlage 223.500 257.600226.842,05 257.800

124.000123.20054422000 Aufwendungen für Amtsumlage 97.600 123.10092.216,84 123.200
15,4%

300300300Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 687,0019. - 300 300
30030057910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der

Gewerbesteuer (§ 233a AO)
300 300687,00 300

388.600362.800333.900Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

334.341,24=21. 394.900 395.200

160.600276.700292.200Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) 330.245,74=22. 279.000 275.300
160.600276.700292.200Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

330.245,74=25. 279.000 275.300

160.600276.700292.200Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

330.245,74=28. 279.000 275.300
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TOP 7
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Hilfsfeld

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611

61101
Produktgruppe
Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen6

61
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

117

TOP 7

134 von 320 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)612

61201
Produktgruppe
Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen6

61
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

1001000Sonstige laufende Erträge 340,9110. + 100 100
10010046220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,

Zustellungsgebühren und u.a.
0 100340,91 100

1001000Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

340,91=11. 100 100

000Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen
überschreiten

61,2716. - 0 0

0053942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche
Forderungen gegen den öffentlichen Bereich

0 049,50 0

0053942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche
Forderungen gegen den privaten Bereich

0 011,77 0

19.10018.30014.500Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 8.743,3319. - 16.100 13.000
05.00057420000 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen an das Land
0 00,00 0

70080057470000 Zinsaufwendungen und sonstige
Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche
Sonderrechnungen

800 600855,16 600

5.1005.80057511000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt 6.500 4.4007.177,05 4.000

8.7004.90057511100 Zinsaufwendungen an Banken für Kassenkredite 7.000 7.100495,87 5.500

4.4001.60057512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen 0 3.8000,00 2.700

20020057932000 sonstige Kreditbeschaffungskosten 200 200215,25 200

19.10018.30014.500Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

8.804,60=21. 16.100 13.000

-19.000-18.200-14.500Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -8.463,69=22. -16.000 -12.900
-19.000-18.200-14.500Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-8.463,69=25. -16.000 -12.900

-19.000-18.200-14.500Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-8.463,69=28. -16.000 -12.900
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TOP 7
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Hilfsfeld

Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens626

62601
Produktgruppe
Produkt

Beteiligungen, Sondervermögen
Zentrale Finanzleistungen6

62
Hauptproduktbereic
Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Hilfsfeld

01.12.2020Datum:
13:24:05Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1
in €

2019

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5
in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €
2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €
6

2024

8.9008.90010.000Zinserträge und sonstige Finanzerträge 8.993,509. + 8.900 8.900
8.9008.90047400000 Dividende Anteilseignerverband 10.000 8.9008.993,50 8.900

8.9008.90010.000Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1
bis 10)

8.993,50=11. 8.900 8.900

8.9008.90010.000Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) 8.993,50=22. 8.900 8.900
8.9008.90010.000Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

8.993,50=25. 8.900 8.900

8.9008.90010.000Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

8.993,50=28. 8.900 8.900
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Wohnungsbau (eigene
Mietwohnungen)

Produkt
(wesentlich)

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen

und in Tagespflege

Allgemeiner
Brandschutz

Zentrales Gebäude-,
Flächenmanagement

Personalwesenlfd.
Nr.

Summe aller
Produkte

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

1 11201 11401 12601 36101 52201

in €in €in €in €in €in €
00Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge2. + 39.300136.800 0 0
00Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4. + 2.00025.100 0 0

58.0000Privatrechtliche Leistungsentgelte5. + 4.80062.800 0 0
00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 4.0004.100 0 0

9000Sonstige laufende Erträge10. + 026.400 0 0
58.900=11. Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis

10)
0 50.100255.200 0 0

0600Personalaufwendungen12. - 021.100 1.500 0
37.1000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14. - 64.700302.300 8.200 0

4000Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

15. - 16.700169.900 2.800 0

00Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen
überschreiten

16. - 00 0 0

00Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen17. - 088.700 0 86.200
6.600500Sonstige laufenden Aufwendungen20. - 2.00077.300 8.800 0

44.100=21. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

1.100 83.400659.300 21.300 86.200

14.800=22. Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -1.100 -33.300-404.100 -21.300 -86.200
14.800=25. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-1.100 -33.300-404.100 -21.300 -86.200

14.800=28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-1.100 -33.300-404.100 -21.300 -86.200
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Sonstige zentrale
Dienste

Produkt
(sonstig)

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Gemeindevertretung,
Ausschüsse

VerwaltungssteuerungÖffentliches Grün,
Landschaftsbau

Straßenreinigung,
Winterdienst

Gemeindestraßenlfd.
Nr.

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

54101 54501 55101 11101 11102 11402

in €in €in €in €in €in €
00Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge2. + 20032.700 0 0
00Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4. + 0200 0 0
00Sonstige laufende Erträge10. + 013.500 0 0
0=11. Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis

10)
0 20046.400 0 0

00Personalaufwendungen12. - 00 0 19.000
6.0006.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14. - 21.60021.900 0 0
1.900100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

15. - 1.00091.700 0 0

3.5000Sonstige laufenden Aufwendungen20. - 017.700 5.300 2.100
11.400=21. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der

Nummern 12 bis 20)
6.400 22.600131.300 5.300 21.100

-11.400=22. Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -6.400 -22.400-84.900 -5.300 -21.100
-11.400=25. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-6.400 -22.400-84.900 -5.300 -21.100

-11.400=28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-6.400 -22.400-84.900 -5.300 -21.100
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Räumliche Planungs-
und

Entwicklungsmaßnahme
n

Produkt
(sonstig)

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Öffentliche Spielplätze
u.ä.

Kinder- und
Jugendarbeit

Schulkostenbeiträge
Regionale Schulen

Schulkostenbeiträge
Grundschulen

Wahlenlfd.
Nr.

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

12101 21101 21501 36201 36601 51101

in €in €in €in €in €in €
00Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge2. + 00 200 1.100
0=11. Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis

10)
0 00 200 1.100

038.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14. - 46.500200 300 7.900
00Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

15. - 0300 0 5.900

00Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen17. - 00 2.500 0
8.0000Sonstige laufenden Aufwendungen20. - 0300 0 0
8.000=21. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der

Nummern 12 bis 20)
38.500 46.500800 2.800 13.800

-8.000=22. Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -38.500 -46.500-800 -2.600 -12.700
-8.000=25. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-38.500 -46.500-800 -2.600 -12.700

-8.000=28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-38.500 -46.500-800 -2.600 -12.700

122

TOP 7

139 von 320 in Zusammenstellung



Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Wasser- und
Bodenverbände

(WBVB)

Produkt
(sonstig)

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Gewässerunterhaltung
(außerhalb WBVB)

Radwege, Gehwege,
Verkehrsausstattung an

Bundesstraßen

Radwege, Gehwege,
Verkehrsausstattung an

Landesstraßen

Radwege, Gehwege,
Verkehrsausstattung an

Kreisstraßen

Konzessionsabgaben
Elektrizität und Gas

lfd.
Nr.

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

54001 54201 54301 54401 55201 55202

in €in €in €in €in €in €
21.2003.000Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge2. + 2.0000 1.200 35.900
22.9000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4. + 00 0 0

1000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 00 0 0
00Sonstige laufende Erträge10. + 012.000 0 0

44.200=11. Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis
10)

3.000 2.00012.000 1.200 35.900

6003.700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14. - 3.2000 1.700 33.500
25.2006.800Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

15. - 3.5000 3.900 9.700

22.5000Sonstige laufenden Aufwendungen20. - 00 0 0
48.300=21. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der

Nummern 12 bis 20)
10.500 6.7000 5.600 43.200

-4.100=22. Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -7.500 -4.70012.000 -4.400 -7.300
-4.100=25. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-7.500 -4.70012.000 -4.400 -7.300

-4.100=28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-7.500 -4.70012.000 -4.400 -7.300
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Umweltschutzmaßnahm
en

lfd.
Nr.

Produkt
(sonstig)

56101

in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14. - 400

=21. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

400

=22. Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -400
=25. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-400

=28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-400
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen2Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Anteile E.ON edis und
Zweckverband
Grevesmühlen

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine
Zuweisungen,

allgemeine Umlagen

lfd.
Nr.

Summe aller
Produkte

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(sonstig)

2 61101 61201 62601

in €in €in €in €
426.000Steuern und ähnliche Abgaben1. + 0426.000 0
212.000Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge2. + 0212.000 0

1.500Zinserträge und sonstige Finanzerträge9. + 010.400 8.900
0Sonstige laufende Erträge10. + 100100 0

=11. Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis
10)

639.500 100648.500 8.900

0Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14. - 00 0
0Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des

Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen
überschreiten

16. - 00 0

362.500Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen17. - 0362.500 0
300Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen19. - 18.30018.600 0

=21. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

362.800 18.300381.100 0

=22. Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) 276.700 -18.200267.400 8.900
=25. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

276.700 -18.200267.400 8.900

=28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

276.700 -18.200267.400 8.900
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Wohnungsbau (eigene
Mietwohnungen)

Produkt
(wesentlich)

Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen

und in Tagespflege

Allgemeiner
Brandschutz

Zentrales Gebäude-,
Flächenmanagement

PersonalwesenNr.

Summe aller
Produkte

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

1 11201 11401 12601 36101 52201

in €in €in €in €in €in €
00Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfereinzahlungen
2. + 35.20065.400 0 0

00Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4. + 2.00024.900 0 0
18.8000Privatrechtliche Leistungsentgelte5. + 4.80023.600 0 0

00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 4.0004.100 0 0
9000Sonstige laufende Einzahlungen9. + 012.900 0 0

19.700=10. Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 9)

0 46.000130.900 0 0

0600Personalauszahlungen11. - 021.100 1.500 0
3.6000Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen13. - 64.700268.800 8.200 0

00Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen14. - 088.700 0 86.200
900500Sonstige laufende Auszahlungen17. - 60052.500 8.800 0

4.500=18. Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der
Nummern 11 bis 17)

1.100 65.300431.100 18.500 86.200

15.200=19. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18)

-1.100 -19.300-300.200 -18.500 -86.200

15.200=22. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich
Nummer 21)

-1.100 -19.300-300.200 -18.500 -86.200

15.200=22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)

-1.100 -19.300-300.200 -18.500 -86.200

00Einzahlungen aus Investitionszuwendungen23. + 43.900360.700 0 0
00Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten24. + 028.500 0 0
00Einzahlungen aus Vorräten29. + 90.00090.000 0 0
0=31. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

der Nummern 23 bis 30)
0 133.900479.200 0 0

9.0000Auszahlungen für Sachanlagen33. - 53.600644.000 2.000 0
00Auszahlungen für Vorräte36. - 193.300193.300 0 0

9.000=38. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe
der Nummern 32 bis 37)

0 246.900837.300 2.000 0

-9.000=39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Saldo der Nummern 31 und 38)

0 -113.000-358.100 -2.000 0

6.200=40. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)

-1.100 -132.300-658.300 -20.500 -86.200

6.200=46. Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber
dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)

-1.100 -132.300-658.300 -20.500 -86.200
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Sonstige zentrale
Dienste

Produkt
(sonstig)

Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Gemeindevertretung,
Ausschüsse

VerwaltungssteuerungÖffentliches Grün,
Landschaftsbau

Straßenreinigung,
Winterdienst

GemeindestraßenNr.

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

54101 54501 55101 11101 11102 11402

in €in €in €in €in €in €
00Personalauszahlungen11. - 00 0 19.000

6.0006.300Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen13. - 21.60021.900 0 0
3.5000Sonstige laufende Auszahlungen17. - 00 5.300 2.100
9.500=18. Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der

Nummern 11 bis 17)
6.300 21.60021.900 5.300 21.100

-9.500=19. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18)

-6.300 -21.600-21.900 -5.300 -21.100

-9.500=22. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich
Nummer 21)

-6.300 -21.600-21.900 -5.300 -21.100

-9.500=22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)

-6.300 -21.600-21.900 -5.300 -21.100

00Einzahlungen aus Investitionszuwendungen23. + 23.000244.200 0 0
00Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten24. + 028.500 0 0
0=31. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

der Nummern 23 bis 30)
0 23.000272.700 0 0

00Auszahlungen für Sachanlagen33. - 35.500460.600 0 0
0=38. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

der Nummern 32 bis 37)
0 35.500460.600 0 0

0=39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Saldo der Nummern 31 und 38)

0 -12.500-187.900 0 0

-9.500=40. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)

-6.300 -34.100-209.800 -5.300 -21.100

-9.500=46. Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber
dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)

-6.300 -34.100-209.800 -5.300 -21.100
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Räumliche Planungs-
und

Entwicklungsmaßnahme
n

Produkt
(sonstig)

Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Öffentliche Spielplätze
u.ä.

Kinder- und
Jugendarbeit

Schulkostenbeiträge
Regionale Schulen

Schulkostenbeiträge
Grundschulen

WahlenNr.

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

12101 21101 21501 36201 36601 51101

in €in €in €in €in €in €
00Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfereinzahlungen
2. + 00 200 0

0=10. Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 9)

0 00 200 0

038.500Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen13. - 46.500200 300 7.900
00Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen14. - 00 2.500 0

8.0000Sonstige laufende Auszahlungen17. - 0300 0 0
8.000=18. Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der

Nummern 11 bis 17)
38.500 46.500500 2.800 7.900

-8.000=19. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18)

-38.500 -46.500-500 -2.600 -7.900

-8.000=22. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich
Nummer 21)

-38.500 -46.500-500 -2.600 -7.900

-8.000=22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)

-38.500 -46.500-500 -2.600 -7.900

00Auszahlungen für Sachanlagen33. - 0300 0 4.800
0=38. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

der Nummern 32 bis 37)
0 0300 0 4.800

0=39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Saldo der Nummern 31 und 38)

0 0-300 0 -4.800

-8.000=40. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)

-38.500 -46.500-800 -2.600 -12.700

-8.000=46. Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber
dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)

-38.500 -46.500-800 -2.600 -12.700
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Wasser- und
Bodenverbände

(WBVB)

Produkt
(sonstig)

Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Gewässerunterhaltung
(außerhalb WBVB)

Radwege, Gehwege,
Verkehrsausstattung an

Bundesstraßen

Radwege, Gehwege,
Verkehrsausstattung an

Landesstraßen

Radwege, Gehwege,
Verkehrsausstattung an

Kreisstraßen

Konzessionsabgaben
Elektrizität und Gas

Nr.

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

54001 54201 54301 54401 55201 55202

in €in €in €in €in €in €
00Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfereinzahlungen
2. + 00 0 30.000

22.9000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4. + 00 0 0
1000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 00 0 0

00Sonstige laufende Einzahlungen9. + 012.000 0 0
23.000=10. Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der

Nummern 1 bis 9)
0 012.000 0 30.000

6003.700Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen13. - 3.2000 1.700 33.500
22.5000Sonstige laufende Auszahlungen17. - 00 0 0
23.100=18. Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der

Nummern 11 bis 17)
3.700 3.2000 1.700 33.500

-100=19. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18)

-3.700 -3.20012.000 -1.700 -3.500

-100=22. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich
Nummer 21)

-3.700 -3.20012.000 -1.700 -3.500

-100=22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)

-3.700 -3.20012.000 -1.700 -3.500

00Einzahlungen aus Investitionszuwendungen23. + 00 49.600 0
0=31. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

der Nummern 23 bis 30)
0 00 49.600 0

5.0006.000Auszahlungen für Sachanlagen33. - 5000 66.700 0
5.000=38. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

der Nummern 32 bis 37)
6.000 5000 66.700 0

-5.000=39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Saldo der Nummern 31 und 38)

-6.000 -5000 -17.100 0

-5.100=40. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)

-9.700 -3.70012.000 -18.800 -3.500

-5.100=46. Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber
dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)

-9.700 -3.70012.000 -18.800 -3.500
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Umweltschutzmaßnahm
en

Nr.

Produkt
(sonstig)

56101

in €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen13. - 400

=18. Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der
Nummern 11 bis 17)

400

=19. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18)

-400

=22. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich
Nummer 21)

-400

=22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)

-400

=40. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)

-400

=46. Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber
dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)

-400
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen2Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Anteile E.ON edis und
Zweckverband
Grevesmühlen

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine
Zuweisungen,

allgemeine Umlagen

Nr.

Summe aller
Produkte

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(sonstig)

2 61101 61201 62601

in €in €in €in €
426.000Steuern und ähnliche Abgaben1. + 0426.000 0
210.100Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfereinzahlungen
2. + 0210.100 0

1.500Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen8. + 010.400 8.900
0Sonstige laufende Einzahlungen9. + 100100 0

=10. Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 9)

637.600 100646.600 8.900

0Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen13. - 00 0
362.500Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen14. - 0362.500 0

300Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen16. - 18.30018.600 0
=18. Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der

Nummern 11 bis 17)
362.800 18.300381.100 0

=19. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18)

274.800 -18.200265.500 8.900

=22. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich
Nummer 21)

274.800 -18.200265.500 8.900

=22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)

274.800 -18.200265.500 8.900

45.000Einzahlungen aus Investitionszuwendungen23. + 045.000 0
=31. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

der Nummern 23 bis 30)
45.000 045.000 0

45.000Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände32. - 045.000 0
=38. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

der Nummern 32 bis 37)
45.000 045.000 0

=39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Saldo der Nummern 31 und 38)

0 00 0

=40. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)

274.800 -18.200265.500 8.900

0Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

41. + 187.000187.000 0

0Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

42. - 73.60073.600 0

=44. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)

0 113.400113.400 0

=46. Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber
dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)

274.800 95.200378.900 8.900
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Wohnungsbau (eigene
Mietwohnungen)

Produkt
(wesentlich)

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen

und in Tagespflege

Allgemeiner
Brandschutz

Zentrales Gebäude-,
Flächenmanagement

Personalwesenlfd.
Nr.

Summe aller
Produkte

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

1 11201 11401 12601 36101 52201

in €in €in €in €in €in €
00Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge2. + 5.20089.800 0 0
00Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4. + 2.00024.900 0 0

58.0000Privatrechtliche Leistungsentgelte5. + 4.80062.800 0 0
00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 4.0004.100 0 0

9000Sonstige laufende Erträge10. + 014.300 0 0
58.900=11. Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis

10)
0 16.000195.900 0 0

0600Personalaufwendungen12. - 021.100 1.500 0
37.1000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14. - 19.400232.600 8.200 0

4000Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

15. - 17.500181.900 1.500 0

00Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen
überschreiten

16. - 00 0 0

00Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen17. - 096.300 0 93.800
6.600500Sonstige laufenden Aufwendungen20. - 60064.300 6.800 0

44.100=21. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

1.100 37.500596.200 18.000 93.800

14.800=22. Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -1.100 -21.500-400.300 -18.000 -93.800
14.800=25. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-1.100 -21.500-400.300 -18.000 -93.800

14.800=28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-1.100 -21.500-400.300 -18.000 -93.800
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Sonstige zentrale
Dienste

Produkt
(sonstig)

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Gemeindevertretung,
Ausschüsse

VerwaltungssteuerungÖffentliches Grün,
Landschaftsbau

Straßenreinigung,
Winterdienst

Gemeindestraßenlfd.
Nr.

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

54101 54501 55101 11101 11102 11402

in €in €in €in €in €in €
00Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge2. + 40046.300 0 0
0=11. Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis

10)
0 40046.300 0 0

00Personalaufwendungen12. - 00 0 19.000
6.0006.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14. - 21.60021.900 0 0
1.800100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

15. - 1.50099.100 0 0

3.5000Sonstige laufenden Aufwendungen20. - 00 5.300 2.100
11.300=21. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der

Nummern 12 bis 20)
6.400 23.100121.000 5.300 21.100

-11.300=22. Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -6.400 -22.700-74.700 -5.300 -21.100
-11.300=25. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-6.400 -22.700-74.700 -5.300 -21.100

-11.300=28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-6.400 -22.700-74.700 -5.300 -21.100
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Räumliche Planungs-
und

Entwicklungsmaßnahme
n

Produkt
(sonstig)

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Öffentliche Spielplätze
u.ä.

Kinder- und
Jugendarbeit

Schulkostenbeiträge
Regionale Schulen

Schulkostenbeiträge
Grundschulen

Wahlenlfd.
Nr.

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

12101 21101 21501 36201 36601 51101

in €in €in €in €in €in €
00Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge2. + 00 0 1.100
0=11. Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis

10)
0 00 0 1.100

038.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14. - 46.500200 300 6.800
00Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

15. - 0300 0 6.200

00Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen17. - 00 2.500 0
8.0000Sonstige laufenden Aufwendungen20. - 0300 0 0
8.000=21. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der

Nummern 12 bis 20)
38.500 46.500800 2.800 13.000

-8.000=22. Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -38.500 -46.500-800 -2.800 -11.900
-8.000=25. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-38.500 -46.500-800 -2.800 -11.900

-8.000=28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-38.500 -46.500-800 -2.800 -11.900
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Wasser- und
Bodenverbände

(WBVB)

Produkt
(sonstig)

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Gewässerunterhaltung
(außerhalb WBVB)

Radwege, Gehwege,
Verkehrsausstattung an

Bundesstraßen

Radwege, Gehwege,
Verkehrsausstattung an

Landesstraßen

Radwege, Gehwege,
Verkehrsausstattung an

Kreisstraßen

Konzessionsabgaben
Elektrizität und Gas

lfd.
Nr.

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

54001 54201 54301 54401 55201 55202

in €in €in €in €in €in €
21.2004.600Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge2. + 2.6000 2.500 5.900
22.9000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4. + 00 0 0

1000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 00 0 0
01.400Sonstige laufende Erträge10. + 012.000 0 0

44.200=11. Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis
10)

6.000 2.60012.000 2.500 5.900

6003.700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14. - 3.2000 1.700 10.200
25.2008.800Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung

15. - 4.3000 5.500 9.700

22.5008.100Sonstige laufenden Aufwendungen20. - 00 0 0
48.300=21. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der

Nummern 12 bis 20)
20.600 7.5000 7.200 19.900

-4.100=22. Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -14.600 -4.90012.000 -4.700 -14.000
-4.100=25. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-14.600 -4.90012.000 -4.700 -14.000

-4.100=28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-14.600 -4.90012.000 -4.700 -14.000
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Umweltschutzmaßnahm
en

lfd.
Nr.

Produkt
(sonstig)

56101

in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14. - 400

=21. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

400

=22. Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -400
=25. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

-400

=28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

-400
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen2Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Anteile E.ON edis und
Zweckverband
Grevesmühlen

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine
Zuweisungen,

allgemeine Umlagen

lfd.
Nr.

Summe aller
Produkte

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(sonstig)

2 61101 61201 62601

in €in €in €in €
431.000Steuern und ähnliche Abgaben1. + 0431.000 0
116.700Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge2. + 0116.700 0

1.500Zinserträge und sonstige Finanzerträge9. + 010.400 8.900
0Sonstige laufende Erträge10. + 100100 0

=11. Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis
10)

549.200 100558.200 8.900

0Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14. - 00 0
0Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des

Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen
überschreiten

16. - 00 0

388.300Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen17. - 0388.300 0
300Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen19. - 19.10019.400 0

=21. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der
Nummern 12 bis 20)

388.600 19.100407.700 0

=22. Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) 160.600 -19.000150.500 8.900
=25. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich
Nummer 24)

160.600 -19.000150.500 8.900

=28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich
Nummer 27)

160.600 -19.000150.500 8.900
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Wohnungsbau (eigene
Mietwohnungen)

Produkt
(wesentlich)

Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen

und in Tagespflege

Allgemeiner
Brandschutz

Zentrales Gebäude-,
Flächenmanagement

PersonalwesenNr.

Summe aller
Produkte

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

1 11201 11401 12601 36101 52201

in €in €in €in €in €in €
00Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfereinzahlungen
2. + 00 0 0

00Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4. + 2.00024.900 0 0
18.8000Privatrechtliche Leistungsentgelte5. + 4.80023.600 0 0

00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 4.0004.100 0 0
9000Sonstige laufende Einzahlungen9. + 012.900 0 0

19.700=10. Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 9)

0 10.80065.500 0 0

0600Personalauszahlungen11. - 021.100 1.500 0
3.6000Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen13. - 19.400199.100 8.200 0

00Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen14. - 096.300 0 93.800
900500Sonstige laufende Auszahlungen17. - 60050.500 6.800 0

4.500=18. Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der
Nummern 11 bis 17)

1.100 20.000367.000 16.500 93.800

15.200=19. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18)

-1.100 -9.200-301.500 -16.500 -93.800

15.200=22. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich
Nummer 21)

-1.100 -9.200-301.500 -16.500 -93.800

15.200=22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)

-1.100 -9.200-301.500 -16.500 -93.800

00Einzahlungen aus Investitionszuwendungen23. + 0106.100 0 0
00Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten24. + 028.500 0 0
00Einzahlungen aus Vorräten29. + 00 0 0
0=31. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

der Nummern 23 bis 30)
0 0134.600 0 0

00Auszahlungen für Sachanlagen33. - 2.600129.500 1.000 0
00Auszahlungen für Vorräte36. - 650.000650.000 0 0
0=38. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

der Nummern 32 bis 37)
0 652.600779.500 1.000 0

0=39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Saldo der Nummern 31 und 38)

0 -652.600-644.900 -1.000 0

15.200=40. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)

-1.100 -661.800-946.400 -17.500 -93.800

15.200=46. Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber
dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)

-1.100 -661.800-946.400 -17.500 -93.800
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Sonstige zentrale
Dienste

Produkt
(sonstig)

Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Gemeindevertretung,
Ausschüsse

VerwaltungssteuerungÖffentliches Grün,
Landschaftsbau

Straßenreinigung,
Winterdienst

GemeindestraßenNr.

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

54101 54501 55101 11101 11102 11402

in €in €in €in €in €in €
00Personalauszahlungen11. - 00 0 19.000

6.0006.300Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen13. - 21.60021.900 0 0
3.5000Sonstige laufende Auszahlungen17. - 00 5.300 2.100
9.500=18. Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der

Nummern 11 bis 17)
6.300 21.60021.900 5.300 21.100

-9.500=19. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18)

-6.300 -21.600-21.900 -5.300 -21.100

-9.500=22. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich
Nummer 21)

-6.300 -21.600-21.900 -5.300 -21.100

-9.500=22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)

-6.300 -21.600-21.900 -5.300 -21.100

00Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten24. + 028.500 0 0
0=31. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

der Nummern 23 bis 30)
0 028.500 0 0

00Auszahlungen für Sachanlagen33. - 2.0001.000 0 0
0=38. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

der Nummern 32 bis 37)
0 2.0001.000 0 0

0=39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Saldo der Nummern 31 und 38)

0 -2.00027.500 0 0

-9.500=40. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)

-6.300 -23.6005.600 -5.300 -21.100

-9.500=46. Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber
dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)

-6.300 -23.6005.600 -5.300 -21.100
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Räumliche Planungs-
und

Entwicklungsmaßnahme
n

Produkt
(sonstig)

Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Öffentliche Spielplätze
u.ä.

Kinder- und
Jugendarbeit

Schulkostenbeiträge
Regionale Schulen

Schulkostenbeiträge
Grundschulen

WahlenNr.

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

12101 21101 21501 36201 36601 51101

in €in €in €in €in €in €
038.500Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen13. - 46.500200 300 6.800
00Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen14. - 00 2.500 0

8.0000Sonstige laufende Auszahlungen17. - 0300 0 0
8.000=18. Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der

Nummern 11 bis 17)
38.500 46.500500 2.800 6.800

-8.000=19. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18)

-38.500 -46.500-500 -2.800 -6.800

-8.000=22. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich
Nummer 21)

-38.500 -46.500-500 -2.800 -6.800

-8.000=22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)

-38.500 -46.500-500 -2.800 -6.800

00Auszahlungen für Sachanlagen33. - 0300 0 0
0=38. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

der Nummern 32 bis 37)
0 0300 0 0

0=39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Saldo der Nummern 31 und 38)

0 0-300 0 0

-8.000=40. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)

-38.500 -46.500-800 -2.800 -6.800

-8.000=46. Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber
dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)

-38.500 -46.500-800 -2.800 -6.800
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Wasser- und
Bodenverbände

(WBVB)

Produkt
(sonstig)

Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Gewässerunterhaltung
(außerhalb WBVB)

Radwege, Gehwege,
Verkehrsausstattung an

Bundesstraßen

Radwege, Gehwege,
Verkehrsausstattung an

Landesstraßen

Radwege, Gehwege,
Verkehrsausstattung an

Kreisstraßen

Konzessionsabgaben
Elektrizität und Gas

Nr.

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

Produkt
(sonstig)

54001 54201 54301 54401 55201 55202

in €in €in €in €in €in €
22.9000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4. + 00 0 0

1000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 00 0 0
00Sonstige laufende Einzahlungen9. + 012.000 0 0

23.000=10. Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 9)

0 012.000 0 0

6003.700Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen13. - 3.2000 1.700 10.200
22.5000Sonstige laufende Auszahlungen17. - 00 0 0
23.100=18. Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der

Nummern 11 bis 17)
3.700 3.2000 1.700 10.200

-100=19. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18)

-3.700 -3.20012.000 -1.700 -10.200

-100=22. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich
Nummer 21)

-3.700 -3.20012.000 -1.700 -10.200

-100=22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)

-3.700 -3.20012.000 -1.700 -10.200

082.100Einzahlungen aus Investitionszuwendungen23. + 24.0000 0 0
0=31. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

der Nummern 23 bis 30)
82.100 24.0000 0 0

089.600Auszahlungen für Sachanlagen33. - 32.5000 500 0
0=38. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

der Nummern 32 bis 37)
89.600 32.5000 500 0

0=39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Saldo der Nummern 31 und 38)

-7.500 -8.5000 -500 0

-100=40. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)

-11.200 -11.70012.000 -2.200 -10.200

-100=46. Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber
dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)

-11.200 -11.70012.000 -2.200 -10.200
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische  Aufgaben im Produktbereich 1-51Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Umweltschutzmaßnahm
en

Nr.

Produkt
(sonstig)

56101

in €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen13. - 400

=18. Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der
Nummern 11 bis 17)

400

=19. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18)

-400

=22. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich
Nummer 21)

-400

=22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)

-400

=40. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)

-400

=46. Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber
dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)

-400
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Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort
Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen2Teilhaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09   Testorf-Steinfort

01.12.2020Datum:
13:28:02Uhrzeit:

Ein- und Auszahlungsarten
(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Anteile E.ON edis und
Zweckverband
Grevesmühlen

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine
Zuweisungen,

allgemeine Umlagen

Nr.

Summe aller
Produkte

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(wesentlich)

Produkt
(sonstig)

2 61101 61201 62601

in €in €in €in €
431.000Steuern und ähnliche Abgaben1. + 0431.000 0
114.800Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfereinzahlungen
2. + 0114.800 0

1.500Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen8. + 010.400 8.900
0Sonstige laufende Einzahlungen9. + 100100 0

=10. Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der
Nummern 1 bis 9)

547.300 100556.300 8.900

0Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen13. - 00 0
388.300Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen14. - 0388.300 0

300Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen16. - 19.10019.400 0
=18. Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der

Nummern 11 bis 17)
388.600 19.100407.700 0

=19. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der
Nummern 10 und 18)

158.700 -19.000148.600 8.900

=22. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich
Nummer 21)

158.700 -19.000148.600 8.900

=22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)

158.700 -19.000148.600 8.900

45.000Einzahlungen aus Investitionszuwendungen23. + 045.000 0
=31. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

der Nummern 23 bis 30)
45.000 045.000 0

45.000Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände32. - 045.000 0
=38. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

der Nummern 32 bis 37)
45.000 045.000 0

=39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Saldo der Nummern 31 und 38)

0 00 0

=40. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)

158.700 -19.000148.600 8.900

0Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

41. + 44.90044.900 0

0Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

42. - 46.40046.400 0

=44. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)

0 -1.500-1.500 0

=46. Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber
dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)

158.700 -20.500147.100 8.900
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Stellenplan Gemeinde Testorf-Steinfort
2021/2022

Keine Beschäftigten
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Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Testorf-Steinfort (Grevesmühlen-Land)
Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 623
Erhebungsjahr: 2021

Wert Punkte
Ergebnishaushalt
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr -793.811,00 €
Jahresergebnis -136.700,00 €
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres -930.511,00 €
Ausgleich des Ergebnishaushalts Nein -20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen 86,9% -3

Jahresergebnis ausgeglichen? Nein -2
Finanzhaushalt
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des
Haushaltsvorjahres

-479.023,00 €

jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -108.300,00 € -2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.  des
Haushaltsjahres

-587.323,00 €

Ausgleich des Finanzhaushalts Nein -20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen
Auszahlungen

95,7% -1

Finanzplanungszeitraum
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums -1.595.344,00 €

Ergebnis je Einwohner -2.560,74 € -20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende
des Finanzplanungszeitraums

-970.423,59 €

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner -1.557,66 € -20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V

Haushaltssicherungskonzept erforderlich? Ja -60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht? Konsolidierungszeitraum 40
Einhaltung des Überschuldungsverbots
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres 1.574.825,91 € 0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums 823.782,00 € 0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im
Finanzplanungszeitraum abgebaut

nicht relevant 0

Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums
bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen
Konsolidierungszeitraum abgebaut

nicht relevant 0

Sonstige finanzielle Risiken
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung
im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist

kein 0

Weitere Kennzahlen
Investitionskredite je Einwohner 707,61 €
Zinsquote 3%
Tilgungsquote 16,7%
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite 5,5 Jahre

Seite 1 von 2
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fristenkongruente Finanzierung? Ja
Förderquote 47%
Liquiditätskredite je Einwohner 0,00 €
Forderungen je Einwohner 112,91 €
Werthaltigkeit der Forderungen 93,2%
freiwillige Leistungen je Einwohner 6,82 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen 0,5%
Bemerkungen der Kommune Soweit auf den letzten

Jahresabschluss zurückzugreifen
ist, wurden die Daten des JA 2017

verwendet.
Bemerkungen der RAB k.A.

GESAMTPUNKTZAHL: -108
LEISTUNGSGRUPPE: gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit

Seite 2 von 2

146

TOP 7

163 von 320 in Zusammenstellung



Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2020-331
öffentlich

23.11.2020
Frau Stoffregen

Annahme von Spenden für das Jahr 2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

10.12.2020 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung erteilt ihre Zustimmung zur Annahme von Zuwendungen lt. 
beiliegender Liste für die Errichtung eines Schwalbenhotels. Die Ausführung der Maßnahme 
ist im Haushaltsjahr 2021 geplant. Die bisher eingegangenen Spenden sollen daher auch 
erst 2021 aus dem Verwahrkonto in den Haushalt umgebucht werden.
                           
Sachverhalt: 
Gemäß § 44 (4) Kommunalverfassung MV darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
u.a. Zuwendungen (Spenden) einwerben und annehmen. Zuwendungen dürfen nur durch 
den Bürgermeister oder einen Stellvertreter eingeworben, das Angebot einer Zuwendung nur 
von ihnen entgegengenommen werden. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet die 
Gemeindevertretung, wenn die in der Hauptsatzung festgelegte Wertgrenze von höchstens 
100 Euro überschritten wurde.
Zusätzlich ist durch die Gemeinde jährlich ein Bericht zu erstellen, in welchem die Geber, die 
Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind. Der jeweils aktuelle Bericht ist 
der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.   
            

Finanzielle Auswirkungen:
Die Zuwendungen führen in der Regel zu Mehreinzahlungen und somit zur Verbesserung 
des Finanzhaushaltes.                
Anlage/n:
Übersicht Spendeneingänge Schwalbenhotel bis 30.11.2020               

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Name/ Firma des Spenders Geldspende
Betrag in Euro

Sachspende
Betrag in Euro Eingangsdatum Begünstigter Zweck

Hans-Jürgen und Ellinor Vitense 50,00 26.10.2020 Schwalbenhotel

Frank Wellmann 200,00 26.10.2020 Schwalbenhotel

Maik Schulz 200,00 26.10.2020 Schwalbenhotel

Jan-Peter Ingwersen GmbH & Co. KG 200,00 27.10.2020 Schwalbenhotel

Karin Kendziorra 50,00 29.10.2020 Schwalbenhotel

Wilms GmbH 250,00 29.10.2020 Schwalbenhotel

Peter Schrapers Metallbau GmbH 150,00 02.11.2020 Schwalbenhotel

Jenning Grundstückspflege GmbH 250,00 03.11.2020 Schwalbenhotel

Hartmut Mohr 50,00 04.11.2020 Schwalbenhotel

Canal-Control Clean Hanse GmbH 500,00 12.11.2020 Schwalbenhotel

Christel Neubauer 300,00 17.11.2020 Schwalbenhotel

Grevesmühlen,
Ort, Datum Unterschrift Dienstsiegel

Übersicht der Spendeneingänge gem. § 44 Absatz 4 Satz 5 KV M-V

Jahr: 2020Gemeinde: Testorf-Steinfort
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2020-325
öffentlich

11.11.2020
Freytag, Dana

2. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Testorf-Steinfort 
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge 
der Wasser- und Bodenverbände Stepenitz-Maurine und Schweriner 
See/Obere Sude
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

10.12.2020 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Testorf-Steinfort beschließt die 2. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Gemeinde Testorf-Steinfort über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der 
Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände Stepenitz-Maurine und Schweriner-
See/Obere Sude.
  
Sachverhalt:
 
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der zu zahlende Beitrag an den Wasser- und 
Bodenverband um 5759,50 € erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus der Anhebung des 
Beitragssatzes des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine von 6,80 
€/Beitragseinheit auf 9,30 €/Beitragseinheit.
In diesem Zuge wurde die Kalkulation der Verwaltungsgebühr überprüft. Gegenüber der 
letzten Kalkulation im Jahr 2016 erhöht sich die Verwaltungsgebühr von bisher 1,42 €/ha auf 
1,92 €/ha und Jahr.

Der Gebührensatz erhöht sich insgesamt somit von bisher 9,22 €/ha auf 12,33 €/ha. 

Die Kalkulation ist der Beschlussvorlage beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:
Mit der Anhebung der Gebühr wird vermieden, dass eine Unterdeckung zu Lasten des 
Haushaltes der Gemeinde Testorf-Steinfort entsteht.
 
Anlage/n: 
- 2. Satzung zur Änderung der Satzung
- Kalkulation
  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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2. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Testorf-Steinfort über die  

Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und 

Bodenverbände Stepenitz-Maurine und Schweriner See/Obere Sude vom 

   

 

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 

777), des § 3 des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden 

(GUVG) vom 4. August 1992 (GVOBl. M-V S. 458), zuletzt geändert durch das 

Gesetz vom 26. November 2015 (GVOBl. M-V. S. 474) sowie §§ 1, 2, 6 und 7 des 

Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 146), zuletzt 

geändert durch das Gesetz vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166 wird nach 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung Testorf-Steinfort vom    die 2. 

Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Testorf-Steinfort über die 

Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und 

Bodenverbände Stepenitz-Maurine und Schweriner See/Obere Sude erlassen:  

 

Artikel 1 

Änderung der Satzung 

 

Die Satzung der Gemeinde Testorf-Steinfort über die Erhebung von Gebühren zur 

Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände Stepenitz-Maurine 

und Schweriner See/Obere Sude vom 18. Januar 2016 wird wie folgt geändert: 

 

§ 3 „Gebührenmaßstab und Gebührensatz“ erhält folgende Änderung: 

 

1. Absatz 2 wird wie folgt geändert: „Der Gebührensatz beträgt ab dem 1. Januar 

2021 einheitlich 12,33 €/ha. 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.  

 

Testorf-Steinfort, den    

 

 

 

Vitense 

Bürgermeister        (Dienstsiegel) 

 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften 

verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung für 

das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser 

öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese 

Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 

Bekanntmachungsvorschriften.  
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Gebührenkalkulation

Produkt: 552.02 Wasser- und Bodenverbände

1. Verwaltungsgebühren

Aufwandsarten PSK Grundlage 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist Durchschnitt 

Personalaufwendungen Steuern und Abgaben insgesamt 50+51 JA 145.300,05 102.948,17 118.896,74

Gemeinkosten 20% KGSt 29.060,01 20.589,63 23.779,35

Anzahl Vbe Steuern/Abgaben gesamt 2,75 3,2 3

Anzahl VbE für WBV 0,75 0,75 0,75

Sachkosten   15.600 € KGSt, pro VbE 11.700,00 11.700,00 11.700,00

Personalkosten WBV 47.552,74 28.954,17 35.669,02

Verwaltungsaufwand p.a. 59.252,74 40.654,17 47.369,02 49.091,98

Gesamtfläche in ha über alle GKZ 25.592,88

Verwaltungsgebühr €/ha und Jahr 2020 1,92

letzte Kalkulation 2016 1,42

Kalkulation Gebührensatz Wasser- und Bodenverband 

für die Gemeinde Testorf-Steinfort

für das Jahr 2021

WBV Stepenitz-Maurine

Grundsteuerpflichtige Fläche in ha 2197,1854

Beitragseinheiten 2294,8

Betrag je Beitragseinheit 9,30 €

Summe Beitragseinheiten 21.341,64 €

Rohrleitungszuschlag 1.965,28 €

Verwaltungsgebühr 4218,595968

Gebühren inklusive Verwaltungsgebühr 27.525,52 €

Gebührensatz 12,53 €
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WBV Schweriner See/Obere Sude

Grundsteuerpflichtige Fläche in ha 162,8694

Beitragseinheiten 167,57

Betrag je Beitragseinheit 7,50 €

Summe Beitragseinheiten 1.256,78 €

Verwaltungsgebühr 312,709248

Gebühren inklusive Verwaltungsgebühr 1.569,48 €

Gebührensatz 9,64 €

Mischkalkulation

Grundsteuerpflichtige Fläche in ha 2360,0548

Summe Beitragseinheiten 22.598,42 €

Rohrleitungszuschlag 1.965,28 €

Verwaltungsgebühr 4.531,31 €             

Gebühren inklusive Verwaltungsgebühr 29.095,00 €

Gebührensatz (€/ha) 12,33 €

2020 9,22 €                     
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2020-328
öffentlich

20.11.2020
Maaßen, Birgit

Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses zur Anpassung 
der Bewertungsrichtlinie und der Inventurrichtlinie bzgl. der 
Behandlung von GWG
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

10.12.2020 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt, die Wertgrenze für die Erfassung von geringwertigen 
Vermögensgegenständen (GWG) auf 400 bis 1.000 EUR festzusetzen. Für diese 
Vermögensgegenstände wird eine Inventarnummer (Barcodeetikett) vergeben und beklebt. 
Weiterhin stimmt die Gemeindevertretung diesbezüglich der Änderung der Richtlinie zur 
Bewertung des kommunalen Vermögens in der Verwaltungsgemeinschaft Grevesmühlen in 
der Fassung vom 27.07.2012 (Bewertungsrichtlinie – BewertR_GVM) und der 1. Änderung 
der Inventurrichtlinie für die Stadt Grevesmühlen, das Amt Grevesmühlen-Land und die 
amtsangehörigen Gemeinden in der Fassung vom 29.01.2007 zu und folgt somit der 
Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses. 
 
Sachverhalt:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in einer seiner vorangegangenen Sitzungen bereits 
intensiv über das Thema Inventar diskutiert und insbesondere eine Überprüfung der 
Wertgrenzen für GWG im Hinblick auf eine wirtschaftliche Haushaltsführung empfohlen. 
Diese Wertgrenze beträgt aktuell 60 -1.000 Euro netto.
Daraufhin hat die Verwaltung anhand der Buchungen der vergangenen Jahre eine 
Überprüfung vorgenommen und mit den Bürgermeistern, insbesondere der größeren 
Gemeinden, abgestimmt, ab welchem Wert die geringwertigen Vermögensgegenstände 
zukünftig aufzunehmen bzw. zu bilanzieren sind. 
Gegenstände unterhalb der Wertgrenze von 400 EUR netto (aktuell 60 EUR netto) werden 
direkt als Aufwand/ laufende Auszahlung im Jahr des Zugangs gebucht. Innerhalb der 
Wertgrenze von 400- 1000 EUR netto werden die Gegenstände als Investition behandelt 
und in das Inventar aufgenommen; mit einer Inventarnummer (Barcodeetikett) versehen, 
sowie über eine Schnittstelle in die Anlagenbuchhaltung gebucht.
Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung erfolgt eine Vollabschreibung auf 1 Euro je 
Vermögensgegenstand mit anschließender In-Abgang-Stellung, im Ergebnishaushalt/ der 
Ergebnisrechnung wird die Vollabschreibung in der Kontenart 53801 ausgewiesen 
(Anschaffungskosten abzüglich 1 EUR) und ein Verlust (in Höhe von 1 EUR) aus dem 
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens im Konto 5651 gebucht. Im 
Finanzhaushalt erfolgt eine Buchung als investive Auszahlung in der Kontenart 785.
Die Anpassung erfolgt über eine Änderung der „Richtlinie zur Bewertung des kommunalen 
Vermögens in der Verwaltungsgemeinschaft Grevesmühlen“ und einer Änderung der 
Inventurrichtlinie.
Die Beschlussfassung der Stadt, des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden 
sollte hinsichtlich der Wertgrenze und der Verfahrensweise einheitlich erfolgen. 
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Vorlage VO/09GV/2020-328 Seite: 2/2

Finanzielle Auswirkungen: -
 
Anlagen: 
1. Änderung Inventurrichtlinie
3. Änderung Bewertungsrichtlinie

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen
Der Bürgermeister

3. Änderung der Richtlinie
zur Bewertung des kommunalen Vermögens in der Verwaltungsgemeinschaft 

Grevesmühlen in der Fassung vom 27.07.2012 (Bewertungsrichtlinie – BewertR_GVM)

vom 09.11.2020

(1) Die Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens in der 
Verwaltungsgemeinschaft Grevesmühlen in der Fassung vom 27.07.2012 
(Bewertungsrichtlinie – BewertR_GVM) wird wie folgt geändert. 

Im Punkt 4.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung wird folgender Absatz 2 geändert: 
(2) GWG gehören zum beweglichen Anlagevermögen. Sie sind selbständig nutzbar, 
unterliegen der Abschreibung und liegen wertmäßig unter 1.000 Euro netto. 

Im Punkt 4.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung wird folgender Absatz 3 geändert: 
(3) Bilanzierung von GWG: laut Inventurrichtlinie der Stadt Grevesmühlen werden 
abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbstständig 
nutzbar sind und deren AHK mit einem erkennbaren Wert unter 400 Euro netto 
liegen, nicht aufgenommen. Vermögensgegenstände über 400 Euro netto sind zu 
erfassen. Sie werden mit ihren AHK bilanziert, im Jahr der Anschaffung auf 1 Euro je 
Vermögensgegenstand abgeschrieben und ein Verlust (1 Euro) aus dem Abgang von 
Sachanlagen gebucht.

(2) Diese Änderung der Dienstanweisung tritt ab sofort in Kraft. 

Grevesmühlen, den 09.11.2020

Lars Prahler
Bürgermeister
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Stadt Grevesmühlen
Der Bürgermeister

1. Änderung der Inventurrichtlinie
für die Stadt Grevesmühlen, das Amt Grevesmühlen-Land und die amtsangehörigen 

Gemeinden in der Fassung vom 29.01.2007

vom 09.11.2020

(1) Die Inventurrichtlinie für die Stadt Grevesmühlen, das Amt Grevesmühlen-Land und 

die amtsangehörigen Gemeinden in der Fassung vom 29.01.2007 wird wie folgt 

geändert:

Punkt 1.4.3. Einzelerfassung der Bestände  

Grundsätzlich sind alle Vermögensgegenstände und Schulden einzeln nach Art, 

Menge und Wert zu erfassen. Die Regelungen des § 31 GemHVO- Doppik (vom 
25. Februar 2008 zuletzt geändert durch Artikel 13 der Verordnung vom 9. 
April 2020) zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern gelten entsprechend. 
Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die 
selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 
mit einem erkennbaren Wert unter 400 Euro netto (ohne Umsatzsteuer) 
liegen, werden nicht aufgenommen. Vermögensgegenstände über 400 Euro 
netto sind zu erfassen.

Festbewertunq (§ 240 III HGB)

Die Bildung von Festwerten ist für den Bereich des Sachanlagevermögens sowie 

für den Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren möglich. Bei der 

Festbewertung handelt es sich um eine periodische Erleichterung der Verpflichtung 

zur jährlichen Bestandsaufnahme. Für die erstmalige Bildung eines Festwertes ist 

eine körperliche Inventur durchzuführen. Danach ist die körperliche Aufnahme nicht 

für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres erforderlich, sondern kann in zeitlich 

vorgegebenen Abständen (spätestens nach 3 Jahren) durchgeführt werden. Bei der 

Bildung von Festwerten wird vom Ausgleich des Verbrauchs, von Abgängen und 

Abschreibungen der in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis 

zum Jahresende (31. Dezember) durch Zugänge ausgegangen, so dass die 

Vermögensgegenstände mit gleich bleibendem Wert und gleich bleibender Menge 

nachgewiesen werden können. Die Inventurleitung bestimmt den Zeitpunkt und den 

konkreten Umfang einer Festbewertung in Sonderrichtlinien.

Gruppenbewertung (§ 240 IV HGB)

Die Gruppenbewertung kann angewandt werden auf gleichartige und gleichwertige 
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Vermögensgegenstände. Die Gruppenbewertung stellt eine Vereinfachung bei der 

Bewertung dar. Die zusammengefassten Gruppen dürfen mit dem gewogenen 

Durchschnitt angesetzt werden. Die gruppenweise Zusammenfassung ist auch im 

Inventar und damit bereits bei der Inventur möglich. Die Bestandsaufnahme erfolgt 

nach den allgemeinen Regeln dieser Richtlinie (z.B. Schulmöbel in den Schulen als 

Klassensätze; Geschirr, Spielsachen o.ä. in den Kindertageseinrichtungen). Die 

Inventurleitung legt den Zeitpunkt und die Gruppen in Sonderrichtlinien fest.

(2) Diese Änderung der Dienstanweisung tritt ab sofort in Kraft. 

Grevesmühlen, den 09.11.2020

Lars Prahler
Bürgermeister
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2021-338
öffentlich

11.01.2021

Diskussion und Beschluss "Aufnahme eines Kredites zur 
Finanzierung der Erschließung des B-Planes Nr. 3 "Am Gutshof 
Testorf"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

21.01.2021 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

 
 
Sachverhalt:
 
Der Bürgermeister hat um eine Beratung zu diesem Thema gebeten und beigefügte Anlagen 
eingereicht.

Finanzielle Auswirkungen:
 
Anlagen:
Anschreiben an die Stadtverwaltung vom 07.01.2021
Presseartikel „Hagenower Kreisblatt“ vom 18.12.2020 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Zuc TOP 4/1

Gemeinde Testorf-Steinfort
Der Bürgermeister
Rathausplatz 1
23936 Grevesmühlen

Stadt Grevesmühlen
Rathausplatz 1
23936 Grevesmühlen

07.01.2021

Bebauungsplan Nr. 3 „Am Gutshof" im Ortsteil Testorf der Gemeinde Testorf-Steinfort
Antrag einer Darlehnsgewährung durch die Stadt Grevesmühlen für die
Gemeinde Testorf-Steinfort

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Stadtvertreter,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Testorf-Steinfort hat im Ortsteil Testorf ein unerschlossenes B-Plangebiet,
B-Plan Nr. 3 „Am Gutshof", dieses Gebiet umfasst 12 Baugrundstücke und soli möglichst
noch 2021 erschlossen werden.
Um die Erschließung durchzuführen, benötigt die Gemeinde eine finanzielle Unterstützung
im Rahmen eines zeitlich begrenzten Darlehns.
Dieser Finanzrahmen umfasst aus heutiger Schätzung durch das Planungsbüro
800 Tausend Euro, damit würden die Grundstücke baureif.
Die Laufzeit könnte 5 Jahre betragen und bei Verkauf der Grundstücke sollte der Erlös direkt
zur Tilgung genommen werden.
Um den bauwilligen jungen Menschen auch bezahlbare Grundstücke anbieten zu können,
müssen die Erschließungskosten niedrig gehalten werden, da die Kosten zur Errichtung der
Wohnhäuser ebenfalls mit eingeplant werden müssen.

lch sehe hier eine sehr gute Möglichkeit in eine Art Kooperation mit der Stadt Grevesmühlen
unser Vorhaben zum gegenseitigen Vorteil zu verwirklichen.

Die Rücklagen der Stadt Grevesmühlen betragen ca. 5 Millionen Euro, dafür musste die Stadt
2019 ca. 25 Tausend Euro Negativzinsen (Verwahr-Entgelte), auch bekannt unter Strafzinsen,
zahlen.
In der Einheitskasse (Rücklagen der Stadt Grevesmühlen und der Gemeinden des Amtes
Grevesmühlen-Land) befinden sich rund 10 Millionen Euro, hierfür müssen jährlich ca.
50 Tausend Euro an Negativzinsen an die Banken gezahlt werden, Gelder die
unwiederbringbar verloren sind, die Banken freuen sich.

Wenn aber aus der Einheitskasse zinslose Darlehn an die Gemeinden ausgereicht werden,
sparen die Gemeinden, die die Einheitskasse füllen, die Zahlung von Negativzinsen.
lm Gegenzug bekommen die Gemeinden ein zinsloses Darlehn und können ebenfalls viel
Geld sparen.
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Wie könnte eine Solidarität unter den Kommunen besser aussehen?

Einzelheiten sollten mit den Fachbereichen und dem Planungsbüro abgesprochen werden,
um danach konkrete Entscheidungen zu treffen.

Sol !ten Sie weitere Informationen meinerseits benötigen, so stehe ich lhnen jederzeit zur
Verfügung.

In der An lage übersende ich lhnen einen Artikel des „Hagenower Kreisblatt" der SVZ vom
18. Dezember 2020.
Hier wird die Situation zur Vermeidung von Negativzins-Zahlungen an dem Beispiel der
Gemeinde Gal lin im Amt Zarrentin sehr gut beschrieben.

Mit freundlichem Gruß
Hans-Jürgen Vitense
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SE1TE 7

Neuer Weg
nach Hof
Gallin frei

0ALLIN Die Galliner und
die Bewohner der urnlie-
genden Onsteile können
zu Fuß oder per Rednach
Hof Gatlin gelangen. Ver-
treter yarn Batmen Zar-
remin, vo m Ingenieurbü-
ro und ein Gemeinde-
arbeiter haben die 1,1 Ki-

5 l ometer l ange Trasse en t -
lang derB 195 filr Spazier-
Alger sowie Radler frei-
gegeben. Die Kasten be-

111 laufen sich fur Gallin auf
E 250000 Euro. nsch

Gallin vermeidet Negativzinsen
Gemeinde vergibt Kredite ans Amt Zarrentin und an Gemeinde Kogel — und spart so rund 50 000 Euro

Von Nadine Schuldt

GALLIN Die Gerneinde Gallin
wender i rn nächst en Jahr ei nen
Kniffan,umGeld zusparen. Die
Kommunevegibrein Darlehen
in Hobe von zwei Millionen
Eum an das Ann Zarrent i n und
�G �L �H �� �* �H �P �H �L �Q �G �H �� �. �R �J �H �/ �� �Ä �: �L �U �� �6 �S �D ��
= damit Negativzinsen in Hö-
he von 50 000 Euro", erläutert
Gallim Bürgenneister Klaus-
Dieter Müller (CDU). Die
Nachri cht  wurde i n der Di skus-
si on urn den I  l aushal t  bekannt

K1-1'eben-
Von den zwei  Mi l l i onen Eum

f l i eßen rund 1,1 Mi l l i onen Euro
in den Neehm, des Zanerniner
Armsgebäudes beim Kloster -
etwa ein Viertel der geplanten

Corona-Virus
hat den Kreis

im Griff
13012ENPURG Es wird itnmer
deutlichen Das Comna-Virus
i st  i n der  Fl äche angekommen
Die Mehrheir der gestern dem
Landkreis gemeldeten, neuen
Coronaf äl l e kommr  aus Haas-
arztpraxen zwischen Elbe und
Pl aner See.  Das Gesundl i ei t s-
amt registriert 36 neue FM1e.
Die Zahl der mationär behan-
delten Personen steigt auf 32,
aktiv infiziert sind im Land-
kreis 350 Menschen. Und der
Inzidenzwert tìir Donnerstag
liter bei 119.5. Auch in der
Erstaufnahmeeinrichtung in
Horst gah es in den vergange-
nen Tagen23 positive Corona-
fMle. Linter den Infizierten
sind vier Mitarbeiter. Bei den
Corona-Ausbrüchen un
kenhaus Boizenburg und im
Altenheim Krenzlin gibt es
derzeit keine weiteren positiv
Getesteten. men

Gesamtkosten von vier Müllo-
nen Euro.  Di e anderen 900 000
Eum sus Gal l i n sol l en i n di e Er-
schl i eßungei nes Wohrt gebi et es
i n der Gemei nde Kogel  f l i eßen.
Al l erdi ngs sei  di es zunächst  nur
�D �Q �J �H �G �D �F �K �W �Ä �� �G �D �� �. �R �J �H �O �� �Q �R �F �K �� �N �H �L ��
nen beschlossenen Haushalt
habe,  er l äuren Armskärnmer i n
Janine Dietz.

Die Gemeinde Kogel freut
�V �L �F �K �� �• �E �H �U �� �G �L �H �� �0 �| �J �O �L �F �K �N �H �L �W �� �� �Ä �) �• �U
uns i st  esgünst i g wel l  wi rkei ne
Formalitäten mit der Bank ha-
bee, sagt Kogels Bürgermeis-
ter Henning Werner . Die Ge
rnei nde muss spät er das Darl e-
hen zurikirzahlen - ohne Zin-
gen.  Das sei  ei n Zei chert ,  cl ass
man si ch i m Amt sberei ch hel f e,
so Werner.

Hinteigninch Gallin hat taut
I  l aushahspl an Mr 2021 l i gui de
Mittcl,alsoverfiigbaresGeld,in
HöhevonneunMillionenEuro.
' ,Tech Abzug ei nes Frei bet rages
von ei ner  Mi l l i on Eummussdi e
Gemeinde so genannte Ver .
wahr-Entgelte,alsoNegativzin-
sen, auf di e rest l i chen acht Mi l -
lionen Eum zahlen. Mit dem
Dar i ehen umgeht  di e Gemei n-
cledieseAusga ben

Darüber hinaus hat dieses
Dariehen noch einen weiteren
�S �R �V �L �W �L �Y �H �Q �( �I �I �H �N �W �� �I �X �U �� �* �D �O �O �L �Q �� �Ä �' �L �H
Rückzanlungenwenien künftig
ni cht  zur Berechnung von Auf -
wendungen,  wi e bei spi dswei se
der Kreisumlage, hemngem-
gen",sagt  Ml i l l er,  Durch di e ho-
ller' Aufwendungen für 2021

muss di e Konunune künf t i g et .
was t i ef er i ns Gemei ndesäckel
greifen. So werden Mr die
Annsumlage 1,15 Millionen
Euro und für die Kreimmlage
3,2 Millionen Rum veran-
sehl agt .  Der höchste Posten i st
aher  di e Fi nanzausgl ei chsum-
lage Land mit 3,37 Millionen
�( �X �U �R �� �� �Ä �' �L �H �� �W �X �W �� �X �Q �V �� �U �L �F �K �W �L �J �� �Z �H �K ��
wei l  wi r si e sus unserer Nel da-
ge st emmen müssee,  sagt  Gal -
lins Biirgermeister.

Das könnte die Gemeinde
verrneiden, indem sie ihre
HekeIze erhöht. Doch das
wolle sie nicht, so Miler. Die
Gal l i ner berurcht en,  dass dann
wei t ere Fi rmen aus dent  Busi -
naSparIcA 24abwandem.Kein
Wunder  -  muss di e Kommune

Fehler  ein- und ausgeräumt
Vorstände betonen: Bei der Sparkassenfusion ist alles im grünen Bereich

Vrm Bert Schüttpeb

SCHWERWHAGENOW Viel
Wmd um ei n Probl em,  das kei -
ne Auswirkungen hat So lässt
�U �L �F �K �� �G �H �U �� �6 �W �U �H �L �W �� �X �P �� �Ä �X �Q �D �O �H �H ��
sprochene Transaktionen" zu-
sammenf assen,  di e von Ober -
bürgenneister Rico Baden-
schi er der Sparkasse Parchi m-
LIIbz Zuge des Fusio more-
zesses vorgeworfen wurden.

�Ä �6 �S �D �U �N �D �V �V �H �Q �� �Q �X �W �] �H �Q �� �O �H �J �D �W �H
bilanzpolitische Gestaltungs-
spiehäume unterschiedlich.
Im Fusionsprozess wurde de-
ren Anpassungvereinharr. Die
Abstimmung dazu ist letztlich
nicht so erfolgt wie vorgese-
hen. Dabei isr uns ungewollt
ein Fehler in der Kommunika-
tion unterlaufen, den wir be-
�G �D �X �H �U �Q �³ �� �� �6 �R �� �- �R �D �F �K �L �P �� �= �L �H �J �O �H �U ��
Vorstandsvorsitzender Par-
�F �K �L �P �� �/ �• �E �] �� �� �Ä �: �L �U �� �K �D �E �H �Q �� �G �H �Q

Fehler einge-
räumt und aus-
geräumtu, be-�� �� �‡
tent Joachtrn
Ziegler.

Doch was ge-
nau verbirgt sich hinter diesen
�Ä �X �Q �D �E �J �H �P �P �F �K �H �Q �H �Q �� �7 �U �D �Q �V �D �N ��
�I �L �U �P �H �U �
 �" �� �� �Ä �( �V �� �K �D �Q �G �H �O �W �� �V �L �F �K �� �X �P
finanzpolitische Maßnah-
men', sagt Kai Lorenzen, Vor-
standsvorsitzender der Spar-
hsse Mecklenburg-Schwerin_
Konkret sei es damm gegan-
gen, zu welchem Zeitpunkt
Aufwendungen gebucht wer-
�G �H �Q �� �Ä �- �D �� �G �H �U �9 �R �U �J �D �Q �J �� �0 �D �] �H �� �E �H ��
rechtigter Vetärgerung ge-
fiihrt,stellt aber wederden Fu-
sionspmzess in Frage, noch
wirtschaftlich ein Problern fur
di e neue Sparl msse dar", versi -
chert  Kai  Lorenzen.  Es sei  kei n
Geld vemchwunden oder ver-
untreut won:fen. Es sei such

(—•\ kein finanzieller
Schaden ent-
standen, weder
rur die beiden
bisherigen Kre-
ditinstitute,

noch fiir die neue Sparkasse.
�. �D �L �� �/ �R �U �H �Q �] �H �Q �� �� �Ä �: �R �� �J �H �K �R �E �H �O �W
wi rd,  fal l en auch Späne.  In di e-
sem Fusi onsprozess wi rd sehr
intensiv und mit viel ilerzblut
gearbeitet. Da passien such
rnaleinFehlecloachitnZiegler
und ich haben uns zwischen-
zeitlich sehr partnerschaftlich
und konstruktiv dazu ausge-
tauscht. Der Fortserzung
unseres erfolgreichen Fusi-
onspmzesses und einer guten
Zusammenarbeit steht nichts
�P �H �K �U �� �L �P �� �: �H �J �H �� �³ �� �= �L �H �J �O �H �U �� �H �U ��
�J �l �Q �] �W �� �Ä �' �D �V �� �N �D �Q �Q �� �L �F �K �� �E �H �V �W �l �W �L ��
gen Wirarbeitenweiterdaran,
unsere Fusion zueinem Erfolg
zu machet e FOTOS.  CFRVI SERT

doch künf t i g den angekündi g-
t en Weggang ei ner Ni eder l as-
sung der Fi rma Tchi bo verkraf -
t en.  Decl ut ch sowi e durch das
Corona-Vi rus rechner di e kl rn-
meri n mi r Gewerbest euer-F. i n-
nahmen von et wa sechs Mi l l i o-
nen Eum - et wa drei  Mi l l i onen
El mo weni ger al s noch i m Vor-
j ahr.  Schl i eßl i ch muss ei n Fehl -
berrag sszn rend drei  Mi l l i onen
Eurn ausgegt i chen werden.  Das
i st  mögl i ch,daGal l i n i ndenver-
gangenen Jahren ei nen gewi s-
sen Tei l  sei ner Mnnahmen an-
�J �P �S �D �U �W �� �E �D �Q �H �� �� �Ä �7 �P �W �] �� �D �O �O �H �P �� �L �V �W �� �H �V
ei n super Haushal t ,wei l di e Ge-
rnei nde i nuner Roar hohe Ge-
werbest euer -Ei nnahmen hat
unddavonauchnochviel inves-
tieren lame, sagt Dietz.

MEDIEN
emjel'e

Seit wann
essen wir
Schokolade?
Kei n Wei hnacht en ohne Scho-
kol ade.  Kaurnzu Gl auben,  dass
di e Menschen i n Mrt tel arneri ka
when vor  1400 Jahren Kakao
anbaut en. Doch es dauene,  hi s
di eBohnenzuunskarnen,  Warm
es mi t  der Schoketadenherstel -
l ung i n Deutschl and !edgi ng,  er-
tahren Schi l l er und Lehrer haute
aut  der Websi t e.  Das Medi en-
proj ekt  i st  ehe Gernei nschaf ts-
akt i on des 54V-Bi l dungsmi ni ste-
gl um und unserer Zei t ung.

rill lh 11ndet  mtel m Websat
I d a www.svz.de/schule
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Kultur, Bildung und Soziales

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2020-323
öffentlich

05.10.2020
Schmitt, Claudia

Antrag auf Personalkostenzuschuss 2021 für die Jugendsozialarbeit
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

10.12.2020 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt, dem Verein für Jugendeinrichtungen NWM e. V. eine 
finanzielle Zuwendung für die Personalkosten der Jugendsozialarbeit für das Jahr 2021 in 
Höhe von …………. Euro zu gewähren.
 
Sachverhalt:
Mit Datum vom 31.08.2020 stellt der Verein für Jugendeinrichtungen NWM e. V. einen 
Antrag auf Gewährung einer finanziellen Zuwendung für die Personalkosten der 
Jugendarbeit 2021. 

Finanzielle Auswirkungen:
2.442,99 Euro
 
Anlagen:
Antrag auf Zuwendung Personalkosten Jugendarbeit 2021 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung entsprechend der Richtlinie der Stadt
Grevesmühlen zur Förderung sozialer und kuitureller Projekte vom 06.11.2017

stadt Grevesmühle.n
Bürgermeister Lars Prahler
Rathausplatz 1
23936 Grevesrnühlen

VVV

(wird von der verwaltung ausg füllt)
Antragseingang:

AZ:

Bearbeiter:
Bgrn

Eilt

_ _ _ _ Grevesmühlen
Prraegangen

HA

I AUG, '2!-,

KA1

Antragsteller: iite" ( Ludet`o tri CM 4-ALIAt aeo Le iiir,-.-V---1----
Ansbhrift:

LI

) 3 g 3 C Gefoyntili iem Miect Ir.G----
vertreten durch:

/

Ti-riAl jet, 0 ke
Telefon: (0  344
Fax:

E-Mail: AA G grütze.Almue bi iefrt — bii. (di?
Registereintrag u.nter r. im:
(Vereins-, Handersregister a_ ä.)

43cp Wreze.i 5 yea)6/e,,, (-fezveyn:c.MAI.
Bankverbindung: 31j,,  , GL----NODL:=FA Atit...----/ Voiti- a -ie,sci,i(jciAütt

Dt--"_2,3 Ali-Db 4302 (9(002 574.12 0I B A N :

Kontoinhaber: vercuit- fo:_:: lettzt de, w vi d., flkt,t et, 44,4/.e_. V

Es wird eine Zuwendung beantragt für:
(Bezeichnung der Maßnahme)
pey_n sta4 ur ô 24 ic,te4..,td,,t; zi,ce(a),,

yne indr `i-e4(-&-r1— _9feti4dcorg

BA

Genaue Beschreibung der Maßnahme:
(Darstellung, Zielsetzung, Art der Aktivitäten, Ort, beabsichtigter Beginn und Abschluss des Projektes)

4 01-(2 oey
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Aufstellung der Projektausgaben:

Hinweis: Wenn der Antragsteller für die Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt ist,

sind hier die Ausgaben ohne Umsatzsteuer anzugeben.

Falls der Platz nicht ausreicht, Rückseite odergesondertes Blatt verwenden.

Art der Ausgabe Betrag. Erläuterung.

Per0önn,at 05kAl. LK, 9-ag, ü 7-
'gtatif)germsenc_.£6, 53D , li-4

,i

Gesamtausgaben Lo_ og ( ify

öffentliche Zuwendungen

Für die Maßnahme wurden Welts folgende weitere Zuwendungen beantragt bzw.

(Bereits bewilligte oder in Aussicht gestellte Beträge sind mit einem * zu

kennzeichnen.)

Zuschuss des Kreises:41.49730.1ZAll17 ,7  N.W .11 .7 G..I•7

Zuschuss des Landes Mecklenburg-Vorpommern: 39- )97-3,55--
Sonstige öffentliche Zuwendungen:
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Sonstige Einnahmen oder Finanzierungsanteile Drifter (z. B. Stiftungen,

Sponsoren, Spenden):

Für die Maßnahme wurden bereits folgende weitere Beiträge oder andere

Finanzierungsanteile Dritter beantragt bzw. bewilligt. (Bereits bewilligte oder in

Aussichtgestellte Beträge sind mit einem * zu kennzeichnen.)

Art der Einnahme Betrag Erläuterung

Pix - vvy,',,•z, s g If2_ _. i / • / ,

Gesamteinnahme

Eigenanteil:

Hinweis: Die Verwendung des Eigenanteils muss durch prüffähige Unterlagen

belegbar sein.

verbleibender Eigenanteil Betrag Erläuterung

2 '4 9 2
,

1

Beantragte Zuwendung

Zu den Gesamtausgaben wird hiermit eine Zuwendung in Höhe von

Euro beantragt. Der Antragsteller erklärt, dass er für dieses Vorhaben zum

Vorsteuerabzug gemäß § 15 Umsatzsteuergesetz

berechtigt ist.

nicht berechtigt ist.

(Bitte ankreuzen)

TOP 12

182 von 320 in Zusammenstellung



Erklärung zur Vorfinanzierung/Abschlagszahlung (Bitte ankreuzen):

Die Vorfinanzierung durch den Antragstelfer ist gewährleistet.

Die Vorfinanzierung durch den Antragsteller ist nicht möglich. Eine
Vorauszahlung wird beantragt. Begründung:

1-)Q,f Krr,LIA -7/11.1.-i cyl 042,N N(h÷iLLU,0 (2it /1/14,, 4,1 e .V .
AA- si

„
,i A, b 24 9zir, 'LI t i e ( K_ I = e 2 A -Mitc- (id

Erklärung:

Der Antragsteller versichert, dass die beantragten Mittel im Falle der Bewilligung

wirtschaftlich und sparsam verwendet werden.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antrag (einschließlich Anlagen)

gemachten Angaben wird versichert.

Es wird erklärt, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde.

/-7

red(re(M'D4ji'llua MWs/ 27'
-Lee' ;274

rechtSverbindliche Unterschrift/Stempel
Verein fürJugendeinrichtunger

NWMe.V.
Kichplatz 5

23936 Grevesmühlen
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Antragsteller:                                                                        

Name: Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V.

Straße: Am Kirchplatz 5 PLZ / Ort: 23936 Grevesmühlen

Ansprechpartner: Frau Weinke

Telefon 03881 / 2203 Telefax 

E- Mail:            info@grevesmuehlen.de

Name und Ort des Kreditinstitut Volks-und Raiffeisenbank eG

IBAN DE23 1406 1308 0002 5182 60

BIC GENODEF1GUE

Kontoinhaber Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V.

an:

Landkreis Nordwestmecklenburg
Fachdienst Jugend
Postfach 1565
23958 Wismar 

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung        
Art der Zuwendung:

 Förderung von Personalkostenzuschüssen der Schulsozialarbeit

 Förderung von Personalkostenzuschüssen der Jugendsozialarbeit 

                                                                     

Bezeichnung der Maßnahme: Personalkostenzuschuss Jugendsozialarbeit

 Grevesmühlen Land

Ort der Maßnahme:
 
Grevesmühlen Land

Durchführungszeitraum von: 01.01.2021 bis: 31.12.2021

- 1 -

Wird vom Fachdienst Jugend ausgefüllt

AZ: …………………………………………

PK: ………………………………………… 
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Anlage zum Antrag vom: 27.08.2020

Träger: Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V.

Maßnahme: Personalkostenzuschuss JSA Grevesmühlen Land

Zeitraum: 01.01.2021 – 31.12.2021

Kosten- und Finanzierungsplan

I. Kostenplan

1. Personalkosten*
1 Stellen 12 Monate = 46.498,12 €

2. Berufsgenossenschaft/ Unfallkasse = 590,41 €

3. Personalnebenkosten* (genau beschreiben) =  €

4. Sonstige Kosten* =  €

Voraussichtliche Gesamtkosten = 47.088,53 €

II. Finanzierungsplan

1. Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen =  €

2. Eigenmittel des Trägers = €

3. Sonstige Einnahmen* = €

4. Zuwendung der Stadt / Gemeinde = 12.214,98 €

5. Zuwendung anderer Kreise         = €

6.
Sonstige Zuwendungen* 
(z.B. Stiftung, EU, Bund) =  €

7. Bundesagentur für Arbeit / ARGE =  €

Zwischensumme (aus den Positionen 1. Bis 5.) = 12.214,98 €

8.
Beantragte Zuwendung aus Mitteln des ESF über den Landkreises NWM 
und Fördermittel des Landkreises Nordwestmecklenburg = 34.873,55 €

Voraussichtliche Gesamteinnahmen = 47.088,53 €

Hinweise: Gesamtkosten und Gesamteinnahmen müssen übereinstimmen
* durch Einzelaufstellung ergänzen

- 3 -
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Lohnkostenvorausberechnung der Arbeitgeberbruttoausgaben je Arbeitnehmer
(inklusive Jahressonderzahlung, andere Zuschläge sowie zu leistende Sozialabgaben)

Name des Trägers: Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V.
  

Name des Arbeitnehmers: Katrin Heinze  geb. am: 28.10.1961
 

Anz. d. Arbeitsstunden je Woche und % Vergütung: 40 Std./ 100 %
Wöchentliche Arbeitszeit über ESF: 40 Std./

 
100 %

Vergütungsgruppe In Anlehnung an den TVL

Tarifvertrag/ Individualvertrag

Zusammensetzung der Arbeitgeberbruttoausgaben des Arbeitnehmers
 

        
Arbeitnehmerbrutto je Monat  3.202,35 €
  
       
Arbeitnehmerbrutto x 12 Monate  38.428,16 €
    
Jahressonderzahlung / Jahr   €
    
Sonstiges*  €

Sonstiges* €

   
Zwischensumme des Bruttoentgelt AN   38.202,35 €

Arbeitgeberanteil
ZVK

21 %
%

8.069,92 €
€ 

Summe Arbeitgeberbruttoausgaben und Jahr   46.498,12 €
 

        
Berufsgenossenschaft / Unfallkasse 590,41 €

Summe Arbeitgeberbruttoausgaben und Jahr
Inkl. Berufsgenossenschaft/Unfallkasse 47.088,53 €

dividiert durch 12 Monate entspricht     
durchschnittlich AG-Brutto/ Monat  3.924,04 €

* durch Einzelaufstellung ergänzen und zu begründen

- 4 -
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Konzept der Jugendsozialarbeit für die Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen der 

Jugendeinrichtungen in den Gemeinden 
Testorf-Steinfort und Upahl
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2.3 Soziale Benachteiligung
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5. Weiterbildung/ Qualifikation

6. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
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Konzept für die Jugendsozialarbeit in den Jugendeinrichtungen 
           der Gemeinden Upahl und Testorf-Steinfort

1. Sozialraum
Upahl und Testorf-Steinfort sind Gemeinden im Landkreis 
Nordwestmecklenburg im Land Mecklenburg Vorpommern. Die Gemeinden 
werden vom Amt Grevesmühlen-Land mit Sitz in der Stadt Grevesmühlen, die 
eine Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt bildet, verwaltet.

Die Gemeinde Upahl, mit 1552 Einwohnern und 12 Ortsteilen, liegt zwei 
Kilometer südlich von Grevesmühlen und nahe an der A20. Zur Gemeinde 
gehört ein Gewerbegebiet.  Es gibt einen Kindergarten, zwei Freiwillige 
Feuerwehren, einen Sportverein, einen Dorfclub und einen Jugendclub. Upahl 
ist landwirtschaftlich geprägt. 
Die Gemeinde Testorf-Steinfort, mit 626 Einwohnern und 6 Ortsteilen, liegt 
südöstlich von Grevesmühlen und 20km von Schwerin entfernt. Zur Gemeinde 
gehören eine Freiwillige Feuerwehr, ein Sportverein und ein Jugendclub.
In beiden Gemeinden gibt es einen stabilen Zusammenhalt. Viele Menschen 
sind in der Feuerwehr, in einer Sportgruppe, in der Seniorengemeinschaft und in 
der Gemeindevertretung. Durch gesellschaftliche Mitbestimmung entstand ein 
sozio-kultureller Raum mit Angeboten für Bildung, Arbeit, Kultur, Sport und 
Soziales.

2. Jugendsozialarbeit
2.1 Träger 
Der Träger ist der Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V.
Adresse: Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V.
                Am Kirchplatz 5
                23936 Grevesmühlen

Der Verein für Jugendeinrichtungen NWM e.V. ist seit 1992 ein gemeinnütziger 
Verein und anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und arbeitet auf Grundlage 
des satzungsgemäßen Zwecks. Er ist Träger der Jugendsozialarbeit im 
Amtsbereich Grevesmühlen –Land und Träger der Jugendarbeit im Kinder- und 
Jugendfilmstudio Grevesmühlen. 
Zum Verein gehören die Jugendsozialarbeiterin der Jugendeinrichtungen in 
Upahl und Testort-Steinfort sowie Leiter und Mitarbeiter des Kinder- und 
Jugendfilmstudio Grevesmühlen. Jeder arbeitet 40 Stunden in der Woche im 
jeweiligen Projekt. Der Verein ist in die örtliche Jugendhilfeplanung 
aufgenommen worden.

                                                                                                                               2
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2.2 Zielgruppe, Handlungsfelder, Zielsetzung, Methoden und Angebote
Die Jugendsozialarbeit wendet sich an alle Kinder und Jugendlichen und junge 
Erwachsene, im Alter von 6 bis 26 Jahren gleichzeitig und befasst sich 
besonders mit den jungen Menschen, die schwierig zu erreichen, sozial          
ausgegrenzt oder individuell beeinträchtigt sind. Die gesetzliche Grundlage für 
dafür findet sich in § 13 SGB VIII. Bedeutsam ist, dass dieser Paragraph eine 
Zielgruppendefinition mit bestimmten Merkmalen vornimmt und die Arbeit vom 
Bedarf her bestimmt wird.  Eingesetzt werden verschiedenen Formen 
sozialpädagogischer Hilfen bei der Aktivierung und Stabilisierung der 
Persönlichkeit ebenso wie bei der Bewältigung von Problemen etwa im Umfeld 
von Schule, Ausbildung und Beruf. 

2.3 Soziale Benachteiligung

Diese Zielgruppe erklärt sich durch auffälliges familiäres Umfeld, das für ein 
gelingendes Aufwachsen nicht die notwendigen Anregungen bieten kann, 
besonders bei schulischen  Problemen. Ziel ist es, die schulischen Probleme zu 
hinterfragen, die Ursache zu bestimmen. Dies geschieht durch Einzelgespräche, 
je nach Situation werden Eltern ins Gespräch integriert. Durch  
Konzentrationsübungen und die Nutzung pädagogischen Spielmaterials sowie 
kontinuierlicher Arbeit über einen längeren Zeitraum hinaus, soll das Kind oder 
der Jugendliche eigenständig lernen und durch den schulischen Erfolg 
selbstbewusster reagieren. 

Eine weitere Zielgruppe hat benachteiligte Lebensbedingungen wie 
Ausgrenzung oder Armut, belastende Wohnverhältnisse oder fehlende soziale 
Orientierung. Oft ist Mobbing ein Resultat eines oder mehrerer Indikatoren. Ziel 
ist es Möglichkeitsspielräume zu nutzen, in denen die Ansprüche und Ideen von 
Jugendlichen realisierbar werden. Teamarbeit hat sich zur Entspannung der 
Situation bewährt. Die Kinder und Jugendlichen lernen beim gemeinsamen Spiel 
den anderen besser zu verstehen. Eine vertraute Jugendgruppe kann die  Hilfe 
aufgrund von Selbsterfahrungen unterstützen. Es gibt Aktionsspiele und 
spezielle Kommunikationstechniken, die Frust und Ärger entfesseln.

Den Kindern  der Zielgruppe mit mangelnder Wertevermittlung und mangelnder 
Sprachförderung, besonders in den unteren Klassenstufen, kann  sowohl im 
Einzel- als auch im Gruppengespräch durch Hinzunahme von Spielen, die das 
Sprechen fördern, geholfen werden. Die Stärkung des Selbstwertgefühls sollte 
mit Hilfe der Ausnutzung dessen, was die Kinder sehr gut können, herbeigeführt 
werden, damit die Einzelarbeit zum Ziel führt.

                                                                                                                           3   
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Soziale Benachteiligung auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt aufgrund von 
wenig oder nicht erfolgreicher Schul- bzw. Berufslaufbahn erfährt eine weitere 
Zielgruppe. In der Jugendeinrichtung sollte es immer möglich sein, Hilfestellung 
bei Bewerbungen anzubieten. Im Vorfeld dazu könnte der Ausbildungsmarkt 
besucht werden, der sich im sozialen Umfeld befindet. Das Verhalten bei einem 
Vorstellungsgespräch kann simuliert werden. Ziel ist es, Erfolge beim 
Schulabschluss oder im Beruf zu erlangen. 

Eltern und Sorgeberechtigte werden in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt. Als 
Voraussetzung dafür wird das soziale Umfeld genauestens analysiert. Danach 
erfolgt Unterstützung in Form von Beratungen, die Rückhalt verschaffen, 
Perspektiven aufzeigen und schwerwiegende, soziale und emotionale Probleme 
lösen. Im engen Austausch werden Eltern und Sorgeberechtigte in 
alltagspraktischen Fragen unterstützt. Die Eltern können besonders in den 
Abendstunden in die Jugendclubs zur Beratung kommen, bestenfalls mit 
telefonischer Anmeldung. 

Wenn Herkunft, Nationalität und Religion zur sozialen Benachteiligung wird, 
hat es sich bewährt, den Wissensmangel zu kompensieren. Demokratie und 
Toleranz werden gestärkt, sowie demokratisches Denken. Die Erarbeitung 
demokratischer Grundwerte  kann man mit Hilfe einer Filmproduktion 
zusammen mit der Jugendgruppe  leisten. Jeder Mitspieler erklärt einen Teil des 
Themas. Auch Projektarbeit zum Thema: „Eine Reise durch die Welt“ ist ein 
gutes Mittel für das Erlernen von Sitten und Bräuchen anderer Länder.

Die Benachteiligung durch den Faktor Geschlecht gibt es nicht.
Auch die Jugendarbeit ist dem Gleichheitsgrundsatz verpflichtet und ist 
gekennzeichnet  durch den Einsatz für ein gleichberechtigtes Zusammenleben, 
durch die Schaffung von Angeboten der Mädchen- und Jungenarbeit, der 
Unterstützung von Mädchen- und Frauenprojekten (Stärken vor Ort) und der 
grundsätzlichen Orientierung an Gendermainstreaming. Danach erfolgt die 
Sozialarbeit.

2.4 Individuelle  Beeinträchtigung 

Dazu gehört die Zielgruppe mit eingeschränkten Faktoren zu Körper, Psyche 
und Geist und die Zielgruppe mit Lernbehinderung und  Lernstörungen sowie 
beeinträchtigende Erkrankungen, psychischen Störungen und 
Verhaltensauffälligkeiten. Eine am SGB VIII, §1 ausgerichtete individuelle 
Förderung durch die Sozialarbeit setzt am individuellen, subjektiven Erleben 
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und Handeln an. Das erfordert eine gute Integration in das Team, um helfen zu
 können.  Durch die Nutzung gemeinsamer Interessen, beispielsweise durch 
Musik, Kunst oder Sport werden diese Benachteiligten systematisch in die 
Gruppe eingegliedert. Erfolge diesbezüglich zeigten sich in den Vorjahren. 
Toleranz ist das höchste Gebot. Es gibt viele Projekte, die dazu führen, dass das 
Selbstwertgefühl angeregt wird.

2.5 Beispiele besonders erfolgreicher Arbeitsmethoden

In der Jugendeinrichtung Upahl ist die Hilfe bei Schulprojekten sehr beliebt 
sowie die Nutzung des Bewerbungstrainings für Lehrstellensuche und 
Berufssuche.  Musizieren, Singen und Tanzen spielen in allen 
Jugendeinrichtungen eine große Rolle.  Diese Interessengebiete werden zur 
Teambildung  in beiden Jugendeinrichtungen genutzt. Durch das Vorbild des 
aktiven Sportvereins beider Gemeinden sind die Kinder und Jugendlichen gern 
sportlich aktiv. Besonders Fußball spielt eine große Rolle. Höhepunkte sind 
Kinderfeste und Sportfeste, bei denen sich die Kinder- und Jugendgruppen aktiv 
einbinden. 
In jedem Jahr wird ein Winterferien-, Sommerferien- und Herbstferienpass 
erstellt. Ziel ist es, die Kinder aus beiden Gemeinden zusammenzuführen und 
das gegenseitige Verständnis zu erweitern. Gemeinsame Tagesfahrten in den 
Kletterpark, in den Hansa-Park, nach Babelsberg ins Filmstudio, in Tierparks 
oder in Sportparks gehören ständig zu den Handlungsspielräumen, in denen die 
Ansprüche und Ideen der Kinder und Jugendlichen realisiert worden sind. Ziel 
ist es, Möglichkeitsräume zu erschließen, in denen Kinder und Jugendliche sich 
die Erfahrung der eigenen Stärkte und Kompetenz  aneignen und Muster 
solidarischer Vernetzung erproben können. Die Arbeit beinhaltet also eine 
Struktur von Freizeitangeboten, die sich den Interessen  der jugendlichen 
Zielgruppe zuwendet.
Projektarbeit erweitert inhaltlich die soziale Betreuung. Pro Jahr werden bis 10 
Kleinprojekte durchgeführt. Dazu zählen obligatorisch die 
Arbeitsgemeinschaften Sport und Spiel, Natur und Umwelt sowie Foto/Film. 
Zusätzlich werden Projektangebote des Landesjugendringes durchgeführt, die 
sich mit Toleranz und Demokratie befassen. 

2.6 Kinderschutz

Die Rechtsgrundlage für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor 
Kindeswohlgefährdung, Vernachlässigung und Missbrauch ist im 
Bundeskinderschutzgesetz 8a SGB VIII verankert. In Kenntnis dessen, dass
Kindeswohlgefährdung eine gewaltsame körperliche, geistige oder seelische 
Schädigung ist, die in Familien oder Institutionen geschieht und zur 
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Verletzungen und  Entwicklungsstörungen führen kann und damit das Wohl und 
die Rechte  eines Kindes beeinträchtigen oder bedrohen könnte, erfolgt ständig 
die Achtsamkeit bei der sozialen Arbeit  Die Gefährdung geschieht bewusst oder 
unbewusst. Die Arbeit beachtet die Unterschiede der  Misshandlung als aktive  
und die Vernachlässigung als passive Form. 
Beispiele sind sichtbare äußere Erscheinungen, wie Unterernährung, fehlende 
Körperhygiene, stark verschmutzte und verschlissenen Kleidung. 
Verhaltensauffälligkeiten sind apathisches oder verängstigtes Auftreten, 
Äußerungen des Kindes, die auf Vernachlässigung hinweisen, der Schule fern 
bleiben oder Begehen von Straftaten sind oft Anhaltspunkte für Gefährdung , 
wonach Handlungsbedarf  der Sozialarbeit entstanden ist. Bei Bekanntwerden 
gewichtiger Anhaltspunkte  wird eine Gefährdungseinschätzung vorgenommen.

Kinderschutzkonzept, Checkliste der Start gGmbH

1. Gewichtige Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung werden durch den 
Jugendsozialarbeiter wahrgenommen und die Beobachtungen werden 
dokumentiert. Ein Verdachtsprotokoll hilft, die Gedanken zu 
strukturieren. Notwendig ist eine genaue Dokumentation des Verhaltens 
und der Beobachtungen mit entsprechendem  Datum. 

2. Bei vertrauten Kollegen oder im Team sollte der Verdacht geäußert 
werden und um Rat gefragt werden. Nach Bedarf wird eine Fachkraft 
hinzugezogen. Bewährt hat sich die Hilfe der Erziehungsberatungsstelle 
des Jugendhilfezentrums in Rehna.

3. Wenn im Austausch der Verdacht bestätigt wird, muss der Träger 
informiert werden. 

4. Danach wird das Gespräch mit dem Kind oder Jugendlichen gesucht und 
informiert, dass man immer wieder ins Gespräch kommen kann. Man 
sollte gut zuhören, nichts herunterspielen und verstehen ohne zu 
bewerten.

5. Es folgt eine schriftliche Benachrichtigung an das Jugendamt und die dort 
fachkompetenten Mitarbeiter.

                                                                                                                               
Keinesfalls sollte man im Alleingang agieren, sofort die Familie oder den 
vermuteten Täter informieren sowie sofort die Polizei einschalten. 
Den Kindern und Jugendlichen sollte die Kinderschutzhotline Mecklenburg-
Vorpommern ein Begriff sein, sowohl das Nottelefon. Darüber wird an der 
Informations-Wand in den Jugendclubs informiert. 
Für den Sozialarbeiter sind Ansprechpartner beim  Sozialpädagogischen Dienst 
im Fachdienst Jugend. Die letzte Fortbildung zum Kinderschutzverfahren 
erfolgte im November 2019.
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TOP 12

194 von 320 in Zusammenstellung



 
3. Räumliche Bedingungen in der Jugendsozialarbeit

3.1 Büro,Ausstattung, Öffnungszeiten

Der Arbeitsplatz für Vorbereitung und Dokumentation in der Jugendsozialarbeit 
befindet sich im privaten Umfeld. In den Jugendeinrichtungen gibt es kein Büro.
 
Die Jugendarbeit  in der Gemeinde Upahl findet Jugendclub Upahl statt sowie in 
der Schlossremise in Plüschow. Die Kinder und Jugendlichen können einen 
Medienraum und Kreativraum nutzen. Der Medienraum ist mit Computern, 
einer Spielkonsole, einem Beamer und  Digitalkameras sowie verschiedener 
Abspieltechnik ausgerüstet. Für die Kreativarbeit stehen Arbeitsmittel für 
Malerei, Holzbearbeitung, Lederarbeiten und diverse Tischspiele zur Verfügung. 
Im zweiten Raum können die Kinder und  Jugendlichen Tischtennis und Billard 
spielen. Ebenso gehört zu den Räumlichkeiten eine Küche. Ein Spielplatz und 
ein  Fußballplatz kann für die Arbeit genutzt werden.
Die Jugendarbeit in der Gemeinde Testorf- Steinfort findet im Jugendclub des 
Sportlerheims statt. Zur Ausstattung gehören ein Computer und eine große 
Auswahl von Spielen für Kinder jeden Alters. Die Küche ist im Raum integriert. 
Zur Nutzung gehören auch ein Fußballplatz, ein Spielplatz mit Tischtennisplatte 
und Volleyballfeld.
Der Jugendclub in Upahl ist dienstags und donnerstags von 14.30 Uhr bis 20.00 
Uhr geöffnet. Die Arbeit in der Schlossremise in Plüschow erfolgt immer 
montags. Die Öffnungszeiten richten sich nach Bedarf, im Kern aber wird 
14.30 Uhr bis 20.00 Uhr angeboten. Der Jugendclub in Testorf-Steinfort ist 
jeden Freitag, von 14.30 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet. An den Wochenenden und 
in den Ferien erfolgen auch Tagesfahrten oder Fahrten mit mehreren 
Übernachtungen. Die Arbeitszeit ist dann flexibel.

3.2 Öffentlicher Raum

Eine aufsuchende Jugendsozialarbeit ist bei festgelegten Öffnungszeiten der 
Jugendclubs nur sporadisch möglich. Es gibt Jugendcliquen, die sich im 
öffentlichen Raum aufhalten und sich nicht im institutionellen Raum treffen. 
Schwerpunkte der Arbeit sind die Unterstützung der Jugendlichen beim Finden 
und Gestalten von Treffpunkten im öffentlichen Raum mit dem Ziel des 
Entwickelns von gemeinsamen Freizeitangeboten oder Anbindung an den 
jeweiligen Jugendclub. Darüber hinaus werden präventive Angebote initiiert. Im 
Rahmen der Einzelfallhilfe besitzt die Kooperation mit der Jugendeinrichtung 
einen Stellenwert, um passgenaue Beratungs- und Unterstützungsangebote für 
diese Jugendlichen anzubieten. Immer wieder kommen so Jugendliche zum 
Club-Team hinzu, die sich dort verstanden wissen.  
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4. Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch sind ausschlaggebend für eine 
gelingende Kooperation. Für eine erfolgreiche Kooperation ist es erforderlich, 
dass alle im Interesse der Kinder und Jugendlichen aufeinander zugehen, den 
Auftrag des jeweils anderen anerkennen, ihre gegenseitigen Erwartungen 
abgleichen und mit der schrittweisen Umsetzung einzelner Kooperationsansätze 
beginnen.

4.1 Regelmäßige Partner
Mit den Bürgermeistern der Gemeinden Testorf-Steinfort und Upahl wurde 
Kooperationsvereinbarungen   zur Jugendsozialarbeit getroffen. Ein weiterer 
Kooperationspartner ist der Träger der Maßnahme, der Verein für 
Jugendeinrichtungen NMW e.V. Hier werden alle grundsätzlichen Aufgaben zur 
Voraussetzung der Jugendsozialarbeit organisiert, dabei wird mit der Stadt 
Grevesmühlen und  mit dem Fachdienst Jugend im Jugendamt des Landkreises 
Nordwestmecklenburg, kooperiert.
Der Dorfclub der Gemeinde Upahl  arbeitet kontinuierlich  mit der 
Jugendsozialarbeiterin zusammen bei Organisation und Durchführung von 
Kinder- und Jugendfreizeiten und Dorffesten aller Art. Die Gemeinschaftsarbeit 
mit dem Sportverein Testorf-Upahl zielt auf die Problemlagen im Umgang  mit 
Kindern und Jugendlichen und besonders bei Disziplinschwierigkeiten. In jedem 
Jahr wird gemeinsam ein Sportfest durchgeführt. 
Die Kooperation mit dem Kinder- und Jugendfilmstudio Grevesmühlen hilft den 
Kindern der Arbeitsgemeinschaft Foto/Film schon seit vielen Jahren in Fragen 
der Filmbearbeitung.
                                                                                                                               
4.2 Partner in Zusammenhang mit Projekten
Durch Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring NWM e.V. konnten und  
können viele Projekte realisiert werden. „Eine Reise um die Welt“ und das 
Filmprojekt „Demokratie leben“ sowie „Aus der Geschichte lernen“ hat die 
Jugendarbeit bereichert. Ebenfalls wird es immer Präventionsprojekte 
zusammen mit der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen MV- LAKOST 
geben.
Weitere Kooperationspartner für die soziale Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen sind das Jugendhilfezentrum in Rehna, das Künstlerhaus Plüschow 
und die Jugendgerichtshilfe.
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5.Weiterbildung/Qualifikation

Die Teilnahme an Fortbildungen ist  notwendig, weil sich auch die 
Themenfelder in der Sozialarbeit ändern können. Regelmäßig erfolgt der Besuch 
von Fachtagungen sowie von Fort- und Weiterbildungen. Diese wirksamen 
Maßnahmen sichern die Qualität der Arbeit. Die Fachtagungen finden zwei bis 
drei Mal im Jahr statt. Bedarfsorientierte Themen sind Selbstfürsorge, App 
gestützte interaktive Suchtprävention sowie Suchtberatungsmodul für Kinder 
und Jugendliche.  Die Gesprächspartner kommen vom Kinder- und Jugendring, 
von der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen oder  von anderen 
fachspezifischen Organisationen. Die Mitarbeiter des Jugendamtes im Bereich 
Jugendarbeit, Jugendhilfe, Prävention und wirtschaftliche Hilfen organisieren 
rund 10 Fortbildungen für alle Sozialarbeiter im Jahr. Reihum finden diese in 
den Jugendeinrichtungen des Landkreises Nordwestmecklenburg statt. 
Zusätzlich bietet das Filmbüro Wismar Weiterbildungen an, die Vorteile für die 
Arbeit der AG Foto/Film erbringen.  Die Fortbildungen werden im halbjährlich  
erstellten Sachbericht benannt.

6.Qualitätssicherung/ Qualitätsentwicklung

6.1 Gespräche mit der Kommune

In beiden Gemeinden erfolgt ein regelmäßiger Kontakt zum Bürgermeister. Die 
Bürgermeister besuchen die Einrichtung sporadisch und fragen nach der 
Entwicklung der Jugendgruppe, nach Zufriedenheit oder Sorgen. Ebenso 
nehmen die Kinder diese Treffs zum Anlass, sich zu informieren und 
Anregungen zu übermitteln. So werden gemeinsam  die Kosten für die 
gewünschte Technik und die Sachkosten, die im Jahr für Spiel, Sport und 
kreative Arbeit benötigt werden, geplant. Auch Gemeindevertreter aus Upahl 
sehen sich ab und zu die Räumlichkeiten im Upahler Jugendclub an und 
sprechen mit den Kindern. Im Gegenzug  haben die Kinder und Jugendlichen 
einen Mitspracheplan aufgestellt. Im Projekt „Demokratie leben“ wurde dieser 
Plan dem Bürgermeister vorgestellt. Mitbestreiter werden den Jugendraum 
renovieren und auch bei der Durchführung von Gemeindeveranstaltungen  und 
Kinderfesten im Kindergarten helfen. Am Jahresende gibt es gibt es im 
Jugendclub der Gemeinde Testorf-Steinfort ein gemeinsames Weihnachtsessen 
mit den Kindern, Jugendlichen und deren Eltern. Dabei berichtet der 
Soziarbeiter über die Arbeit im Rückblick auf Planung und Erfolg, sowie über 
die Vorstellungen für das kommende Jahr. Seit vielen Jahren ist dies eine 
wunderschöne, obligatorische Zusammenkunft, auf die sich die Beteiligten 
immer wieder freuen.
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6.2.Fallbesprechung / Fachaustausch

Der Fachaustausch und die Fallbesprechungen erfolgen unter Anleitung der 
Fachaufsicht im Jugendamt 10 Mal pro Jahr. Inhalte sind Projekt- und 
Konzeptentwicklung, Kinderschutz, Suchtprävention, Drogenarbeit und 
Cybermobbing, Sport für Kinder und Jugendliche, Teamarbeit, Fallbesprechung 
mit Kontaktbeamten der Polizei, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei 
der Demokratiekonferenz, Übergang Schule, Beruf/lebensbegleitende 
Berufsberatung/ Maßnahmekatalog und diesbezügliche Fallbesprechungen. Im 
Erfahrungsaustausch werden Probleme analysiert und es geben Kollegen Hilfe 
bei der Deeskalation konflikthafter Krisensituationen, Klärung von akuten und 
längerfristigen Handlungsbedarfen und Handlungsschritten in Problem- oder 
Konfliktfällen. Weitere Themen sind: kooperative und abgestimmte 
Entwicklung einzelner oder gemeinsamer Projekte, beispielsweise mit dem 
Landesjugendring oder präventive Projekte zusammen mit dem Jugendamt 
sowie allgemeines Herstellen von Kontakten zu spezialisierten Hilfesystemen. 
Die Fallbesprechungen sind also thematische Gesprächs- und 
Diskussionsrunden. Schließlich wird auch über organisatorische 
Angelegenheiten zur Dokumentation und Abrechnung der sozialen Arbeit 
informiert. 

     

Stand April 2020

Katrin Heinze
Bereichsjugendsozialarbeiterin    
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2020-324
öffentlich

23.10.2020
Burmeister

Beschluss über die Schutzzielbestimmung zur 
Brandschutzbedarfsplanung der Gemeinde Testorf-Steinfort
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Hauptausschuss Testorf-Steinfort
10.12.2020 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Schutzziele, unter Einhaltung der Mindeststandards 
entsprechend Punkt 2.8.1 der Verwaltungsvorschrift zur Erstellung von 
Brandschutzbedarfsplänen des Landes Mecklenburg-Vorpommern, wie vorgeschlagen 
festzulegen.
 
Sachverhalt:

Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern haben als Aufgabe des 
eigenen Wirkungskreises gemäß § 2 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG), 
den abwehrenden Brandschutz und die technische Hilfeleistung in
ihrem Gebiet sicherzustellen. Sie haben hierzu insbesondere (…) eine der 
Brandschutzbedarfsplanung entsprechende leistungsfähige öffentliche Feuerwehr 
aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen. Die Gemeinde Testorf-Steinfort 
nimmt diesen gesetzlichen Auftrag durch die Freiwillige Feuerwehr Testorf-Steinfort wahr. 

Die Bedarfsplanung hat unter Anwendung der Feuerwehrorganisationsverordnung 
Mecklenburg-Vorpommern (FwOV M-V) vom 21. April 2017 sowie der Verwaltungsvorschrift 
zur Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen in 
Mecklenburg-Vorpommern vom 12. Oktober 2017 zu erfolgen. 

Durch den Amtsausschuss des Amtes Grevesmühlen-Land wurde die Leistung für die 
Erstellung der Brandschutzbedarfsplanung für alle amtsangehörigen Gemeinden am 07. Juli 
2018 an das Ingenieurbüro für Brandschutz Werner aus Malchow (zwischenzeitlich in die 
WW Brandschutz GmbH umfirmiert) vergeben. Ein ausgefertigtes Exemplar der 
Brandschutzbedarfsplanung liegt der
Verwaltung sowie dem Bürgermeister zum Sitzungstermin vor. Es wurde unter anderem 
festgestellt, mit welchen charakteristischen Gefahren die Freiwillige Feuerwehr Testorf-
Steinfort im Einsatz konfrontiert werden kann und mit welchen verfügbaren Einsatzkräften- 
und Mitteln die Freiwillige Feuerwehr zum jetzigen Zeitpunkt diese Gefahren abwehrt. So 
wurden im Ergebnis die Rettungswahrscheinlichkeiten anhand der derzeitigen 
Gegebenheiten objektiv dargestellt.

Durch die Gemeindevertretung ist die politische Entscheidung zu treffen, welche 
Qualität die Gefahrenabwehr durch die Freiwillige Feuerwehr Testorf-Steinfort 
besitzen soll. Durch die Festlegung der Mindesteinsatzstärke, der Eintreffzeit und des 
Erreichungsgrades wird das sogenannte Schutzziel bestimmt.

Der Gesetzgeber gibt den Städten und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern vor, 
folgende Werte nicht zu unterschreiten:

1. Für die Bestimmung der Mindesteinsatzstärke darf nach 10 Minuten ab 
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Vorlage VO/09GV/2020-324 Seite: 2/2

Alarmierung die erste Einheit nicht kleiner als 9 Funktionen betragen und nach
weiteren 5 Minuten die zweite Einheit nicht kleiner als 6 Funktionen betragen. 

2. Die Eintreffzeit darf 10 Minuten ab Alarmierung nicht überschreiten.

3. Der Erreichungsgrad darf nicht niedriger als 80 Prozent angenommen werden.

Sofern bei der Schutzzielbestimmung von diesen Werten abgewichen wird, ist der 
Brandschutzbedarfsplan im Sinne des § 2 BrSchG i.V.m. Punkt 2.8.1 der 
Verwaltungsvorschrift rechtswidrig.

Im Ergebnis Gefahren- und Risikoanalyse zeigt der Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde 
Testorf-Steinfort, dass die vorgenannten Werte durch die Freiwillige Feuerwehr Testorf-
Steinfort zum jetzigen Zeitpunkt nicht oder nicht vollständig erreicht werden können. Aus 
diesem Grund wird empfohlen, die vorgenannten Mindeststandards als niedrigste 
Qualitätskriterien für die Schutzzielbestimmung anzunehmen.

Schlussfolgernd wird empfohlen, die Schutzziele wie in der Anlage vorgeschlagen 
festzulegen.
 

Finanzielle Auswirkungen:
 
Anlagen:
 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Schutzziele gemäß VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2131 Punkt 2.3.5 A Brandereignis- Gemeinde Testorf-Steinfort

Standardisiertes 
Schadensereignis

o.g. VV M-V Pkt. 2.3.6

besondere Gefahren
o.g. VV M-V Pkt. 2.4

Ist-Stand
(vorhanden)

Soll-Stand
(erforderlich) Schutzziele

Brand in einem freistehenden 
Einfamilienhaus mit 
Menschenrettung über tragbare 
Leitern in Dörfern oder im 
ländlichen Raum.

Wohngebäude mit 
Gebäudehöhe bis 
höchstens 7 m 
Brüstungshöhe

- WBS Steinfort
- WBS Testorf
- Gutshaus Harmshagen

TSF-W 
LF 8/6
Gruppengleichwert in 
TEB nicht erreicht

TSF-W
MTW
Gruppengleichwert 
in TEB erreicht

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % der Fälle, an 
der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 

Brand in einem Mehrfamilienhaus 
mit zwei oder drei Obergeschossen 
mit Menschenrettung über 
tragbare Leiten oder Drehleiter in 
kleinen und mittleren Städten.

Wohngebäude oder 
Wohngebiete mit 
Gebäudehöhe bis 
höchstens 12 m 
Brüstungshöhe

--- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % 
der Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 
Die zweite Einheit soll nach Möglichkeit innerhalb von 15 
Minuten nach Alarmierung, mit weiteren 
6 Funktionseinheiten an der Einsatzstelle eintreffen.

Brand in einem Mehrfamilienhaus 
mit zwei oder drei Obergeschossen 
mit Menschenrettung über 
tragbare Leitern oder Drehleiter in 
kleinen und mittleren Städten 
(kritischer Wohnungsbrand).

Wohngebäude oder 
Wohngebiete mit 
Gebäudehöhe bis 
höchstens 12 m 
Brüstungshöhe

--- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung, 
mit den erforderlichen 15 Funktionseinheiten und den 
vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 90 % der 
Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 
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Schutzziele gemäß VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2131 Punkt 2.3.5 B, Technische Hilfeleistung- Gemeinde Testorf-Steinfort

Standardisiertes 
Schadensereignis

o.g. VV M-V Pkt. 2.3.6

besondere Gefahren
o.g. VV M-V Pkt. 2.4

Ist-Stand
(vorhanden)

Soll-Stand
(erforderlich) Schutzziele

Schäden aus Naturereignissen 
(zum Beispiel Sturmschäden, wie 
umgestürzter Baum).

Gemeindegebiet

- L 03/031
- B 208

TSF-W 
LF 8/6
Gruppengleichwert in 
TEB nicht erreicht

TSF-W
MTW
Gruppengleichwert 
in TEB erreicht

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % der Fälle, an 
der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 

Kraft- und Betriebsstoff tritt aus.

Gemeindegebiet

- L 03/031
- B 208

TSF-W 
LF 8/6
Gruppengleichwert in 
TEB nicht erreicht

TSF-W
MTW
Gruppengleichwert 
in TEB erreicht

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % der Fälle, an 
der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 

Unfall mit einer verletzen Person. Gemeindegebiet --- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % 
der Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 
Die zweite Einheit soll nach Möglichkeit innerhalb von 15 
Minuten nach Alarmierung, mit weiteren 
6 Funktionseinheiten an der Einsatzstelle eintreffen.

Der so genannte kritische 
Verkehrsunfall; Verkehrsunfall mit 
eingeklemmter Person, fließender 
Verkehr, Brandgefahr durch 
auslaufenden Kraftstoff.

Gemeindegebiet --- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung, 
mit den erforderlichen 15 Funktionseinheiten und den 
vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 90 % der 
Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 
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Schutzziele gemäß VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2131 Punkt 2.3.5 C, Abwehr von Umweltgefahren (Gefahrstoffeinsatz)- Gemeinde Testorf-Steinfort

Standardisiertes 
Schadensereignis

o.g. VV M-V Pkt. 2.3.6

besondere Gefahren
o.g. VV M-V Pkt. 2.4

Ist-Stand
(vorhanden)

Soll-Stand
(erforderlich) Schutzziele

Freisetzung eines Stoffes nach der 
Gefahrstoff-, Biostoff- und 
Strahlenschutzverordnung, wie 
zum Beispiel:
- austretende unbekannte 
Flüssigkeit,
- Stoffaustritt aus technischen 
Anlagen (zum Beispiel 
Biogasanlage),
- Havarie mit Stoffaustritt in einem 
Störfallbetrieb,
- austretende unbekannte 
chemische, biologische oder 
radiologische Stoffe

Gemeindegebiet

- Biogasanlage
  Fräulein-Steinfort

TSF-W 
LF 8/6
Gruppengleichwert in 
TEB nicht erreicht

TSF-W
MTW
Gefahrgutzug des 
Landkreises
Führungsgruppe Amt
Gruppengleichwert 
in TEB erreicht

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % der Fälle, an 
der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr, nach der GAMS-Regel, einleiten. 

Schutzziele zur Abwehr von 
Umweltgefahren beschreiben, wie 
bestimmten Gefahrensituationen 
begegnet werden soll. Als 
Grundlage zur Festsetzung eines 
Schutzzieles können dienen:
- Absperrmaßnahmen,
- Durchführung der 
Menschenrettung,
- Auffangen, Niederschlagen von 
austretenden Stoffen,

Gemeindegebiet --- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % 
der Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten.
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Schutzziele gemäß VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2131 Punkt 2.3.5 D, Einsatz bei Wassernotfällen- Gemeinde Testorf-Steinfort

Standardisiertes 
Schadensereignis

o.g. VV M-V Pkt. 2.3.6

besondere Gefahren
o.g. VV M-V Pkt. 2.4

Ist-Stand
(vorhanden)

Soll-Stand
(erforderlich) Schutzziele

Bade- und Eisunfälle Gemeindegebiet

TSF-W 
LF 8/6
Gruppengleichwert in 
TEB nicht erreicht

TSF-W
MTW
Gruppengleichwert 
in TEB erreicht

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % der Fälle, an 
der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 

Rettung von Personen bei 
gekenterten Wassernotfällen Gemeindegebiet --- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % 
der Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten.

Eindämmen und Aufnahme von aus 
Wasserfahrzeugen austretenden 
wassergefährdenden Stoffen (zum 
Beispiel Benzin, Dieselkraftstoff)

Gemeindegebiet --- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % 
der Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten.
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2020-334
öffentlich

26.11.2020
Bichbäumer, Sandra

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 4 "Wohnen und Beherbergung 
auf dem Lottihof " im Ortsteil Seefeld der Gemeinde Testorf-Steinfort 

Hier: Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf, Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

10.12.2020 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:

1. Die während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 4 
der Gemeinde Testorf-Steinfort eingegangenen Stellungnahmen hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort geprüft (Anlage 1, bestehend aus 
Kurzauswertung und den Stellungnahmen). 
Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen, 
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Den Abwägungsvorschlag (Anlage 1) und das Abwägungsergebnis zur 
planungsrechltichen Vorbereitung des Bebauungsplanes mit den Plangebietsgrenzen 
macht sich die Gemeinde Testorf-Steinfort zu Eigen und ist Bestandteil des Beschlusses.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, die Anregungen erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, von diesem 
Ergebnis der Abwägung unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

3. Der Bebauungsplan wird unter Berücksichtigung der Zielsetzungen von Bebauungsplan 
Nr. 4 „Beherbergung Lottihof“ in den Bebauungsplan mit den Namen „Wohnen und 
Beherbergung auf dem Lottihof“ umbenannt. Das Verfahren wird unter diesem Titel 
fortgeführt.

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4, bestehend aus der Planzeichnung Teil (A), 
dem Text Teil (B) mit den Örtlichen Bauvorschriften für das Plangebiet, begrenzt: 
- im Süden: durch den Waldweg, 
- im Norden: durch den Hofbereich des „Lottihofes“ und landwirtschaftlich

genutzte Flächen, 
- im Osten: durch den Hofbereich des „Lottihofes“ und landwirtschaftlich

genutzte Flächen,
- im Westen: durch den Hofbereich des „Lottihofes“ und landwirtschaftlich
und der Entwurf der Begründung werden in der vorliegenden Fassung gebilligt und zur 
Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Entwurf der Begründung sind nach § 3 Abs. 
2 BauGB für die Dauer von sechs Wochen öffentlich auszulegen. Die Behörden und 
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sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu benachrichtigen. 
Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung und die nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen in das Internet einzustellen.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
am Planverfahren für die Dauer von sechs Wochen zu beteiligen.

7. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden hat gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu erfolgen.

8. In der Bekanntmachung zur Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde Testorf-Steinfort 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 

 
Sachverhalt:

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum Vorentwurf der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sind Anregungen und Stellungnahmen eingegangen, 
die durch die Gemeinde Testorf-Steinfort behandelt werden. Im Ergebnis der Behandlung 
von Anregungen und Stellungnahmen zum Vorentwurf wird die Planungsabsicht der 
Gemeinde Testorf-Steinfort weiterhin aufrechterhalten. 
Es ergeben sich im Rahmen der Behandlung von Anregungen und Stellungnahmen zum 
Vorentwurf

- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende,
- nicht zu berücksichtigende 

Anregungen und Stellungnahmen.
Darüber hinaus ergeben sich Hinweise, die im weiteren Planverfahren zu beachten sind.

Im Rahmen des Planverfahrens wurden maßgeblich Anforderungen und Hinweise aus Sicht 
des Landkreises vorgetragen. Hierzu fanden umfänglich Abstimmungen durch die Gemeinde 
Testorf-Steinfort und den „Lottihof“ statt. Im Ergebnis der Abstimmungen wurde die 
Vorgehensweise zur Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes „Wohnen und 
Beherbergung“ im Zusammenhang mit Tierpflege, Tierschutz und Tierpension „Lottihof“ 
bestätigt. Für die bereits baulich genutzten Flächen wird der Bebauungsplan aufgestellt. 
Anlagen, die im Außenbereich verbleiben, werden nicht gesondert geregelt. Auf eine 
Änderung des Flächennutzungsplanes kann in diesem Zusammenhang verzichtet werden. 

Zur Regelung der verkehrlichen Belange wird eine Zufahrtsfläche, die bereits genutzt wird, 
als Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten festgelegt (landwirtschaftliche Zufahrt, kein 
öffentlicher Weg). Zusätzlich wird ein Buswendeplatz vorgesehen, der auf Flächen für die 
Landwirtschaft hergestellt wird, weil er nur sporadisch genutzt wird, wenige Male im Jahr. Die 
Fläche wird als Wiesenfläche berücksichtigt. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht erforderlich. 

Die naturschutzfachlichen Belange werden dahingehend beachtet, dass die ursprünglich 
festgelegten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen 
aufgelistet werden und den Unterlagen als Anlage beigefügt werden. Ansonsten sind 
naturschutzfachliche Belange nicht berührt; artenschutzrechtliche Verbotstatbestände treten 
nicht ein. 

Die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung ist gegeben. 
Weitergehende Anforderungen zur Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers werden 
nicht gesehen. Die Ableitung des Oberflächenwassers vom Bestand ist gesichert. Bei 
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zukünftigen Baumaßnahmen sind adäquat Lösungen für die Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers mit zu prüfen und zu berücksichtigen. 

Ausgleichs- und Ersatzregelungen erfolgen lediglich für Teilversiegelungen im 
Zusammenhang mit der Zufahrt. Da die Nutzung bereits vorhanden ist, werden Wirkzonen 
nicht weiter betrachtet. Es kommt zu einer verbesserten städtebaulichen Situation. 
Erforderliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden auf Flächen der Betreiber des 
„Lottihofes“ durchgeführt.

Die Gemeinde Testorf-Steinfort entscheidet die Frist der Beteiligung der Öffentlichkeit nach     
§ 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB angemessen auf 6 Wochen zu verlängern.

Unter Berücksichtigung der Zielsetzung wird der Bebauungsplan umbeannt in 
Bebauungsplan Nr. 4 im Orsteil Seefeld der Gemeinde Testorf-Steinfort „Wohnen und 
Beherbergung auf dem Lottihof“.

 

Finanzielle Auswirkungen:

Keine weiteren finanziellen Auswirkungen. Die weiteren Kosten werden vom Lottihof 
getragen.
 
Anlagen:
 
Abwägungsdokumentation Vorentwurf
Planzeichnung (Teil A)
Text (Teil B)
Begründung zum Bebauungsplan

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 4 „Wohnen und Beherbergung auf dem Lottihof“ 
im Ortsteil Seefeld der Gemeinde Testorf-Steinfort  
 
Kurzauswertung von Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 

Die Beteiligung ist mit Schreiben vom 27.03.2019 erfolgt. Die Kurzauswertung wird 
nachfolgend beigefügt. 
 
Im Wesentlichen sind die Stellungnahmen eingegangen.  
 
Die Stellungnahme des Landkreises ist mit Schreiben vom 02.05.2019 verfasst, Posteingang 
am 7. Mai 2019. 
 
Der Landkreis gibt eine Vielzahl an Anregungen. Der Landkreis ist bestrebt eine Regelung 
gesamtheitlich über das Planungsrecht zu sichern. Die ausschließliche Regelung der Wohn- 
und Beherbergungsfunktion im Zusammenhang mit dem „Lottifhof“ wird aus Sicht des 
Landkreises als nicht ausreichend bewertet. 
 
Die Frage der Genehmigungstatbestände für das Wohnen sind zu überprüfen. Die 
Genehmigungen sollten vorliegen. Dies ist nachzuweisen. Der Flächennutzungsplan ist im 
Parallelverfahren zu ändern und die Gemeinde stellt keinen einfachen Bebauungsplan, 
sondern den Bebauungsplan im Regelverfahren unter Berücksichtigung der erforderlichen 
Festsetzungen eines qualifizierten Bebauungsplanes auf. Der einfache Bebauungsplan ist 
auch aus Sicht der Gemeinde nicht geeignet, um die Aufgaben zu lösen. 
 
Ansonsten sind die Anforderungen des Landkreises beachtlich. Maßgeblich ist die 
Entscheidung des Regelungsumfangs für den Gesamtbereich oder nur Teilflächen. 
 
Sofern nur die Wohn- und Beherbergungsfunktion geregelt wird, ist nach der Stellungnahme 
davon auszugehen, dass die Möglichkeiten für bauliche Nutzungen im Außenbereich für den 
„Lottihof“ selbst ausgeschöpft sind. 
 
Im Ergebnis der Abstimmungen ist festzustellen, dass das Plangebiet auf der Grundlage 

einer Vermessung unter Berücksichtigung der vorgeprägten Situation zu wählen ist. 

Der Geltungsbereich wird der örtlichen Situation entsprechend angepasst. Im Lage- und 

Höhenplan ist der naturräumliche Bestand aufgenommen worden; ebenso sind der 

bauliche Bestand und die baulich genutzten Flächen und Wegeflächen dargestellt. 

Unter Berücksichtigung des Plangeltungsbereiches in einer Größe von 1,17 ha und 

einer Größe des Baugebietes von 0,9 ha bei einer überbaubaren Fläche von 1.500 m² 

mit Baukörpern wird davon ausgegangen, dass der Bebauungsplan unter 

Berücksichtigung der konkreten örtlichen Situation aufgestellt werden darf, ohne dass 

der Flächennutzungsplan geändert wird. Die im Geltungsbereich enthaltenen baulichen 

Anlagen sind auf genehmigter Grundlage erstellt. Der Bebauungsplan wird 

entsprechend aufgestellt; auf die Änderung des Flächennutzungsplanes im 

gesonderten Verfahren wird unter Berücksichtigung der Regelung des Bestandes 

verzichtet.  

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind die Ausgleichsmaßnahmen zu benennen und 
bereitzustellen. Hier sind die bereits festgelegten Ausgleichsmaßnahmen für die Bearbeitung 
durch die Verwaltung zur Verfügung zu stellen. 
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Baumschutz ist zu beachten. 

Artenschutzrechtliche Bestimmungen sind zu beachten. 
 
Biotopschutz ist zu sichern. 
 
Die Belange der naturschutzfachlichen Bearbeitung sind entsprechend zu beachten. 
 
Die Gemeinde vertritt die Auffassung, dass die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die 
durchgeführt wurden, dauerhaft zu sichern sind. Dies ist der Verfahrensdokumentation 
beizufügen. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind aus Sicht der Gemeinde 
nicht zu verzeichnen. Der Baum- und Biotopschutz werden entsprechend beachtet.   
 
Technische Belange der Ver- und Entsorgung sind zu berücksichtigen. Hierzu gehört auch die 
Anforderung den Löschwasserbedarf abzusichern. 
 
StALU - Durch das StALU wird auf die Schweinemastanlage Schönhof verwiesen. 
 
Amt für Raumordnung und Landesplanung - Die Vereinbarkeit mit den Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung wird bestätigt. 
 
Die Anforderungen der Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers sind zu klären. Hierzu 
liegt die Stellungnahme des Zweckverbandes vor. 
 
Es ergibt sich, dass keine wesentlichen zusätzlichen Baukörper entstehen. Die 
Anforderungen an die Oberflächenwasserableitung sind bereits für den baulichen 
Bestand geregelt. Zusätzliche Hauptgebäude sollen nicht errichtet werden. Es geht 
lediglich um Nutzungsänderungen. Bei Baumaßnahmen von Straßen, Wegen und Ver- 
und Entsorgungsanlagen ist die Ableitung des Oberflächenwassers sicher zu stellen.  
 
In weitergehenden Stellungnahmen ergeben sich Anforderungen und Hinweise, die geregelt 
werden können. 
 
Schlussbemerkung: 
 

Im Zuge des Abstimmungsverfahrens zu den eingegangenen Anregungen und 
Stellungnahmen haben Abstimmungen mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg 
stattgefunden. Im Ergebnis der Abstimmungen mit dem Landkreis wurde eine Regelung für 
den Plangeltungsbereich getroffen. Bereits baulich genutzte Anlagen, Gebäude und 
Verkehrsflächen und Wege bilden die Grundlage des Plangeltungsbereiches. Aufgrund der 
Bestandsregelung und der Kleinteiligkeit der Fläche, wird auf eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes in diesem Falle verzichtet. Grundzüge der städtebaulichen 
Entwicklung der Gemeinde sind unter Beachtung der vorhandenen Bestandssituation nicht 
berührt.  
 
Der Landkreis Nordwestmecklenburg hatte in seiner schriftlichen Mitteilung dargelegt, dass 

die kleinere Variante des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ohne Einbeziehung der im 

wesentlichen unbebauten Flächen des Außenbereiches fortgeführt werden kann. Eine 

Änderung des Flächennutzungsplanes ist aufgrund der obigen Darlegung nicht erforderlich.  

Im Zusammenhang mit den Gebietsnutzungen wird die Auffassung geteilt, dass das bedingte 

Baurecht durchaus geeignet ist.  

 „Bedingte und/oder befristete Festsetzungen können „in besonderen Fällen“ erfolgen, d. h. 

erforderlich ist eine besondere städtebauliche Situation und eine entsprechende 
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städtebauliche Begründung. Die Bezeichnungen „bestimmte Zeiträume“ und „bestimmte 

Umstände“ bedeuten, dass diese im Bebauungsplan zu bestimmen und festzusetzen sind. 

Die Festsetzungen sollen mit der Festsetzung der Folgenutzung verbunden werden, um 
zugleich sicherzustellen, dass der Bebauungsplan auch die planungsrechtlichen Grundlagen 
für die weitere städtebauliche Entwicklung erhält. Wird eine Folgenutzung festgesetzt, muss 
sie Bestandteil des gesamten Bebauungsplanverfahrens (einschließlich Umweltprüfung) und 
der abschließenden Abwägung sein. Durch die Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 II BauGB 
kann im Bebauungsplan eine Befristung oder eine Bedingung einer Festsetzung vorgesehen 
werden. 
(Stüer, Bau- und FachplanungsR, A. Bauleitplanung Rn. 520, 521, beck-online)“ 
 
Unter diesem Gesichtspunkt wird das Planverfahren entsprechend fortgeführt.  
 

Aufgestellt am 20.09.2020 für die Erörterung: 

 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 0 38 81 / 71 05 – 0 
Telefax 0 38 81 / 71 05 – 50 
pbm.mahnel.gvm@t-online.de 
 
 
Anlage 
Stellungnahmen zum Vorentwurf  
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Schwerin >

Wismar >

Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 4 der 
Gemeinde Testorf-Steinfort 

 Seefeld 

BESCHLUSSVORLAGE
ENTWURF

SATZUNG

Quelle: www.gaia-mv.de
Übersicht  M 1 : 10.000

ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 4
"WOHNEN UND BEHERBERGUNG

AUF DEM LOTTIHOF" IM ORTSTEIL SEEFELD
DER GEMEINDE TESTORF-STEINFORT 
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Waldweg

2

2a

LAGE AUF DEM LUFTBILD

M 1 : 500
Quelle: www.gaia-mv.de

SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 4
"WOHNEN UND BEHERBERGUNG AUF DEM LOTTIHOF" 
IM ORTSTEIL SEEFELD
DER GEMEINDE TESTORF-STEINFORT 
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TEIL A - PLANZEICHNUNG
Es gilt die  Verordnung  über die  bauliche Nutzung  der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO)  in  der  Fassung  der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).
Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 I  S. 58)  geändert  durch  Artikel 3  des  Gesetzes  vom
04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057).

Die     Planzeichnung     -Teil  A-
des  Bebauungsplanes   gilt   nur
im    Zusammenhang   mit    den
textlichen Festsetzungen -Teil B-.

M 1 : 500

SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 4
"WOHNEN UND BEHERBERGUNG AUF DEM LOTTIHOF" 
IM ORTSTEIL SEEFELD
DER GEMEINDE TESTORF-STEINFORT 
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Vermesser:

Datum:
Auftrags-Nr.:
Datei-Name:

Lagebezug:

Höhenbezug:

Hinweise:

Grundlagen:

VERMESSUNGSBÜRO  Holst und Krähmer
Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen
Tel.: 038 81 / 78 60 0, email: holst-kraehmer@vermessung-holst.de

21.04.2020
2020.3043.01
2020304301LHP1a_M250.dwg

ETRS89 / UTM 33

DHHN92

Dieser Plan wurde digital erstellt. Die Vervielfältigung, Umarbeitung
und Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Planverfassers.
Die Grenzen wurden aus ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-
informationssystem) übernommen.
Eine Gewähr für die Lagegenauigkeit der Grenzen zur Topographie und
zum Gebäudebestand kann nicht übernommen werden.

Topographische Geländeaufnahme vom 04/2020 vom Vermessungsbüro 
Holst und Krähmer, Grevesmühlen
ALKIS-Bestandsdaten vom 09.04.2020 vom Kataster- und Vermessungs-
amt des Landkreises Nordwestmecklenburg. 

KARTENGRUNDLAGE
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Wohnen und Beherbergung
i.Z.m. Tierpension

W+B
SO

SO - Sondergebiete,
die der Erholung dienen

gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO

II
0,4

a

Teilgebiete
mit lfd. Nr.

Art der Nutzung

Zahl der Vollgeschosse

GRZ-Grundflächenzahl

Bauweise

maximale Traufhöhe

maximale Firsthöhe

maximale Oberkante

Dachneigung

siehe Festsetzung 
in der 

Baugrenze

--  --

NUTZUNGSSCHABLONE 
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ART DER BAULICHEN NUTZUNG
Sonstige Sondergebiete (gem. Par. 11 Abs. 2 BauNVO)
- Wohnen und Beherbergung

Planzeichen Erläuterung Rechtsgrundlagen
Par. 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

I. FESTSETZUNGEN

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
0,4

Par. 16 BauNVO

II

Par. 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Grundflächenzahl, als Höchstmaß, GRZ z.B. 0,4
Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß
Traufhöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt
Firsthöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt
Oberkante, als Höchstmaß über Bezugspunkt

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Abweichende Bauweise

Baugrenze

Par. 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Par. 22 Abs. 2 BauNVO

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Ein- und Ausfahrt

Par. 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Vermutlicher Verlauf von Leitungen
- oberirdisch 
- unterirdisch 

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN Par. 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

VERKEHRSFLÄCHEN

maxTH         7,00m

maxFH         9,00m

maxOK         9,00m

a

GRÜNFLÄCHEN Par. 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Grünfläche

private Wiese

WASSERFLÄCHEN

Wasserflächen, Teich

Par. 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGBFLÄCHE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Fläche für die Landwirtschaft

SO
W+B

p

Par. 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB
    

Par. 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
 

Par. 9 Abs. 7 BauGB

SONSTIGE PLANZEICHEN
Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen
- Stellplätze (St)
- Spielplatz  (    )

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches über die Satzung
des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Testorf-Steinfort

St

GFL-R zug.

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER
385

III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Neben- und Hauptgebäude

vorhandener Baum mit Stammdurchmesser (S) und 
Kronendurchmesser (K) in Meter

vorhandene Hecke

vorhandene Böschung / Zaun

Bemaßung in Metern

Höhenangabe in Meter ü DHHN92

privater Gehweg

vorhandener sonstiger Einzelbaum

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

Par. 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB
Par. 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Apfel
S=0,3
K=6,0

PLANZEICHENERKLÄRUNG
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Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen
- Stellplätze (St)
- Spielplatz  (    )

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches über die Satzung
des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Testorf-Steinfort

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

5

385

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im
Sinne des Naturschutzrechts, gesetzlich geschütztes Biotop
nach § 20 NatSchAG M-V

§ 9 Abs. 6 BauGB
III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

§20

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Neben- und Hauptgebäude

vorhandener Baum mit Stammdurchmesser (S) und 
Kronendurchmesser (K) in Meter

vorhandene Hecke

vorhandene Böschung / Zaun

Bemaßung in Metern

Höhenangabe in Meter ü DHHN92

privater Gehweg

vorhandener sonstiger Einzelbaum

56,60

Apfel
S=0,3
K=6,0

privater Gehweg
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1.  Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ........................... Die 
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung  
am ......................... erfolgt.  

 
 
2.    Die Gemeindevertretung hat am ………………… den Vorentwurf der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 4 

gebilligt und zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange bestimmt. 

 
 
3.    Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan Nr. 4 ist vom 

................... bis zum ......................... durch öffentliche Auslegung in der Stadtverwaltung Grevesmühlen 
durchgeführt worden. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für den Bebauungsplan Nr. 4 is t durch 
Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung am .......................  ortsüblich bekanntgemacht worden. 

 
 
4.    Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist beteiligt worden. 
 
 
5.  Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB so w ie  die Nachbargemeinden wurden gem äß § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 
.............................. unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert.  

 
 
6.  Die Gemeindevertretung hat am .............................  den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4 mit Begründung 

gebilligt und zur Auslegung bestimmt. 
 
 
7.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 

..................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
       
 
8.  Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Teil B - Text und den 

Örtlichen Bauvorschriften sowie die zugehörige Begründung mit Umweltbericht haben in der Zeit vom 
............................ bis zum ............................. während folgender Zeiten montags – freitags 09:00 Uhr bis 
12:00 Uhr, montags und dienstags 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr, donnerstags13:00 Uhr bis 18:00 Uhr nach § 3 
Abs. 2 BauGB in der Stadtverwaltung Grevesmühlen öffentlich ausgelegen. Die öffentliche  Auslegung  ist  mit 
dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der  Auslegungsfrist schriftlich oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift abgegeben werden können und dass nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde Testorf-
Steinfort deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die  Rechtmäßigkeit  
des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist; durch Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung am 
……………………….ortsüblich  bekanntgemacht worden. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und die Nachbargemeinden wurden von der öffentlichen Auslegung unterrichtet. Der Inhalt der 
Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden ergänzend unter 
https://www.grevesmuehlen.eu/politik/öffentliche-auslegungen/ in das Internet eingestellt. 

   
 Testorf-Steinfort, den ..........................                                                                         .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                           Bürgermeister 
 
 
9. Der katastermäßige Bestand am .................................... wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der 

lagerichtigen     Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgt, da die 
rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstab 1 : 1000  vorliegt.  Regressansprüche können nichtabgeleitet werden.  

 
     ............................................., den ........................                                                         ......................................... 
                                                                                                                    (Stempel)                 Unterschrift 
  
 
10.  Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden in ihrer Sitzung am ........................  
geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
 
11.  Der Bebauungsplan Nr. 4, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) und den Örtlichen 

Bauvorschriften,  wurde am ........................ von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 4 wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung vom ......................... 
gebilligt. 

 
 Testorf-Steinfort, den ..........................                                                                        .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                                 Bürgermeister 
 
 
12.  Die Bebauungsplansatzung bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wird hiermit 

Steinfort

VERFAHRENSVERMERKE
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 Testorf-Steinfort, den ..........................                                                                        .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                                 Bürgermeister 
 
 
12.  Die Bebauungsplansatzung bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wird hiermit 

ausgefertigt. 
 
 Testorf-Steinfort, den ..........................                                                                         .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                                 Bürgermeister 
 
 
13.  Der Beschluss der Satzung über den  Bebauungsplan  Nr. 4 „Beherbergung Lottihof“ im Ortsteil Seefeld durch 

die Gemeindevertretung und sowie die Internetadresse des Amtes Grevesmühlen Land und die Stelle, bei der 
der Plan und die zusammenfassende Erklärung auf Dauer während der Öffnungszeiten von jedermann 
eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentlichung in der 
Ostsee-Zeitung am ...................... ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeiten und Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) und auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 5 KV M-V hingewiesen 
worden. Der Bebauungsplan ist mithin am ................................ in Kraft getreten. 

 
 Testorf-Steinfort, den ..........................                                                                         .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                                 Bürgermeister 
 
 

SATZUNG  
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 4 "WOHNEN UND BEHERBERGUNG AUF DEM LOTTIHOF"  
IM ORTSTEIL SEEFELD DER GEMEINDE TESTORF-STEINFORT 
GEMÄSS § 10 BauGB I. VERB. MIT § 86 LBauO M-V 
 
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) sowie nach der Landesbau-
ordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2015 (GVOBl. M-V 2015, S.344), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBl. 
M-V S. 221, 228), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-
Steinfort vom ......................... folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 4 “Wohnen und Beherbergung 
auf dem Lottihof“ im Ortsteil Seefeld der Gemeinde Testorf-Steinfort, bestehend aus der Planzeichnung (Teil 
A) und dem Text (Teil B) und den örtlichen Bauvorschriften erlassen.    
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TEIL B - T E X T 
        
ZUR SATZUNG ÜBER DEN BAUUNGSPLAN NR. 4 “WOHNEN UND 
BEHERBERUNG AUF DEM LOTTIHOF“ IM ORTSTEIL SEEFELD DER 
GEMEINDE TESTORF-STEINFORT 

 
 

I.    PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
  
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
SONSTIGES SONDERGEBIET „WOHNEN UND BEHERBERGUNG“ IM 
ZUSAMMENHANG MIT TIERPFLEGE, TIERSCHUTZ UND TIERPENSION 
„LOTTIHOF“  
(§ 11 Abs. 2 BauNVO) 
 

 Das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Wohnen und Beherbergung“ 
im Zusammenhang mit Tierschutz, Tierpflege und Tierpension „Lottihof“ dient der 
Unterbringung von Wohnungen, von Einrichtungen der touristisch genutzten 
Fremdenbeherbergung, Schank- und Speisewirtschaften und von landwirtschaftlichen 
Betriebsanlagen für den Nebenerwerb. 

 
1.1 Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes “Wohnen und Beherbergung“ im 

Zusammenhang mit Tierschutz, Tierpflege und Tierpension „Lottihof“ sind folgende 
Nutzungen zulässig: 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Ferienwohnungen im Sinne von § 13a 

BauNVO,  
- Schank- und Speisewirtschaften, 
- Anlagen und Einrichtungen für Tierhaltung, 
- Unterstell- und Lagerhallen für Maschinen und Geräte, 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter im Sinne des § 8 Abs.3 BauNVO, 
- Garagen, überdachte Stellplätze und Stellplätze für den durch die zugelassene 

Nutzung verursachten Bedarf. 
 
1.2 Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes „Wohnen und Beherbergung“ im 

Zusammenhang mit Tierschutz, Tierpflege und Tierpension „Lottihof“ sind folgende 
Nutzungen ausnahmsweise zulässig.  
- Wohngebäude im Sinne einer allgemeinen Wohnnutzung nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 

BauGB. 
 

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16- 19 BauNVO) 
 

2.1 Grundflächenzahl 
Eine Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl durch die Grundflächen der in 
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen 
- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, 
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- bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird  

ist gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl von 0,6 
zulässig. 
 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen 

Für die Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) werden folgende oberen und unteren 

Bezugspunkte festgesetzt. 

 

2.2.1 Als oberer Bezugspunkt für die Traufhöhe wird die Schnittkante zwischen den 
Außenflächen des aufgehenden traufseitigen Mauerwerks mit der Dachhaut 
bestimmt. Die festgesetzte Traufhöhe gilt nicht für Traufen von Dachaufbauten und -
einschnitten sowie für Nebengiebel bei Hauptgebäuden. 

 
2.2.2 Als oberer Bezugspunkt für die Firsthöhe wird der Schnittpunkt der 

Dachaußenhautflächen, also der oberste Abschluss der Dachhaut (First) bestimmt.  
 

2.2.3 Als unterer Bezugspunkt gilt der in der Planzeichnung konkret festgesetzte 
Höhenbezugspunkt in Meter über HN 76 in dem jeweiligen Baufenster. Der 
Höhenbezugspunkt wird im weiteren Verfahren auf der Grundlage eines Lage- und 
Höhenplanes gesondert festgesetzt.  
 

3. STELLPLÄTZE, GARAGEN, ÜBERDACHTE STELLPLÄTZE  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 Abs. 6 BauNVO, § 23 Abs. 5 BauNVO) 
 
3.1 Zum Schutz der vorhandenen Bäume sind Stellplätze nur außerhalb des 

Wurzelschutzbereiches (Kronentraufe zuzüglich 1,50 m) der Bäume zulässig. Die 
Darstellung des Wurzelschutzbereiches in der Planzeichnung erfolgt im weiteren 
Verfahren auf der Grundlage eines konkreten Lage- und Höhenplanes.  

 
4. FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB) 
 
 Auf den innerhalb des Plangeltungsbereiches des Bebauungsplanes festgesetzten 

Flächen für die Landwirtschaft ist die Zufahrt für die Einrichtungen und Anlagen im 
Zusammenhang mit dem „Lottihof“, Tierpflege, Tierschutz und Tierpension zulässig. 
Ebenso ist auf der gesondert dafür festgesetzten Fläche auf den ansonsten 
verbleibenden Flächen für die Landwirtschaft (Weideland) ein Buswendeplatz 
zulässig. Die Grundnutzung der Fläche verbleibt als Weideland (eine Befestigung der 
Flächen ist unzulässig).  

 
5. MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN BELASTETE FLÄCHEN (GFL-R) 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
  
 Auf den mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten festgesetzten Flächen innerhalb der 

Flächen für die Landwirtschaft ist die Nutzung zur Bewirtschaftung des „Lottihofes“ 
und zur Verlegung von Leitungen zulässig. Die Befestigung der Flächen darf in einer 
Breite von maximal 3,50 m (teilbefestigt) erfolgen. Bei der Herstellung der 
teilbefestigten Fläche sind Wegeinfassungen in Höhe des Geländeniveaus 
herzustellen und keine Einläufe zu verwenden.  

 
6. AUFLÖSEND BEDINGTES BAURECHT 

(§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 
 
 Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Wohnen und 

Beherbergung“ im Zusammenhang mit Tierschutz, Tierpflege und Tierpension 
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„Lottihof“ ist nach Aufgabe der Nutzung der touristisch genutzten 
Fremdenbeherbergung die allgemeine Wohnnutzung zulässig.  

 
 Die allgemeine Wohnnutzung ist zulässig, wenn die Einrichtungen der touristisch 

genutzten Fremdenbeherbergung nicht mehr genutzt werden.  
 
 

II. GRÜNFLÄCHEN; PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, 
MAßNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR 
PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20, Nr. 25a, Nr. 25b BauGB) 
 
1. PRIVATE GRÜNFLÄCHE 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

  
1.1 Innerhalb der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Wiese“ ist das nach 

§ 20 NatSchAG M-V geschützte Kleingewässer zu erhalten. Die Nutzung der privaten 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Wiese“ darf nur extensiv erfolgen. Auf der 
Grünfläche ist ein niveaugleicher Weg als teilbefestigte Fläche zulässig.   

  
2. FLÄCHEN ODER MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 

ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 
2.1 Maßnahmen zum Artenschutz – Anlage eines Lesesteinhaufens 

Innerhalb der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Wiese“ im 
unmittelbaren Gewässerumfeld des gemäß § 20 NatSchAG M-V geschützten Biotops 
sind 3 Lesesteinhaufen als Winterquartiere/Versteckplätze für die Artengruppen der 
Amphibien/ Reptilien anzulegen. Die Lesesteinhaufen bestehen jeweils aus etwa 2 
cbm Lesesteinen mit dem Durchmesser von 10 cm bis 20 cm. Es sind verschieden 
große Steine zu verwenden. Diese sind mit etwa 1 cbm unbelastetem Holz zu 
durchmischen. Zur Anlage der Lesesteinhaufen sind 0,5 m tiefe Gruben auszuheben 
und die Lesesteinhaufen in diese Gruben teilweise zu versenken. Die 
Lesesteinhaufen sind mit Sand oder Erde zu 50% zu überdecken. Die Standorte für 
die Lesesteinhaufen sind in der Ausführungsplanung mit dem Artenschutzgutachter 
festzulegen. Die Anlage der Lesesteinhaufen kann ganzjährig erfolgen. Die 
Realisierung der Maßnahme ist baubiologisch zu begleiten. 
 

2. ANPFLANZUNGEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 
Für Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind ausschließlich einheimische 
und standortgerechte Gehölze zu verwenden: 
 

3. BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON 
BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
  

Die im Bestand vorhanden und in der Planzeichnung dargestellten Einzelbäume sind 
dauerhaft zu erhalten sowie zu pflegen. Ausfälle sind gleichartig zu ersetzen.  
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III. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  
 (§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 LBauO M-V) 
 
1. ANFORDERUNGEN AN DIE ÄUßERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN  

(§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)  
 
1.1 Dächer 

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes sind die Dächer der Hauptgebäude als 
symmetrische Satteldächer zulässig. Glänzende und reflektierende 
Dachdeckungsmaterialien sind nicht zulässig.   
 

1.2 Fassaden 
Die Fassaden der Hauptbaukörper sind als glatt verputzte Außenwandflächen oder 
als Verblendmauerwerk oder in Kombination zulässig. Unzulässig sind hochglänzende 
Baustoffe (zum Beispiel Edelstahl, emaillierte Elemente einschließlich Fliesen o.a.). 
 

1.3 Einfriedungen  
Einfriedungen der Grundstücke zu den öffentlichen Verkehrsflächen dürfen eine Höhe 
von 0,80 m bezogen auf die Fahrbahnhöhe der zugehörigen Erschließungsstraße 
nicht überschreiten. 

 
1.4 Werbeanlagen 

Unbeleuchtete Werbeanlagen und Hinweisschilder sind nur bis zur Höhe der 
Oberkante der Gebäude zulässig. Beleuchtete Werbeanlagen und Lichtwerbung in 
Form von Lauf-, Wechsel- und Blinklicht, Webeanlagen mit fluoreszierender Wirkung 
und akustische Werbeanlagen sind unzulässig. 
 

2. ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 
(§ 84 LBauO)  
 
Ordnungswidrig nach § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V sowie nach § 5 Abs. 3 
Kommunalverfassung M-V handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne eine 
Ausnahmegenehmigung zu besitzen von den örtlichen Bauvorschriften nach § 86 
LBauO M-V abweicht. Die Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 84 Abs. 3 LBauO 
M-V mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 
 

IV. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
 (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

  
1. KULTUR- UND BODENDENKMALE 

 
Im Plangebiet sind derzeit keine Kultur-, Bau- und Bodendenkmale bekannt. Wenn 
während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, 
ist gemäß § 11 DSchG Mecklenburg-Vorpommern die zuständige Untere 
Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum 
Eintreffen von Mitarbeitern des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege oder 
dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür 
der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, 
die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach 
Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. 
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V. HINWEISE 
 
1. BODENSCHUTZ 
 

Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundesbodenschutzgesetzes 
genannten Personen sind verpflichtet konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine 
schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, unverzüglich dem Landkreis 
Nordwestmecklenburg als zuständige Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese Pflicht 
gilt bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf 
den Boden und den Untergrund zusätzlich für die Bauherren und die von ihnen mit 
der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, 
Sachverständige und Untersuchungsstellen. 
 
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die Grundstückseigentümer in 
Grundlage von § 2 des Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg–
Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] verpflichtet, den unteren 
Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mitteilung zu 
machen.  
 
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, 
welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung des Bodens, 
Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden 
werden. 
 
Soweit weiterhin im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. 
Bodenmaterial auf dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die 
nach § 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher 
Bodenveränderungen zu treffen. Die standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei 
zu berücksichtigen. Die Forderungen der §§ 10 bis 12 BBodSchV sind zu beachten. 

 
2. ABFALL- UND KREISLAUFWIRTSCHAFT 
 

Sollten während der Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie unnatürliche Verfärbungen bzw. 
Gerüche des Bodens auftreten, ist der Landkreis Nordwestmecklenburg als 
zuständige Behörde zu informieren. Der Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer 
nach § 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des 
belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass 
beim Rückbau vorhandener Anlagen darauf zu achten ist, dass weder Boden noch 
Bauschutt von rückzubauenden Gebäuden und Anlagen schadhaft belastet ist. 
 
Sollte bei den Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen 
(Hausmüll, gewerbliche Abfälle, Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese 
Abfälle vom Abfallbesitzer bzw. vom Grundstückseigentümer einer 
ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Diese Abfälle dürfen nicht zu einer 
erneuten Bodenverfüllung genutzt werden. 
 

3.  MUNITIONSFUNDE 
 
Munitionsfunde sind nicht auszuschließen. Konkrete und aktuelle Angaben über die 
Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) für das Satzungsgebiet sind 
gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale 
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V, Graf-York-
Str. 6, 19061 Schwerin, zu erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor 
Baubeginn empfohlen. 
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Wer Kampfmittel entdeckt, in Besitz hat oder Kenntnis von Lagerstellen derartiger 
Mittel erhält, ist verpflichtet, dies unverzüglich der örtlichen Ordnungsbehörde 
anzuzeigen. Außerhalb der Dienstzeiten sind der Munitionsbergungsdienst bzw. die 
Polizei zu informieren. 

 
4.  HINWEISE ZU VERSORGUNGSLEITUNGEN 
 

Versorgungsleitungen dürfen ohne Zustimmung des Eigentümers nicht überbaut oder 
umverlegt werden. Es sind die üblichen Schutz- und Sicherheitsabstände 
einzuhalten. Konkrete Angaben machen die Versorgungsträger auf Anfrage. Im 
Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind bei der Ausführungsplanung und 
Bauausführung die Vorschriften der Versorgungsträger zum Schutz der Leitungen 
und Kabel zu beachten. 
 

5. BAUGRUNDERSCHLIEßUNG 
 

Sofern im Zuge der Baugrunderschließung Bohrungen niedergebracht werden, sind 
die ausführenden Firmen gegenüber dem LUNG M-V – Geologischer Dienst – 
meldepflichtig (§§ 4 und 5 Lagerstättengesetz). 
 

6. MAßNAHMEN FÜR AUSGLEICH UND ERSATZ AUF EXTERNEN FLÄCHEN 
 
Die im Zusammenhang mit den Eingriffen erforderlichen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen (für die Teilbefestigung des Weges) sind die erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen in der Gemarkung Wüstenmark, Flur 1, Flurstück 384 
durchzuführen. Die Sicherung der Maßnahmen erfolgt durch Baulast und zusätzlich 
durch Vereinbarung im städtebaulichen Vertrag.  
 

7. MAßNAHMEN ZUM ARTENSCHUTZ  
 

7.1 Maßnahmen zum Artenschutz – Gehölzschnitt 
Der Schnitt von Gehölzen darf gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum zwischen 30. September und 1. März 
durchgeführt werden, in einem anderen Zeitraum sind nur schonende Form- und 
Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur 
Gesunderhaltung von Bäumen zulässig. Ausnahmen können auf Antrag von der 
zuständigen Naturschutzbehörde zugelassen werden. Dazu ist vom Antragsteller ein 
gutachterlicher Nachweis zu führen, dass keine besonders geschützten Tierarten 
entgegen § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz betroffen werden (z.B. Brutvögel, 
Fledermäuse). 
 

7.2 Maßnahmen zum Artenschutz – Erdarbeiten 
Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden bzw. 
die Gräben und Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher eventuell 
hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gräben und Gruben zu 
entfernen sind. 
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Teil 1  Städtebaulicher Teil  

1. Bedeutung und langfristiges Planungskonzept der Gemeinde 

Die Gemeinde Testorf-Steinfort liegt ca. 10 km südöstlich von Grevesmühlen im 
Landkreis Nordwestmecklenburg und wird vom Amt Grevesmühlen-Land mit 
Sitz in der Stadt Grevesmühlen verwaltet.  
Das Gebiet der Gemeinde Testorf-Steinfort wird im Süden durch die 
Bundesstraße 208 (Wismar - Gadebusch - Ratzeburg) und im Westen durch die 
Landesstraße L 03 sowie im Norden durch die Bundesstraße L 031 an das 
übergeordnete Verkehrsnetz angebunden. Zur Gemeinde Testorf-Steinfort 
gehören die Ortsteile Testorf-Steinfort, Testorf, Seefeld, Wüstenmark, 
Harmshagen, Schönhof und Fräulein-Steinfort. 
Die Gemeinde Testorf-Steinfort wurde am 1. Januar 1999 aus den vormals 
selbständigen Gemeinden Testorf und Testorf-Steinfort gebildet.  
Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat 620 Einwohner (Stand: 31. Dez. 2017).  

2. Allgemeines 

2.1 Abgrenzung des Plangeltungsbereiches 

Das Plangebiet befindet sich östlich der Landesstraße L0 3, die Grevesmühlen 
über Mühlen Eichsen mit der Landeshauptstadt Schwerin verbindet. Es handelt 
sich um einen Siedlungsbereich, der derzeit ohne Darstellung im 
Flächennutzungsplan im Außenbereich liegt.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 wird wie folgt begrenzt: 

- im Süden:  durch den Waldweg,  
- im Norden: durch den Hofbereich des „Lottihofes“ und   

  landwirtschaftlich genutzte Flächen,  
- im Osten: durch den Hofbereich des „Lottihofes“ und  

landwirtschaftlich genutzte Flächen, 
- im Westen: durch den Hofbereich des „Lottihofes“ und  

landwirtschaftlich genutzte Flächen. 
 
Die Flächengröße des Plangeltungsbereiches beträgt etwa 1,17 ha. Die Fläche 
des „Lottihofes“ ist wesentlich größer. Für die Realisierung der Vereinspflichten 
gemäß Satzung des Vereins “Aktion Tier – Menschen für Tiere e.V.“, werden 
Flächen für die Tierhaltung genutzt und betrieben.  
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Abb. 1: Übersichtsplan Plangeltungsbereich 

Quelle: geoPortal MV 2019 

 

2.2 Plangrundlage 

Als amtliche Planrundlage wird die ALK, bereit gestellt durch den 
Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grevesmühlen 
(ZVG) Karl-Marx-Straße 7/9, 23936 Grevesmühlen verwendet. 

2.3 Bestandteile des Bebauungsplanes 

Der Entwurf der Satzung über den Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde 
Testorf-Steinfort für „Wohnen und Beherbergung auf dem Lottihof“ im Ortsteil 
Seefeld besteht aus: 
- Teil A - Planzeichnung im Maßstab 1 : 1.000 mit der Planzeichenerklärung, 
- Teil B - Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan sowie  
- der Verfahrensübersicht. 
 
Dem Bebauungsplan wird diese Begründung, in der Ziele, Zwecke und 
wesentliche Auswirkungen des Planes dargelegt werden, beigefügt. Der 
Umweltbericht wird als gesonderte Anlage der Begründung zum 
Bebauungsplan beigefügt.  

2.4 Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634). 
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
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Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057). 
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 

des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 1990) vom 18. 
Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057). 

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15. 
Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228). 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in 
der Fassung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777). 

3. Gründe für die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Die Gemeinde Testorf-Steinfort verfügt über einen wirksamen 
Flächennutzungsplan. Die Gemeinde verfügt im Außenbereich zu dem zum 
Ortsteil Seefeld gehörenden „Lottihof“ um einen Gnadenhof. Hier werden unter 
dem Gesichtspunkt des Tierschutzes bedürftige Tiere aufgenommen. In den 
vergangenen Jahren hat es sich etabliert, dass insbesondere für Kindergruppen 
und Jugendliche die Einrichtung sehr gut angenommen wird. Aus diesem 
Grunde wird auch eine Beherbergung für Jugendgruppen/Kindergruppen 
durchgeführt. Wichtig sind die erzieherische Aufgabe und die Bildungsfunktion, 
die hierzu wahrgenommen werden. Unter Berücksichtigung des vorhandenen 
baulichen Bestandes sollen planungs-rechtliche Sicherungen und Regelungen 
für die Beherbergungsfunktion geschaffen werden. Innerhalb des Bereiches 
wird zwischen der Beherbergungsfunktion und den Aufgaben des Betriebes des 
Gnadenhofes unterschieden.  
 
Für den Bereich, in dem die Wohn- und Beherbergungsfunktionen etabliert sind, 
wird die planungsrechtliche Regelung durch Aufstellung eines 
Bebauungsplanes gesichert. Neben der Wohnfunktion ist auch die 
Beherbergungsfunktion zu sichern. Die ansonsten dem Außenbereich 
zuzuordnenden Flächen sollen auch im Außenbereich verbleiben. 
Städtebauliche Defizite und Spannungen sind zu lösen. Hierzu gehören auch 
die Anforderungen an den örtlichen Verkehr, die Anforderungen an 
Busbetriebe, die Bereitstellung von Parkplätzen/Stellplätzen. 
 
Der „Lottihof“ hat sich der Satzung des Vereins „Aktion Tier – Menschen für 
Tiere e.V.“ verschrieben und gehört zu dem Verein. Auf dem „Lottihof“ wird ein 
Gnadenhof betrieben, in dem bedürftige Tiere aufgenommen werden. Dies 
entspricht dem Zweck des Vereins für Tier und Naturschutz. Durch Aufklärung 
und gutes Beispiel ist Liebe und Verständnis für die Tierwelt und Natur zu 
wecken, das Wohlergehen und eine artgerechte Haltung der Tiere zu fördern. 
Auszugsweise werden hier die Ausführungen aus der Satzung für den Zweck 
des Vereins übernommen, um die Notwendigkeit und die Begründung für die 
Vorbereitung des Satzungsrechts zu schaffen.  

 “§ 2 Zweck des Vereins  

(1) Zweck des Vereins ist Tier- und Naturschutz. Es ist durch Aufklärung und 
gutes Beispiel Liebe und Verständnis für die Tierwelt und Natur zu wecken, das 
Wohlergehen und eine artgerechte Haltung der Tiere zu fördern. 
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(2) Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

a) Durchführung von Kampagnen und Projekten zu Tier- und 
Naturschutzthemen sowohl in der Öffentlichkeit als auch in den allgemein 
zugänglichen und eigenen Medien, um durch die Aufklärung der Bevölkerung 
die Tierhaltung im Allgemeinen zu verbessern, Massentierhaltung und 
Tiermissbrauch entgegen zu wirken und Tierleid präventiv zu verhindern; 

b) Durchführung von eigenen Tierschutzprojekten im In- und Ausland; 

c) Unterstützung von gemeinnützigen Tierschutzvereinen und -stiftungen. 

(3) Der Verein kann seine Zwecke selbst oder durch Hilfspersonen 
verwirklichen.“ 

4. Einordnung in übergeordnete und örtliche Planungen 

4.1 Landesraumentwicklungsprogramm 

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern formuliert 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung. Das 
Gemeindegebiet befindet sich gemäß Landesraumentwicklungsprogramm 
Mecklenburg-Vorpommern 2016 in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. 

4.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm 

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM 
Stand: August 2011) untersetzt und konkretisiert die raumordnerischen und 
landesplanerischen Ziele und Grundsätze des Landesraumentwicklungs-
programmes Mecklenburg-Vorpommern.  
Die Gemeinde Testorf-Steinfort gehört zum Nahbereich Grevesmühlen. Die 
Fläche des „Lottihofes“ ist verkehrlich günstig nordöstlich der Landesstraße 03 
gelegen. Die Gemeinde liegt darüber hinaus in einem Vorbehaltsgebiet 
Landwirtschaft. 

4.3 Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Testorf-Steinfort verfügt über einen rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan vom 05.12.2003. Für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 4 für den “Lottihof“ im Ortsteil Seefeld sind keine 
Bauflächen dargestellt.  

4.4 Schutzgebiete-Schutzobjekte 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes berührt keine Schutzgebiete und 
Schutzobjekte. Eine Aufnahme des vorhandenen Gehölzbestandes soll im 
Rahmen der weitergehenden Vermessung durch Erstellung eines Lage- und 
Höhenplanes erfolgen.  

4.5 Landschaftsplan 

Ein Landschaftsplan liegt nicht vor.  
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5. Städtebauliche Bestandsaufnahme 

5.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Für den Bereich des Plangebietes existiert kein Bebauungsplan oder eine 
andere städtebauliche Satzung. Im wirksamen Flächennutzungsplan für den 
Bereich des Plangebietes ist die Fläche als Außenbereich dargestellt. Das für 
die Überplanung vorgesehene Grundstück ist Teil des “Lottihofes“. Die 
Bebauung des „Lottihofes“ soll geordnet und planungsrechtlich gesichert 
werden. Dafür ist die Aufstellung einer verbindlichen Bauleitplanung 
erforderlich.  
 
Die Satzung über den Bebauungsplan wird aufgestellt, um für den „Lottihof“ 
neben dem Wohnen auch die Beherbergung planungsrechtlich zu sichern und 
zuzulassen. Unter Berücksichtigung des Bestandes und der Lage der Fläche 
und der ansonsten im Außenbereich genehmigten Nutzungen um die baulichen 
Anlagen herum, ist die Aufstellung einer Änderung des Flächennutzungsplanes 
nicht erforderlich. Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung werden nicht 
berührt; deshalb wird allein die Aufstellung des Bebauungsplanes als 
ausreichend erachtet.  

5.2 Baulicher und naturräumlicher Bestand 

Innerhalb des Plangebietes sind Gebäude vorhanden, die auch in der 
Vergangenheit bereits dem Wohnen dienten. Beherbergungsfunktionen wurden 
bisher nicht ausgeübt. Die vorhandenen Gebäude nahmen ursprünglich 
6 Wohnungen auf. Von diesen 6 Wohnungen sind derzeit 4 Wohnungen belegt. 
Diese Wohnungen sind im Sinne der allgemeinen Wohnnutzung zu sehen und 
auch im Sinne der Nutzung für Betriebs-, Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 
sowie Betriebsleiter und Betriebsinhaber. Auf den Flächen des 
Geltungsbereiches ist ansonsten Grundstücks- und Siedlungsfläche in Form 
von Gärten, Obstgärten und Fläche für Stellplätze vorhanden. In der 
Umgebungssituation des Planungsgebietes sind Tiergehege vorhanden, die 
bereits jetzt zur Ausübung der Funktion genutzt werden. 

6. Planverfahren 

Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat am 12. Juli 2018 den Beschluss zur 
Aufstellung der Satzung über den Bebauungsplanes Nr. 4 für “Beherbergung 
Lottihof“ im Ortsteil Seefeld gefasst. Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist 
im zweitstufigen Verfahren, im Regelverfahren vorgesehen. Aufgrund der 
Größe des Plangebietes beabsichtigt die Gemeinde die Aufstellung der 
verbindlichen Bauleitplanung und die Anpassung des Flächennutzungsplanes in 
einem nachfolgenden Verfahren. Die Gemeinde begründet dies auch damit, 
dass es um die planungsrechtliche Regelung eines vorhandenen baulichen 
Bestandes geht und eine völlige Neubebauung im Außenbereich nicht erfolgt. 
Neben der vorhandenen Wohnnutzung soll die Beherbergungsnutzung 
planungsrechtlich gesichert werden.  
 
Im frühzeitigen Beteiligungsverfahren wurden die Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB und die Behörden uns sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 1 BauGB beteiligt. Die Anforderungen wurden abgestimmt. Im Ergebnis 
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der Abstimmungen ergeben sich die Anforderungen für die weitere 
Planaufstellung.  
 
Im Rahmen des Planverfahrens wurden maßgeblich Anforderungen und 
Hinweise aus Sicht des Landkreises vorgetragen. Hierzu fanden umfänglich 
Abstimmungen durch die Gemeinde Testorf-Steinfort und den „Lottihof“ statt. Im 
Ergebnis der Abstimmungen wurde die Vorgehensweise zur Festsetzung eines 
Sonstigen Sondergebietes „Wohnen und Beherbergung“ im Zusammenhang mit 
Tierpflege, Tierschutz und Tierpension „Lottihof“ bestätigt. Für die bereits 
baulich genutzten Flächen wird der Bebauungsplan aufgestellt. Anlagen, die im 
Außenbereich verbleiben, werden nicht gesondert geregelt. Auf eine Änderung 
des Flächennutzungsplanes kann in diesem Zusammenhang verzichtet werden.  
 
Zur Regelung der verkehrlichen Belange wird eine Zufahrtsfläche, die bereits 
genutzt wird, als Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten festgelegt 
(landwirtschaftliche Zufahrt, kein öffentlicher Weg). Zusätzlich wird ein 
Buswendeplatz vorgesehen, der auf Flächen für die Landwirtschaft hergestellt 
wird, weil er nur sporadisch genutzt wird, wenige Male im Jahr. Die Fläche wird 
als Wiesenfläche berücksichtigt.  
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht erforderlich.  
 
Die naturschutzfachlichen Belange werden dahingehend beachtet, dass die 
ursprünglich festgelegten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im 
Zusammenhang mit Baumaßnahmen aufgelistet werden und den Unterlagen 
als Anlage beigefügt werden. Ansonsten sind naturschutzfachliche Belange 
nicht berührt; artenschutzrechtliche Verbotstatbestände treten nicht ein.  
 
Die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung ist 
gegeben. Weitergehende Anforderungen zur Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers werden nicht gesehen. Die Ableitung des 
Oberflächenwassers vom Bestand ist gesichert. Bei zukünftigen 
Baumaßnahmen sind adäquat Lösungen für die Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers mit zu prüfen und zu berücksichtigen.  
 
Ausgleichs- und Ersatzregelungen erfolgen lediglich für Teilversiegelungen im 
Zusammenhang mit der Zufahrt. Da die Nutzung bereits vorhanden ist, werden 
Wirkzonen nicht weiter betrachtet. Es kommt zu einer verbesserten 
städtebaulichen Situation. Erforderliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
werden auf Flächen der Betreiber des „Lottihofes“ durchgeführt. 
 
Die Gemeinde Testorf-Steinfort entscheidet die Frist der Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach     § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB angemessen auf 
6 Wochen zu verlängern. 

 
Der Bebauungsplan wird im zweistufigen Verfahren aufgestellt. Der Titel wird 
unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der Wohnfunktion geändert in „Wohnen 
und Beherbergung auf dem Lottihof“. Die planungsrechtliche Festsetzung ist 
weiterhin als Sondergebiet „Wohnen und Beherbergung“ vorgesehen.   
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7. Planungsziele 

7.1 Planungsziel 

Zielsetzung der Gemeinde ist es, die Aufrechterhaltung und Sicherung des 
Betriebes des “Lottihofes“ unter dem Gesichtspunkt der Gemeinnützigkeit zu 
unterstützen und zu fördern. Die Gründe für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes sind bereits benannt. Um neben der Aufgabe des 
Tierschutzes, bedürftige Tiere aufzunehmen, ist zusätzlich eine Bildungs- und 
Erziehungsfunktion für die Öffentlichkeit und insbesondere für Kinder- und 
Jugendgruppe aber auch andere Bevölkerungsgruppen vorgesehen. Um dies 
über einen Tagesbesuch hinaus zu ermöglichen und die Nähe zwischen 
Mensch und Tier und das Verantwortungsbewusstsein zu fördern, soll innerhalb 
des vorhandenen Gebäudebestandes die Beherbergungsfunktion etabliert 
werden.  
 
Die Planungsziele bestehen in Folgendem: 
- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Beherbergung 

von Kinder- und Jugendgruppen im Zusammenhang mit dem Gnadenhof. 
Die sachliche Bindung ist hier entsprechend vorgesehen. Hierzu sind die 
vorhandenen Gebäude vorgesehen.  

- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Parkplatz mit 
Buswendeschleife. 

Die Festsetzung eines Sondergebietes für Beherbergung und Wohnen ist die 
Zielsetzung.   
 
Innerhalb des vorhandenen Gebäudebestandes sollen Möglichkeiten für die 
Beherbergung in dem östlich gelegenen Gebäude vorbereitet werden. Auch das 
mittige Gebäude soll für die Beherbergungsfunktion genutzt werden. Zusätzlich 
sind die Anforderungen an den ruhenden Verkehr dadurch zu berücksichtigen, 
dass eine Stellplatzanlage im westlichen Bereich mit einer Zufahrt von der 
Straße, dem Waldweg geschaffen wird. Dieser soll für das Aufstellen von 
Fahrzeugen für Gäste genutzt werden. Darüber hinaus erfolgt eine Durchfahrt 
zu den hinter liegenden Flächen des “Lottihofes“. 
 
Unter Berücksichtigung, dass ggf. die Beherbergungsnutzung aufgegeben wird, 
wird die Möglichkeit eröffnet über ein bedingtes Baurecht die Wohnnutzung 
anstelle der Beherbergungsnutzung wieder zuzulassen; die Wohnnutzung ist 
bisher gesichert.  

7.2 Städtebauliches Konzept 

Unter Berücksichtigung des baulichen Bestandes ist die zusätzliche Aufnahme 
der Nutzung für die Beherbergung innerhalb des Sondergebietes vorgesehen.  
 
Im Konzept soll die Art der baulichen Nutzung geregelt werden. Zusätzlich 
sollen Stellplätze vorbereitet werden. Der Waldweg soll von ruhendem Verkehr, 
der im Zusammenhang mit dem Betrieb des „Lottihofes“ entsteht, befreit 
werden. Die Zufahrt zur Tierhaltungs- und Tierpflegeeinrichtung soll weiterhin 
gesichert werden.  
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8. Inhalt des Bebauungsplanes 

8.1 Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
Sonstiges Sondergebiet „Wohnen und Beherbergung“ im Zusammenhang mit 
Tierpflege, Tierschutz und Tierpension „Lottihof“ (§ 11 Abs. 2 BauNVO) 
 

 Das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Wohnen und 
Beherbergung“ im Zusammenhang mit Tierschutz, Tierpflege und Tierpension 
„Lottihof“ dient der Unterbringung von Wohnungen, von Einrichtungen der 
touristisch genutzten Fremdenbeherbergung, Schank- und Speisewirtschaften 
und von landwirtschaftlichen Betriebsanlagen für den Nebenerwerb. 
Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes “Wohnen und Beherbergung“ im 
Zusammenhang mit Tierschutz, Tierpflege und Tierpension „Lottihof“ sind 
folgende Nutzungen zulässig: 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Ferienwohnungen im Sinne von 

§ 13a BauNVO,  
- Schank- und Speisewirtschaften, 
- Anlagen und Einrichtungen für Tierhaltung, 
- Unterstell- und Lagerhallen für Maschinen und Geräte, 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 

Betriebsinhaber und Betriebsleiter im Sinne des § 8 Abs.3 BauNVO, 
- Garagen, überdachte Stellplätze und Stellplätze für den durch die 

zugelassene Nutzung verursachten Bedarf. 
 

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes „Wohnen und Beherbergung“ im 
Zusammenhang mit Tierschutz, Tierpflege und Tierpension „Lottihof“ sind 
folgende Nutzungen ausnahmsweise zulässig.  
- Wohngebäude im Sinne einer allgemeinen Wohnnutzung nach § 4 Abs. 2 

Nr. 1 BauGB. 
 
In Bezug auf die Art der baulichen Nutzung werden die Zielsetzungen durch die 
Gemeinde gesondert begründet. Bereits im Aufstellungsbeschluss hat die 
Gemeinde die Vorgehensweise empfohlen, ein Sondergebiet für „Beherbergung 
und Wohnen“ festzusetzen. Unter dem Gesichtspunkt der Bindung der 
Wohnungen und der Beherbergung an den Betrieb des “Lottihofes“ wurde die 
Vorgehensweise zur Festsetzung des Sondergebietes für „Wohnen und 
Beherbergung“ gewählt. Die innerhalb des Bereiches vorgesehenen und 
notwendigen Nutzungen im baulichen Bereich werden detailliert aufgenommen. 
Innerhalb des Bereiches bestehen somit Reserven und Möglichkeiten für eine 
weitergehende Ausgestaltung. Maßgebliche Nutzungen sind das Wohnen und 
die Beherbergung. Die Zusammenhänge mit der landwirtschaftlichen Nutzung 
und der Tierhaltung und der Aufbewahrung der entsprechend erforderlichen 
Arbeitsgeräte wird beachtet. Inwiefern Schank- und Speiswirtschaften 
tatsächlich entstehen oder die Notwendigkeit dafür gegeben ist, ist im Weiteren 
zu prüfen. Unabhängig von der Bindung der Wohnungen und der Beherbergung 
an den Betrieb wird unter Berücksichtigung des Bestandes die Wohnnutzung 
auch als ausnahmsweise zulässige Nutzung im Sinne des § 4 BauNVO 
berücksichtigt.  
 
Im Rahmen der Alternativenbetrachtung wurde auch die Festsetzung eines 
allgemeinen Wohngebietes betrachtet. Hier wäre das allgemeine Wohnen ohne 
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die Bindung an den “Lottihof“ gewährleistet. Unter Berücksichtigung der 
besonderen Anforderungen des Außenbereiches wird das Sondergebiet 
festgesetzt. In einem allgemeinen Wohngebiet wären neben dem Wohnen auch 
Beherbergungsbetriebe und nach aktueller Rechtsprechung Ferienwohnungen 
nach § 13a BauNVO, die auch allgemein zulässig festgesetzt werden könnten, 
zulässig. Damit wäre jedoch eine dauerhafte Bindung zwischen Wohnen und 
Beherbergung und dem “Lottihof“ nicht gegeben. Um das Ziel der Gemeinde zu 
sichern, wird die Festsetzung des Sondergebietes verfolgt. Bei Änderung der 
Ziele und Absichten würde dies mit einer Änderung der Festsetzungen des 
Bebauungsplanes einhergehen müssen. 
 
Neben der allgemeinen Nutzung zur planungsrechtlichen Festsetzung wird 
auch ein bedingtes Baurecht geregelt, dass nach Aufgabe der 
Beherbergungsnutzung die Möglichkeit eröffnet, die Wohnnutzung 
wiederherzustellen.  

8.2 Maß der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-19 BauNVO) 
 
Grundflächenzahl 
Eine Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl durch die Grundflächen 
der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen 
- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, 
- bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 

Baugrundstück lediglich unterbaut wird  
ist gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl von 0,6 
zulässig. 
 

 Höhe der baulichen Anlagen 

Für die Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) werden folgende oberen und 

unteren Bezugspunkte festgesetzt. 

 
Als oberer Bezugspunkt für die Traufhöhe wird die Schnittkante zwischen den 
Außenflächen des aufgehenden traufseitigen Mauerwerks mit der Dachhaut 
bestimmt. Die festgesetzte Traufhöhe gilt nicht für Traufen von Dachaufbauten 
und -einschnitten sowie für Nebengiebel bei Hauptgebäuden. 

 
 Als oberer Bezugspunkt für die Firsthöhe wird der Schnittpunkt der 

Dachaußenhautflächen, also der oberste Abschluss der Dachhaut (First) 
bestimmt.  
 
Als unterer Bezugspunkt gilt der in der Planzeichnung konkret festgesetzte 
Höhenbezugspunkt in Meter über HN 76 in dem jeweiligen Baufenster. Der 
Höhenbezugspunkt wird im weiteren Verfahren auf der Grundlage eines Lage- 
und Höhenplanes gesondert festgesetzt.  

8.3 Stellplätze, Garagen, überdachte Stellplätze  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 Abs. 6 BauNVO, § 23 Abs. 5 BauNVO) 

 
Zum Schutz der vorhandenen Bäume sind Stellplätze nur außerhalb des 
Wurzelschutzbereiches (Kronentraufe zuzüglich 1,50 m) der Bäume zulässig. 
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Die Darstellung des Wurzelschutzbereiches in der Planzeichnung erfolgt im 
weiteren Verfahren auf der Grundlage eines konkreten Lage- und Höhenplanes.  

8.4 Flächen für die Landwirtschaft  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB) 
 
Auf den innerhalb des Plangeltungsbereiches des Bebauungsplanes 
festgesetzten Flächen für die Landwirtschaft ist die Zufahrt für die 
Einrichtungen und Anlagen im Zusammenhang mit dem „Lottihof“, Tierpflege, 
Tierschutz und Tierpension zulässig. Ebenso ist auf der gesondert dafür 
festgesetzten Fläche auf den ansonsten verbleibenden Flächen für die 
Landwirtschaft (Weideland) ein Buswendeplatz zulässig. Die Grundnutzung der 
Fläche verbleibt als Weideland (eine Befestigung der Flächen ist unzulässig). 
 
Innerhalb der Festsetzungen für die Landwirtschaft sind teilbefestigte Wege 
zulässig. Diese sind bereits vorhanden und dienen der Bewirtschaftung des 
Hofes. Auf öffentliche oder private Verkehrsflächen in diesem Falle wird 
verzichtet, weil sich die Flächen, die sich anschließen, ansonsten im 
Außenbereich befinden. Ebenso ist eine Buswendeanlage auf den Flächen 
zulässig. Die dafür festgesetzten Flächen dürfen nicht befestigt werden und 
sollen mit ihrer Grundnutzung als Weideland erhalten bleiben. Diese 
Möglichkeit wird genutzt, um die Manövrierbarkeit für Busse zuzulassen. Die 
Nutzung für Busse wird in seltenen Fällen in Anspruch genommen.  
 

8.5 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belastete Flächen (GFL-R) 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 

 Auf den mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten festgesetzten Flächen innerhalb 
der Flächen für die Landwirtschaft ist die Nutzung zur Bewirtschaftung des 
„Lottihofes“ und zur Verlegung von Leitungen zulässig. Die Befestigung der 
Flächen darf in einer Breite von maximal 3,50 m (teilbefestigt) erfolgen. Bei der 
Herstellung der teilbefestigten Fläche sind Wegeinfassungen in Höhe des 
Geländeniveaus herzustellen und keine Einläufe zu verwenden. 
 
Auf den festgesetzten Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten ist die 
Herstellung einer teilbefestigten Fläche zulässig. Die Breite wird mit maximal 
3,50 m festgelegt. Unter Berücksichtigung der besonderen Belange des 
Artenschutzes ist zu berücksichtigen, dass diese Flächen plangleich verbleiben 
und sofern sie eingefasst werden, niveaugleich die Borde oder einfache 
Randeinfassungen gesetzt werden. Einläufe sind unter Berücksichtigung der 
Wanderungsbewegung aus dem Teich auszuschließen.    

8.6 Auflösend bedingtes Baurecht  
(§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 
 
Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Wohnen 
und Beherbergung“ im Zusammenhang mit Tierschutz, Tierpflege und 
Tierpension „Lottihof“ ist nach Aufgabe der Nutzung der touristisch genutzten 
Fremdenbeherbergung die allgemeine Wohnnutzung zulässig.  
 
Die allgemeine Wohnnutzung ist zulässig, wenn die Einrichtungen der 
touristisch genutzten Fremdenbeherbergung nicht mehr genutzt werden.  
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Die Festsetzung zum auflösend bedingten Baurecht wird aufgenommen, um 
hier nach der ggf. eintretenden Aufgabe der Beherbergungsnutzung die 
Wohnnutzung wieder zuzulassen. Die Wohnnutzung ist bereits derzeit zulässig. 
Unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitskonzeptes und der Lehre für Kinder 
und Jugendliche wird die planungsrechtliche Vorbereitung der 
Beherbergungsnutzung vorgenommen. Solange diese Beherbergungsnutzung 
ausgeübt wird und sich kein anderer Sachverhalt ergibt, soll dies auch erfolgen. 
Nach Aufgabe der touristisch genutzten Fremdenbeherbergung ist die 
allgemeine Wohnnutzung wieder ausschließlich zulässig. Dies erfolgt, wenn die 
Einrichtungen der touristisch genutzten Fremdenbeherbergung nicht mehr 
genutzt werden.  

9. Örtliche Bauvorschriften 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 LBauO M-V) 

9.1 Anforderung an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen  
(§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)  

 
Dächer 
Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes sind die Dächer der Hauptgebäude als 
symmetrische Satteldächer zulässig. Glänzende und reflektierende 
Dachdeckungsmaterialien sind nicht zulässig.   
 
Fassaden 
Die Fassaden der Hauptbaukörper sind als glatt verputzte Außenwandflächen 
oder als Verblendmauerwerk oder in Kombination zulässig. Unzulässig sind 
hochglänzende Baustoffe (zum Beispiel Edelstahl, emaillierte Elemente 
einschließlich Fliesen o.a.). 
 
Einfriedungen  
Einfriedungen der Grundstücke zu den öffentlichen Verkehrsflächen dürfen eine 
Höhe von 0,80 m bezogen auf die Fahrbahnhöhe der zugehörigen 
Erschließungsstraße nicht überschreiten. 

 
Werbeanlagen 
Unbeleuchtete Werbeanlagen und Hinweisschilder sind nur bis zur Höhe der 
Oberkante der Gebäude zulässig. Beleuchtete Werbeanlagen und 
Lichtwerbung in Form von Lauf-, Wechsel- und Blinklicht, Webeanlagen mit 
fluoreszierender Wirkung und akustische Werbeanlagen sind unzulässig. 

9.2 Ordnungswidrigkeiten  
(§ 84 LBauO)  
 
Ordnungswidrig nach § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V sowie nach § 5 Abs. 3 
Kommunalverfassung M-V handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne eine 
Ausnahmegenehmigung zu besitzen von den örtlichen Bauvorschriften nach § 
86 LBauO M-V abweicht. Die Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 84 Abs. 3 
LBauO M-V mit einer Geldbuße geahndet werden. 
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10. Grünflächen; Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und 
Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20, Nr. 25a, Nr. 25b BauGB) 

10.1 Private Grünfläche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 
Innerhalb der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Wiese“ ist das 
nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Kleingewässer zu erhalten. Die Nutzung 
der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Wiese“ darf nur extensiv 
erfolgen. Auf der Grünfläche ist ein niveaugleicher Weg als teilbefestigte Fläche 
zulässig. 
 
Die Grünfläche wird festgesetzt, um die artenschutzrechtlichen Belange im 
Zusammenhang mit dem geschützten Gewässer zu sichern. Die Grünfläche ist 
als Wiesenfläche dauerhaft extensiv zu nutzen. Die Fläche wird gesondert als 
Maßnahmefläche für die extensive Wiesennutzung festgelegt. Auf der 
Grünfläche ist am Rande ein teilversiegelter Weg dauerhaft zulässig. Um 
Wanderungsbewegungen zuzulassen, sind niveaugleiche Wegeinfassungen 
vorzusehen und Einläufe zur Regenwasserableitung auszuschließen.   

10.2 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
Maßnahmen zum Artenschutz – Anlage eines Lesesteinhaufens 
Innerhalb der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Wiese“ im 
unmittelbaren Gewässerumfeld des gemäß § 20 NatSchAG M-V geschützten 
Biotops sind 3 Lesesteinhaufen als Winterquartiere/Versteckplätze für die 
Artengruppen der Amphibien/ Reptilien anzulegen. Die Lesesteinhaufen 
bestehen jeweils aus etwa 2 cbm Lesesteinen mit dem Durchmesser von 10 cm 
bis 20 cm. Es sind verschieden große Steine zu verwenden. Diese sind mit 
etwa 1 cbm unbelastetem Holz zu durchmischen. Zur Anlage der 
Lesesteinhaufen sind 0,5 m tiefe Gruben auszuheben und die Lesesteinhaufen 
in diese Gruben teilweise zu versenken. Die Lesesteinhaufen sind mit Sand 
oder Erde zu 50% zu überdecken. Die Standorte für die Lesesteinhaufen sind in 
der Ausführungsplanung mit dem Artenschutzgutachter festzulegen. Die Anlage 
der Lesesteinhaufen kann ganzjährig erfolgen. Die Realisierung der Maßnahme 
ist baubiologisch zu begleiten. 
 
Zu Sicherung des Arteninventars werden drei Lesesteinhaufen vorgesehen. 
Ursprünglich war ein Lesesteinhaufen im Bereich der Wendeanlage 
vorgesehen. Unter Berücksichtigung der besonderen Bedeutung für den 
Artenschutz werden drei Lesesteinhaufen auf der Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Wiese“ am vorhandenen Kleingewässer vorgesehen.   

10.3 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 
Für Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind ausschließlich 
einheimische und standortgerechte Gehölze zu verwenden 
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Die Festsetzungen zu den zu verwendenden Bäumen und Sträuchern werden 
vom Umfang her reduziert. In dieser Außenbereichslage werden keine 
besonderen Anforderungen an die Anpflanzungen gerichtet. Es sollen 
heimische standortgerechte Arten verwendet werden.  

10.4 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
  

Die im Bestand vorhanden und in der Planzeichnung dargestellten 
Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten sowie zu pflegen. Ausfälle sind 
gleichartig zu ersetzen.  
 
Die Bäume sind zu erhalten. Eine Festsetzung der Standorte wird als nicht 
zwingend erforderlich angesehen. Sofern Änderungen zur Ausgestaltung des 
Grundstückes notwendig sind, sind Veränderungen je nach Erfordernis mit der 
zuständigen Behörde und Stelle abzustimmen und der rechtlich erforderliche 
Ausgleichsumfang abzusichern.  

11. Verkehrliche Erschließung  

Die Gemeinde Testorf-Steinfort ist mit ihren bestehenden Straßen gut an das 
übergeordnete Verkehrsnetz angebunden. Insbesondere der „Lottihof“ ist über 
die Anbindung an die L03 gut an das übergeordnete Verkehrsnetz angebunden.  
 
Die Ziele und Anforderungen an die verkehrliche Erschließung wurden aufgrund 
der Stellungnahmen zum Vorentwurf präzisiert. Die Flächen des 
Plangeltungsbereiches werden soweit erweitert, dass der vorhandene auf der 
Ackerfläche verlaufende Weg das Baugebiet umsäumt. Es wird ein Geh-, Fahr- 
und Leitungsrecht festgelegt. Innerhalb dieser Fläche ist ein teilversiegelter 
Weg in einer Breite von maximal 3,50 m ohne Borde bzw. Bordsteinkanten 
zulässig. Eine niveaugleiche Herstellung der Wegefläche ist erforderlich. Für 
das Wenden der Busse wird auf dem Grundstück des „Lottihofes“ unter 
Inanspruchnahme von ansonsten Fläche für die Landwirtschaft eine Fläche 
festgesetzt. Es wird als ausreichend angesehen, diese Fläche im natürlichen 
Zustand als Weideland (Fläche für die Landwirtschaft) zu belassen. Die 
Nutzung der Wendeanlage erfolgt äußerst selten. Eingriffe werden in diesem 
Zusammenhang nicht bilanziert.   

12. Ver- und Entsorgung 

12.1 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung in der Gemeinde Testorf-Steinfort erfolgt durch den 
Zweckverband Grevesmühlen (ZVG). Die technischen Anschlussbedingungen 
und-möglichkeiten für die Wasserversorgung des Plangebietes wurden mit dem 
Zweckverband (ZVG) abgestimmt und sind möglich.  

12.2 Abwasserentsorgung – Schmutzwasser 

Die Abwasserentsorgung in der Gemeinde Testorf-Steinfort erfolgt durch den 
Zweckverband Grevesmühlen (ZVG). Die Ableitung der anfallenden Abwässer 
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(Oberflächenwasser bzw. Schmutzwasser) hat grundsätzlich im Trennsystem 
zu erfolgen. Die technischen Anschlussbedingungen und-möglichkeiten für die 
Abwasserentsorgung des Plangebietes sind mit dem Zweckverband (ZVG) 
abgestimmt und sind möglich.   

12.3 Abwasserentsorgung – Oberflächenwasser 

Für das Plangebiet soll wie bisher die Ableitung und Aufnahme des anfallenden 
Oberflächenwassers auf dem Grundstück gesichert werden. Ein neues System 
zur Oberflächenwasserableitung ist nicht erforderlich.  

12.4 Brandschutz/ Löschwasser 

Die Anforderungen des Grundschutzes an die Löschwasserbereitstellung ist 
einzuhalten. Die Löschwasserbereitstellung wird durch Entnahme aus dem 
Teich und eine Löschwasserentnahmestelle gesichert. Die 
Löschwasserbereitstellung erfolgt in Abstimmung mit der freiwilligen Feuerwehr.  

12.5 Energieversorgung 

Die Gemeinde Testorf-Steinfort wird durch die e.dis AG mit elektrischer Energie 
versorgt. Die technischen Anschlussbedingungen und –möglichkeiten sind 
rechtzeitig mit dem Energieversorgungsunternehmen abzustimmen. Derzeit 
ergibt sich keine Anforderung für zusätzlichen Bedarf.   

12.6 Telekommunikation 

Die Gemeinde Testorf-Steinfort ist an das Netz der Deutschen Telekom AG 
angeschlossen. Die Versorgung des Gebietes ist bereits derzeit gesichert.  

12.7 Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung der Grundstücke erfolgt im Rahmen der jeweils gültigen 
Abfallsatzung durch den Landkreis Nordwestmecklenburg bzw. den von diesem 
beauftragten Drittunternehmen. Die Wohngrundstücke sind anschlusspflichtig.  

13. Flächenbilanz 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 nimmt eine Fläche von ca. 
1,17 ha ein.  
 
Die Flächen im Geltungsbereich werden als Sonstiges Sondergebiet gemäß 
§ 11 Abs. 2 BauGB für „Wohnen und Beherbergung“ festgesetzt. Daneben 
werden Flächen für die Landwirtschaft und Grünflächen festgesetzt.  
 
Die Flächenbilanz stellt sich wie folgt dar:  
 

Flächennutzung  Flächengröße ha 

Bauflächen SO / 1 W+B 0,88 

Flächen für die Landwirtschaft  0,24 

Wasserfläche / Teich  0,02 

Grünfläche  0,03 

Gesamtfläche  1,17 ha  
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14. Nachrichtliche Übernahmen 

14.1 Kultur- und Bodendenkmale 

Im Plangebiet sind derzeit keine Kultur-, Bau- und Bodendenkmale bekannt. 
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen 
entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG Mecklenburg-Vorpommern die 
zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund 
und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern des Landesamtes für 
Kultur und Denkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu 
erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der 
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 
Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher 
Anzeige spätestens nach einer Woche. 

15. Hinweise 

15.1 Bodenschutz  

Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des 
Bundesbodenschutzgesetzes genannten Personen sind verpflichtet konkrete 
Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast 
vorliegt, unverzüglich dem Landkreis Nordwestmecklenburg als zuständige 
Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, 
Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den 
Untergrund zusätzlich für die Bauherren und die von ihnen mit der 
Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, 
Sachverständige und Untersuchungsstellen. 
 
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die 
Grundstückseigentümer in Grundlage von § 2 des Gesetzes zum Schutz des 
Bodens im Land Mecklenburg–Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) M-V] verpflichtet, den unteren Bodenschutzbehörden der 
Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mitteilung zu machen.  
 
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche 
Bodeneinwirkungen, welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder 
Veränderung des Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion 
hervorrufen können, vermieden werden. 
 
Soweit weiterhin im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen 
bzw. Bodenmaterial auf dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, 
haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen 
schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die standorttypischen 
Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. Die Forderungen der §§ 10 bis 
12 BBodSchV sind zu beachten. 

15.2 Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

Sollten während der Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie unnatürliche Verfärbungen 
bzw. Gerüche des Bodens auftreten, ist der Landkreis Nordwestmecklenburg 
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als zuständige Behörde zu informieren. Der Grundstücksbesitzer ist als 
Abfallbesitzer nach § 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur 
ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Es 
wird weiterhin darauf hingewiesen, dass beim Rückbau vorhandener Anlagen 
darauf zu achten ist, dass weder Boden noch Bauschutt von rückzubauenden 
Gebäuden und Anlagen schadhaft belastet ist. 
 
Sollte bei den Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen 
(Hausmüll, gewerbliche Abfälle, Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind 
diese Abfälle vom Abfallbesitzer bzw. vom Grundstückseigentümer einer 
ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Diese Abfälle dürfen nicht zu einer 
erneuten Bodenverfüllung genutzt werden. 

15.3 Munitionsfunde 

Munitionsfunde sind nicht auszuschließen. Konkrete und aktuelle Angaben über 
die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) für das 
Satzungsgebiet sind gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des 
Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz M-V, Graf-York-Str. 6, 19061 Schwerin, zu erhalten. Ein 
Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Baubeginn empfohlen. 
Wer Kampfmittel entdeckt, in Besitz hat oder Kenntnis von Lagerstellen 
derartiger Mittel erhält, ist verpflichtet, dies unverzüglich der örtlichen 
Ordnungsbehörde anzuzeigen. Außerhalb der Dienstzeiten sind der 
Munitionsbergungsdienst bzw. die Polizei zu informieren. 

15.4 Hinweise zu Versorgungsleitungen  

Versorgungsleitungen dürfen ohne Zustimmung des Eigentümers nicht 
überbaut oder umverlegt werden. Es sind die üblichen Schutz- und 
Sicherheitsabstände einzuhalten. Konkrete Angaben machen die 
Versorgungsträger auf Anfrage. Im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen 
sind bei der Ausführungsplanung und Bauausführung die Vorschriften der 
Versorgungsträger zum Schutz der Leitungen und Kabel zu beachten. 

15.5 Baugrunderschließung 

Sofern im Zuge der Baugrunderschließung Bohrungen niedergebracht werden, 
sind die ausführenden Firmen gegenüber dem LUNG M-V – Geologischer 
Dienst – meldepflichtig (§§ 4 und 5 Lagerstättengesetz). 

15.6 Maßnahmen für Ausgleich und Ersatz auf externen Flächen  

Die im Zusammenhang mit den Eingriffen erforderlichen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen (für die Teilbefestigung des Weges) sind die erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen in der Gemarkung Wüstenmark, Flur 1, Flurstück 384 
durchzuführen. Die Sicherung der Maßnahmen erfolgt durch Baulast und 
zusätzlich durch Vereinbarung im städtebaulichen Vertrag.  

15.7 Maßnahmen zum Artenschutz   

15.7.1 Maßnahmen zum Artenschutz – Gehölzschnitt 
Der Schnitt von Gehölzen darf gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 des 
Bundesnaturschutz-gesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum zwischen 30. 
September und 1. März durchgeführt werden, in einem anderen Zeitraum sind 
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nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der 
Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen zulässig. Ausnahmen können 
auf Antrag von der zuständigen Naturschutzbehörde zugelassen werden. Dazu 
ist vom Antragsteller ein gutachterlicher Nachweis zu führen, dass keine 
besonders geschützten Tierarten entgegen § 44 Abs. 1 
Bundesnaturschutzgesetz betroffen werden (z.B. Brutvögel, Fledermäuse). 
 

15.7.2 Maßnahmen zum Artenschutz – Erdarbeiten 
Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden 
werden bzw. die Gräben und Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und 
vorher eventuell hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den 
Gräben und Gruben zu entfernen sind. 
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TEIL 2 Prüfung der Umweltbelange - Umweltbericht    

 
Der Umweltbericht wird gesonderter Bestandteil der Begründung. Die 
Begründung und die Festsetzungen des Bebauungsplanes berücksichtigen die 
Vorgaben des Umweltberichtes.  
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TEIL 3 Ausfertigung    

1. Beschluss über die Begründung 

Die Begründung zur Satzung über den Bebauungsplanes Nr. 4 „Wohnen und 
Beherbergung auf dem Lottihof“ im Ortsteil Seefeld der Gemeinde Testorf-
Steinfort wurde durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort 
am ………..…  gebilligt. 

 
 
 
Testorf-Steinfort den…………………   (Siegel) 
 
 
………………………… 
Hans-Jürgen Vitense  
Bürgermeister 
der Gemeinde Testorf-Steinfort  
 

2. Arbeitsvermerke 

Aufgestellt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Testorf-Steinfort durch das 
 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 03881 / 71 05 – 0 
Telefax 03881 / 71 05 – 50 
pbm.mahnel.gvm@t-online.de 
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2020-336
öffentlich

27.11.2020
Bichbäumer, Sandra

Antrag auf Einleitung eine Bebauungsplanverfahren gem. § 12 
BauGB für den B-Plan Nr. 1, 2. Änderung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

10.12.2020 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:
 
Die Gemeindevertretung beschließt, dem beiliegenden Antrag auf Einleitung eines 
Bebauungsplanverfahrens gemäß § 12 BauGB zu zustimmen.

Sachverhalt:
 
Für die Grundstücke Gemarkung Rütinger Steinfort, Flur 1, Flurstück 351/1 und 351/2 wurde 
eine Absicht zur konzeptionellen Überarbeitung vorgetragen. 

Die Zielsetzungen für das Grundstück bestehen in einer veränderten baulichen Ausnutzung. 
Die Zielsetzungen bestehen in einem Dreiseithof. Eine umfassende Verdichtung ist nicht 
vorgesehen. Es ist die Errichtung von Gebäuden in ortstypischer Bauweise vorgesehen. Eine 
Änderung der Festsetzungen des bisherigen Bebauungsplanes wäre jedoch notwendig. 
Die Zahl der Wohnungen wird mit zwei als Obergrenze gesehen. Somit ist eine verträgliche 
Einordnung möglich. Die Gebäude sollen behutsam in das Gelände eingefügt werden. 
Hierzu liegt eine Vermessung vor. 
Darüber hinaus ist auf dem Grundstück eine Hobby-Tierhaltung vorgesehen. 
Die konzeptionellen Überlegungen sind beigefügt (Übersichtskarten). 

In dem Verfahren sollen die überbaubaren Flächen verändert werden und die Traufhöhen 
und Firsthöhen angepasst werden; maßgeblich geht es darum, die Traufhöhen auch dem 
Bestandsgebäude anzupassen. Das Bestandsgebäude hat Traufhöhen von 4,00 m bis 4,50 
m. Die Firsthöhe von 9,50 m ist ausreichend. Eine ortstypische Bebauung ist vorgesehen. 

Der Antragsteller bittet um einen Grundsatzbeschluss zur Einleitung eines 
Bauleitplanverfahrens. Sämtliche damit im Zusammenhang stehenden formellen 
Anforderungen und Vorbereitungen sollen dann erfolgen und vereinbart werden. 

Finanzielle Auswirkungen:

Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragssteller
 
Anlagen:
 

- Skizze Neubau mit Baufenstern
- Skizze Neubau mit Baufenstern im Luftbild

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2020-332
öffentlich

25.11.2020
Köpke, Heidrun

Beschluss über eine überplanmäßige Auszahlung für die Zahlung 
von Aufwandsentschädigung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

10.12.2020 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die überplanmäßige Auszahlung für die Zahlung von 
Aufwandsentschädigung, PSK 11102.50100000, in Höhe von 4.360 €.

 
Sachverhalt:
Die Erhöhung der funktionsbezogenen Aufwandsentschädigung entsprechend der 
Entschädigungsverordnung M-V vom 06.06.2019 hatte eine Überziehung des 
Haushaltsansatzes für das PSK 11102.50100000 – Aufwendungen für ehrenamtliche 
Tätigkeiten - 2020 zur Folge. 
Da der Doppelhaushalt 2019/2020 bereits am 23.05.2019 beschlossen wurde, konnten die lt. 
Hauptsatzung der Gemeinde Testorf-Steinfort beschlossenen Höchstsätze nicht mehr 
berücksichtigt werden. Der Haushaltsansatz für 2020 kann nur mit einer überplanmäßigen 
Ausgabe geändert werden.
Die Deckung soll aus den Einsparungen bei Drainagearbeiten, PSK 11401.52311000 in 
Höhe von 4.000 € und PSK 11401.56250000 in Höhe von 360 € erfolgen.

Gem. § 8 Abs. 11 der Hauptsatzung der Gemeinde Testorf-Steinfort ist für diese 
überplanmäßige Ausgabe ein Beschluss der Gemeindevertretung notwendig.

 

Finanzielle Auswirkungen:
 
Anlagen:
 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt/Gemeinde Testorf-Steinfort 12.11.2020

Geschäftsbereich: Haupt- und Ordnungsamt

ANTRAG AUF BEWILLIGUNG EINER
AUSZAHLUNG• ÜBERPLANMÄSSIGEN / El AUSSERPLANMÄSSIGEN

GEMÄSS § 50 KV

Produktsachkonto
(PSK)

(Bezeichnung) (Produkt.Sachkonto-Projektnr.)

11102 50100000

HH-Ansatz Betrag: 13.000 Euro

Noch verfügbar Betrag: 0 Euro

Beantragte über-
/außerplanmäßigte
Zahlung

Betrag:
4.360000
• Euro

Deckungs-PSK:

Bezeichnung (Produkt.Sachkonto-Projektnr.)

11401 52311000
56250000

4t:2CO -
i

,C-ü I

Be gründung:

(falls erforderlich auf der Rückseite fortsetzen)

Die Erhöhung der Aufwandsentschädigung It. Entschädi-
gungsverordnung hatte eine Überziehung des Haushaltsan-
satzes zur Folge.

Die beantragte über-/außerplanmäßige Auszahlung wurde nach den gesetzlich Bestimmun-
gen geprüft. Gemäß der Hauptsatzung der Stadt/Gemeinde ist ein Beschluss erforderlich:

Der Beschluss durch Bürgermeister erfolgte am:•
Die Information der Gemeindevertretung erfolgte am: 10.12.2020

Finanzausschuss am:•
Hauptausschuss am:•

X GV/Stv am: 10.12.2020

Grevesmühlen, 12.11.2020

(Datum)
*ggfs. 2 Unterschriften erforderlich, wenn Zeichnungsberechtig

Grevesmühlen, AA, Z.CiLo
(Datum)

Grevesmühlen,
(Datum)

(Unterschrift des Produk erantwortlichen)*
er für gebendes und nehmendes Produkt abweicht

//‚"
'7 7(Unterschrift Bürgerm ister)

Verteiler: 1 x GB Finanzen (Original)
lx Geschäftsbereich (Kopie)
lx Bürgermeister (Kopie)

Aufstellung der Zahlungen siehe Rückseite
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Aufteilung der auf der Vorderseite genehmigten über-/außerplanmäßigen Auszahlung

Gesamtbetrag: Euro

abzüolich:

Empfänger Datum der Anordnung Euro

Fortsetzung der Begründunq:
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2020-337
öffentlich

14.12.2020
Bremer, Felix

Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters gemäß § 39 (3) 
KV M-V vom 14.12.2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

21.01.2021 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt, die Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 
14.12.2020, die außerplanmäßige Auszahlung für Planungsleistungen für das Vorhaben 
„Neubau der Vorflutleitung nördlich der Ortslage Schönhof“ an das Ingenieurbüro Dr. 
Wobschal in Höhe von 6.431,04 Euro anzuweisen, zu bestätigen.

Sachverhalt:
Im Jahr 2019 wurde das Ingenieurbüro Wobschal beauftragt, für die Beantragung von 
Fördermitteln für den Neubau der Vorflutleitung nördlich der Ortslage Schönhof eine 
Kostenschätzung und weitere notwendige Unterlagen zu erstellen. Ursprünglich war 
beabsichtigt, diese Ingenieurleistungen im Haushaltsjahr 2021 abzurechnen. Ein Planansatz 
wurde veranschlagt. Nunmehr muss das Ingenieurbüro aufgrund Wechsel des Inhabers zum 
01.01.2021 alle noch ausstehenden Leistungen in Rechnung stellen und vor dem Wechsel 
begleichen.

Die Rechnung des Ingenieurbüros ist zum 14.12.2020 fällig. Da die geplante Sitzung am 
10.12.2020 ausgefallen ist und somit bis zum Fälligkeitstag keine ordentliche Sitzung der 
Gemeindevertretung stattfindet, muss ich von meinem Recht der Eilentscheidung nach § 39 
(3) KV M-V Gebrauch machen. 

Gemäß Hauptsatzung § 7 (2), Ziffer 11 entscheidet der Bürgermeister bei außerplanmäßigen 
Auszahlungen bis zu einer Wertgrenze von 2.000 Euro. Daher bedarf dieser Eilentscheid 
eines Beschlusses der Gemeindevertretung.

Finanzielle Auswirkungen:
 Die Deckung ist aus dem Konto 54401.0960-038 (Erneuerung Fahrgastunterstand) möglich. 
Der hier verfügbare Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 7.000,00 Euro wird in nicht 
mehr benötigt, da die Maßnahme im Haushaltsplan 2021/2022 neu veranschlagt wurde.

Anlagen:
Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 14.12.2020

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Gemeinde Testorf-Steinfort
Der Bürgermeister 14.12.2020

Eilentscheidung des Bürgermeisters gemäß § 39 (3) KV M-V

Gemäß § 39 (3) der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
treffe ich hiermit folgende Eilentscheidung:

Es bedarf einer außerplanmäßigen Auszahlung in dem Produktsachkonto
55202.0960-062 zur Ausführung von Planungsleistungen in Höhe von 6.431,04 Euro,
welche zur Beantragung von Fördermitteln für den Neubau der Vorflutleitung nördlich
der Ortslage Schönhof angefallen sind. Die Deckung ist aus dem Konto 54401.0960-
038 (Erneuerung Fahrgastunterstand) möglich. Der hier verfügbare Haushaltsrest
aus Vorjahren in Höhe von 7.000,00 Euro wird in nicht mehr benötigt, da die
Maßnahme im Haushaltsplan 2021/2022 neu veranschlagt wurde.

Sachverhalt:
lm Jahr 2019 wurde das lngenieurbüro Wobschal beauftragt, für die Beantragung
von Fördermitteln für den Neubau der Vorflutleitung nördlich der Orts lage Schönhof
eine Kostenschätzung und weitere notwendige Unterlagen zu erstellen. Ursprünglich
war beabsichtigt, diese lngenieurleistungen im Haushaltsjahr 2021 abzurechnen. Ein
Planansatz wurde veranschlagt. Nunmehr muss das lngenieurbüro aufgrund
Wechsel des lnhabers zum 01.01.2021 alle noch ausstehenden Leistungen in
Rechnung stellen und vor dem Wechsel begleichen.

Begründung der Eilbedürftigkeit:
Die Rechnung des lngenieurbüros ist zum 14.12.2020 fällig. Da die geplante Sitzung
am 10.12.2020 ausgefallen ist und somit bis zum Fälligkeitstag keine ordentliche
Sitzung der Gemeindevertretung stattfindet, muss ich von meinem Recht der
Eilentscheidung nach § 39 (3) KV M-V Gebrauch machen.

Gemäß Hauptsatzung § 7 (2), Ziffer 11 entscheidet der Bürgermeister bei
außerplanmäßigen Auszahlungen bis zu einer Wertgrenze von 2.000 Euro. Daher
bedarf dieser Eilentscheid eines Beschlusses der Gemeindevertretung.

Hans-Jürgen Vitens
Bürgermeister
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